
Kirchliches Amtsblatt
für die Diözese Rottenburg-Stuttgart

Nr. 1 Rottenburg am Neckar, 16. Januar 2023 Band 67

D e u t s c h e  B i s c h o f s k o n f e r e n z
Aufruf der deutschen Bischöfe zur Fastenaktion 

 Misereor 2023 2

B i s c h ö f l i c h e s  O r d i n a r i a t
Hinweise zur Durchführung der Misereor-Fasten-

aktion 2023 2
Caritas-Fastenopfer am 4./5. März 2023 3
Gesetz zur Änderung der 

–  „Grundordnung des kirchlichen Dienstes im 
 Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse“ 
 (GrO-ÄnderungsG) 4

–  Änderung der „Erklärung der deutschen 
Bischöfe zum kirchlichen Dienst“ 8

Grundordnung des kirchlichen Dienstes 21
Richtlinien für Zuschüsse zu Exerzitien, Besinnungs-

tagen und Veranstaltungen mit vergleichbarem 
 Charakter 25

Katholische Gesamtkirchengemeinde Wangen (im 
 Allgäu) – Änderung der Ortssatzung infolge der 
Erweiterung der Katholischen Gesamtkirchen-
gemeinde Wangen (im Allgäu) durch den Beitritt 
mehrerer katholischer Kirchengemeinden 26

Ordnung für die Durchführung von Prüfungen der 
katholischen Kirchengemeinden und der sonstigen 
örtlichen kirchlichen Rechtspersonen gemäß 
§ 87 KGO sowie der katholischen Dekanate gemäß 
§ 43 DekO in der Diözese Rottenburg-Stuttgart – 
 Durchführungsverordnung (DVO) 31

Anpassung der Stundensätze für nebenberufliche 
 Kirchenmusiker/innen im Rahmen eines Werk-
vertrags oder des Übungsleiterfreibetrags 35

Außerkraftsetzung von Dienstsiegeln 35
Inkraftsetzung von Dienstsiegeln 36
Bestellung zur Diözesandatenschutzbeauftragten 

als Leiterin der Datenschutzaufsicht 37
missio-Sonntage 2024 37
Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen – 

Aktuelle Freistellungsdaten kirchlicher Hilfswerke 
und Rechtspersonen 37

Wahlprotokoll zur Wahl des Vorstands der Arbeits-
gemeinschaft der Mitarbeitervertretungen im 
 verfassten Bereich (DiAG-MAV-A) in Rottenburg 
am 07.12. und 08.12.2022 39

Bekanntmachung über das Ergebnis der Wahl des 
 Vorstands der Arbeitsgemeinschaft der Mitarbei-
tervertretungen im verfassten Bereich 
(DiAG-MAV-A) 40

B i s c h ö f l i c h e s  O f f i z i a l a t
Ernennung zum Kirchenanwalt – Dekret  41

P e r s o n a l a n g e l e g e n h e i t e n
Personalnachrichten 41
Promotion 42
Stellenausschreibung für Priester 42
Beauftragungen und Weihen 2023 44

M i t t e i l u n g e n
Wichtiger Hinweis zum Internet-Auftritt 

 pfarrei-deutschland.de 44
Fastenhirtenbrief – Vorankündigung 44
Bußgottesdienst in der Fastenzeit 2023 44
Aktion für Paare und Familien in der 

Fasten zeit 2023 – 7 Wochen GUT GEWÜRZT 45
Angebote der Diözesanstelle Berufe der Kirche 45
Angebote des Instituts für Fort- und Weiterbildung 45
Einladung zur außerordentlichen Mitgliedervertreter-

versammlung des St. Martinus Priestervereins der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart – Kranken- und 
 Sterbekasse (KSK) – VVaG  46

Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversamm-
lung des St. Martinus Priestervereins der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart Verbundene Hausrat-
versicherung (VHV) VVaG Stuttgart – vormals 
Brandkasse (BK) VVaG 46

St. Martinus Priesterverein der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart – Kranken- und Sterbekasse (KSK) – 
VVaG, Stuttgart, Bericht über das 
Geschäftsjahr 2021 47

St. Martinus Priesterverein der Diözese Rottenburg-
Stuttgart Verbundene Hausratversicherung (VHV) – 
VVaG, Stuttgart (vormals Brandkasse (BK) VVaG), 
Bericht über das Geschäftsjahr 2021 68

B e i l a g e
Aufruf der deutschen Bischöfe zur Fastenaktion 

 Misereor 2023 – zum Verlesen



2 Kirchliches Amtsblatt Rottenburg-Stuttgart 2023, Nr. 1, 16.01.2023

Deutsche Bischofskonferenz

Aufruf der deutschen Bischöfe zur 
Fastenaktion Misereor 2023

Liebe Schwestern und Brüder,
die Welt ist voller Wunden, die wir Menschen ihr zuge-
fügt haben. Es braucht Mutige und Engagierte, die sich 
für eine Überwindung der Missstände einsetzen. Oft sind 
es Frauen, die solche Veränderungen bewirken: Im ge-
sellschaftlichen und politischen Leben entwickeln sie 
 Visionen, sie kämpfen für eine gerechtere Welt. Und sie 
prägen auch die Kirche durch ihr Engagement in Pfar-
reien, Verbänden und Netzwerken.
Die diesjährige Misereor-Fastenaktion steht unter dem 
Leitwort: „Frau. Macht. Veränderung.“ Mit der Fastenak-
tion setzt sich Misereor dafür ein, dass Frauen gleichbe-
rechtigt am Wandel mitwirken können. Beispielhaft zei-
gen das die Partner in Madagaskar, wo Frauen mutig für 
eigene Landrechte kämpfen, wo sie als Kleinbäuerinnen 
die Ernährung der Dorfgemeinschaft sichern oder als 
Lehrerinnen den Kindern Ausbildung ermöglichen. In 
einem Land, das als eines der ärmsten Länder weltweit 
gilt, ist der Einsatz dieser Frauen überlebensnotwendig.
Deshalb: Unterstützen wir in dieser Fastenzeit das groß-
artige Engagement der Misereor-Partnerorganisationen 
weltweit. Stellen wir uns an die Seite aller, die sich für die 
Gleichberechtigung von Männern und Frauen einsetzen. 
Bleiben wir wachsam für jedes Unrecht, setzen wir uns 
gegen die Zerstörung von Gottes Schöpfung ein. Nutzen 
wir die Wochen der Fastenzeit für eine Veränderung hin 
zu einer gerechteren Welt ohne Krieg, ohne Hunger und 
ohne Ausgrenzung.
Teilen wir mit den Menschen im Globalen Süden unsere 
Hoffnungen, unsere Gebete und unser Engagement. 
Herzlich danken wir Ihnen auch für Ihre großherzige 
Spende für Misereor.
Fulda, den 29. September 2022
Für die Diözese Rottenburg-Stuttgart
+ Dr. Gebhard Fürst
Bischof
Dieser Aufruf soll am 4. Fastensonntag, dem 19. März 
2023, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) verle-
sen werden. Die Kollekte am 5. Fastensonntag, dem 
26. März 2023, ist ausschließlich für das Bischöfliche 
Hilfswerk Misereor e. V. bestimmt.

Bischöfliches Ordinariat

BO-Nr. 5829 – 08.11.2022 
PfReg. H 7.4 b und M 9.7

Hinweise zur Durchführung der Misereor-
Fastenaktion 2023

Die 65. Misereor-Fastenaktion steht 2023 unter dem Leit-
wort „Frau. Macht. Veränderung.“ Sie stellt die Gleich-
stellung von Frauen ins Zentrum – in Madagaskar und 
weltweit. Nur gemeinsam mit allen Menschen können wir 
unsere Welt zum Guten verändern. Hierzu gehört vor al-
lem, dass Frauen gleichberechtigt an gesellschaftlichen 
Entscheidungen mitwirken. Die Vereinten Nationen grei-
fen dieses Ziel in ihrer Agenda 2030 auf. Geschlechter-
gleichstellung ist nicht nur ein grundlegendes Menschen-
recht, sondern eine notwendige Grundlage für eine 
friedliche, gerechte und nachhaltige Welt. Frauen aus 
Madagaskar bringen dies mit ihren persönlichen Lebens-
geschichten zum Ausdruck.
Die Misereor-Fastenaktion wird am 1. Fastensonntag, 
dem 26. Februar 2023, in der Diözese Augsburg eröff-
net. Gemeinsam mit Bischöfen, Partnerinnen und Part-
nern aus Madagaskar sowie Gläubigen aus der Diözese 
feiert Misereor um 10 Uhr im Dom zu Augsburg einen 
Gottesdienst, der live in der ARD übertragen wird.
Das Aktionsplakat zur Fastenaktion zeigt die Bäuerin 
Ursule Rasolomanana, die als 12-jährige die Schule ab-
brechen musste, weil ihre Mutter das Schulgeld nicht 
mehr bezahlen konnte. Aufgrund dieser Erfahrung hat 
die 28-jährige den festen Willen, die Situation für ihre 
drei Kinder zu verbessern. Sie möchte eine Dorfschule 
gründen, damit die Kinder nicht mehr so weit zur Schule 
laufen müssen. Mit Unterstützung der übrigen Dorfbe-
wohnerinnen und -bewohner und des Misereor-Partners 
Vahatra rückt das Ziel in greifbare Nähe. Bitte hängen Sie 
das Plakat gut sichtbar in Ihrer Gemeinde, z. B. im Schau-
kasten und am Schriftenstand, aus und versehen Sie den 
Opferstock in Ihrer Kirche mit dem Misereor-Opfer-
stockschild.
Das neue Misereor-Hungertuch „Was ist uns heilig?“ 
wurde vom nigerianischen Künstler Emeka Udemba ge-
staltet, der heute in Freiburg lebt und arbeitet. Sein far-
benstarkes Bild ist als Collage aus vielen Schichten 
 ausgerissener Zeitungsschnipsel, Kleber und Acryl auf-
gebaut: Nachrichten, Infos, Fakten, Fakes – Schicht um 
Schicht reißt und klebt der Künstler diese Fragmente und 
komponiert aus ihnen etwas Neues. Das Hungertuch lädt 
zu Reflexion und Auseinandersetzung ein. Es ist in zwei 
Größen zum Aushang im Kirchenraum, Pfarrheim oder 
in der Schule bestellbar.
Die „Liturgischen Bausteine“ geben Anregungen zur 
Gestaltung von Gottesdiensten während der Fastenzeit. 
Kreuzwege für Kinder und Erwachsene sind separat be-
stellbar.
Der Misereor-Fastenkalender 2023 und das Fastenbre-
vier ( fastenbrevier.de) laden ab Aschermittwoch ein, die 
Fastenzeit für sich oder mit der Familie aktiv zu gestalten. 
Viele Gemeinden bieten am Misereor-Sonntag, dem 
26. März 2023, ein Fastenessen zugunsten von Misereor-
Projekten an.

http://fastenbrevier.de
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Die Kinderfastenaktion hält mit Rucky Reiselustig 
zahlreiche Anregungen und Angebote zur Gestaltung der 
Fastenzeit in Kindergarten, Grundschule und Gemeinde 
bereit: kinderfastenaktion.de.
Am 4. Fastensonntag, dem 19. März 2023, soll in allen 
katholischen Gottesdiensten der Aufruf der deutschen 
Bischöfe zur Misereor-Fastenaktion verlesen werden. Le-
gen Sie bitte die Opfertütchen aus oder verteilen Sie diese 
über Ihren Pfarrbrief oder direkt an die Haushalte.
Am Freitag, dem 24. März 2023, ist bundesweiter Coffee 
Stop-Aktionstag. Bereiten Sie Ihren Mitmenschen eine 
schöne Pause – schenken Sie fair gehandelten Kaffee aus 
und sammeln Sie für Misereor-Projekte.
Am 5. Fastensonntag, dem 26. März 2023, wird mit der 
Misereor-Kollekte um Unterstützung der Projektarbeit 
der Partner in Afrika, Asien, Ozeanien und Lateiname-
rika gebeten. Für spätere Fastenopfer sollte das Misereor-
Schild am Opferstock bis zum Sonntag nach Ostern ste-
hen bleiben. Das „Fastenopfer der Kinder“ soll gemeinsam 
mit der Gemeindekollekte überwiesen werden. Es ist aus-
drücklicher Wunsch der Bischöfe, dass die Kollekte zeit-
nah und ohne Abzug von den Gemeinden über die Bis-
tumskassen an Misereor weitergeleitet wird. Eine 
pfarreiinterne Verwendung der Kollektengelder, z. B. für 
eigene Partnerschaftsprojekte, ist nicht zulässig. Mise-
reor ist den Spendern gegenüber rechenschaftspflichtig. 
Sobald das Ergebnis Ihrer Kollekte vorliegt, geben Sie es 
bitte der Gemeinde mit einem herzlichen Wort des Dan-
kes bekannt.
Fragen zur Fastenaktion beantwortet gerne das „Team 
Fastenaktion“ bei Misereor, Tel.: 0241 442-445, E-Mail: 
fastenaktion@misereor.de. Informationen finden Sie auf 
der Misereor-Homepage fastenaktion.misereor.de. Dort 
stehen viele Materialien zum kostenlosen Download be-
reit.
Materialien zur Fastenaktion können bestellt wer-
den bei: MVG, Tel.: 0241 47986100, E-Mail: bestellung@
eine-welt-shop.de und im Internet unter misereor- 
 medien.de.
Der Ertrag der Kollekte ist von den Pfarrgemeinden
innerhalb von 14 Tagen zu überweisen an:
Bistum Rottenburg-Stuttgart
Volksbank in der Region eG
IBAN: DE48 6039 1310 0005 4040 02
BIC: GENODES1VBH
Verwendungszweck: 86100400 Misereor
(+ Partnernummer der Gemeinde)

BO-Nr. 6385– 05.12.2022 
PfReg. H 7.4 b und M 9.2

Caritas-Fastenopfer am 4./5. März 2023

Hier und jetzt helfen! 
40 Prozent der Spenden bleiben für karitative  

Arbeit in den Kirchengemeinden
Unter dem Motto „Hier und jetzt helfen!“ bittet die Cari-
tas am 4./5. März 2023 in allen Gemeinden der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart bei der Fastenopfer-Kollekte um 
Spenden. 40 Prozent der Spenden verbleiben direkt in 
den Kirchengemeinden für ihre sozial-karitativen Aufga-

ben. Der andere Teil geht an den Caritasverband für 
seine Dienste und Projekte in der jeweiligen Region. Zehn 
Prozent davon sind für den Sozialdienst katholischer 
Frauen e. V. (SkF) bestimmt.
Zuerst hat die Pandemie uns zu schaffen gemacht, jetzt 
setzen die steigenden Kosten für Energie und Lebensmit-
tel immer mehr Menschen zu. Doch manche Menschen 
sind durch die Inflation in besonderem Maße belastet: 
Menschen mit geringem Einkommen, ganz besonders 
eine Vielzahl von Alleinerziehenden, die ihre Kinder be-
treuen und daher nicht in Vollzeit arbeiten können. Auch 
Familien mit mehreren Kindern müssen sich stark ein-
schränken. Wenn das Geld ohnehin knapp ist und mehr 
für Essen und Energie ausgegeben werden muss, hat das 
wiederum Folgen für die Entwicklung der Mädchen und 
Jungen: Für sie wird es noch schwieriger, mit Gleichaltri-
gen etwas zu unternehmen. Für Nachhilfe-Unterricht 
oder ein Hobby ist oft nichts mehr übrig. Damit sich Kin-
der gut und altersgemäß entwickeln, brauchen sie aber 
Kontakte zu anderen, Sport oder auch gemeinsames Mu-
sizieren. Solche Aktivitäten sind Ausdruck, dass die jun-
gen Menschen gut im Leben stehen und dazu gehören.
Für viele Menschen sind die aktuellen Krisen ein guter 
Grund, anzupacken und sich für diejenigen zu engagie-
ren, deren Lebensumstände immer komplizierter und 
schwieriger werden. Sie engagieren sich als Familienpa-
ten, arbeiten in Tafelläden mit oder sortieren Kleidung, 
die in Caritas-Secondhand-Läden weitergegeben werden. 
Caritas-Beratungsstellen unterstützen wiederum online 
und vor Ort mit praktischen Tipps, welche Hilfe man be-
antragen kann. Wenn viele Menschen an einem Strang 
ziehen, kommt die benötigte Unterstützung am richtigen 
Ort an. Die Idee vom großen Gemeinsamen will die Ca-
ritas mit ihrer Kampagne „Das machen wir gemeinsam“ 
weitertragen: Jede und jeder kann Verantwortung über-
nehmen und sich einbringen, und dann leben die Men-
schen in unseren Städten und Gemeinden besser zusam-
men und auch Kinder aus benachteiligten Familien 
erfahren mehr Teilhabe. Eine solche Solidarität stärkt den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt und damit den so wich-
tigen sozialen Frieden in Deutschland und weltweit.
Auch Sie können in Ihrer unmittelbaren Umgebung einen 
Beitrag für das große Ganze leisten und sich für ein soli-
darisches Miteinander einsetzen! Möglich ist dies bei-
spielsweise in den sozialen und karitativen Projekten und 
Diensten Ihrer Kirchengemeinde, in Caritas-Zentren 
oder bei den Einrichtungen des Sozialdienstes katholi-
scher Frauen in Ihrer Region. Hier bringen sich täglich 
ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeitende ein, um 
die konkrete Not der Menschen zu lindern und Perspek-
tiven zu eröffnen. Lassen Sie uns ein Zeichen der christ-
lichen Nächstenliebe setzen und gemeinsam für ein Stück 
soziale Gerechtigkeit eintreten. Unterstützen Sie die sozi-
ale Arbeit Ihrer Kirchengemeinde und die Caritas vor Ort 
mit Ihrer Spende!
Die Caritas bittet um Spenden in den Gottesdiensten 
und Kirchengemeinden oder per Überweisung unter 
dem Stichwort „Caritas-Fastenopfer 2023“ auf das 
Konto
IBAN: DE31 6005 0101 0002 6662 22
BIC: SOLADEST600
Weitere Informationen und Materialien finden Sie auf der 
Caritas-Homepage caritas-spende.de/Sammlung.

http://www.kinderfastenaktion.de
mailto:fastenaktion%40misereor.de?subject=
http://fastenaktion.misereor.de
mailto:bestellung@eine-welt-shop.de
mailto:bestellung@eine-welt-shop.de
http://misereor-medien.de
http://misereor-medien.de
http://www.caritas-spende.de/Sammlung
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BO-Nr. 6443 – 07.12.2022 
PfReg. B 2.1

Gesetz zur Änderung der „Grundordnung des 
kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher 

Arbeitsverhältnisse“ 
(GrO-ÄnderungsG)

Artikel 1 
Änderung der „Grundordnung des kirchlichen 

Dienstes im Rahmen kirchlicher 
Arbeitsverhältnisse“

Die „Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen 
kirchlicher Arbeitsverhältnisse“ (GrO) vom 22. Septem-
ber 1993 in der Fassung vom 27. April 2015 (KABl 2015, 
Nr. 9, S. 234 ff.) wird nach Beratung und Beschlussfas-
sung in der Vollversammlung des Verbandes der Diöze-
sen Deutschlands am 22. November 2022 wie folgt geän-
dert:
1. In der Überschrift und in der Präambel werden die 

Wörter „im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse“ 
gestrichen.

2. In der Präambel wird der vierte Spiegelstrich wie 
folgt neu gefasst:
„– in Erfüllung ihrer Pflicht und Verantwortung ge-

genüber der Dienstgemeinschaft unter besonde-
rer Berücksichtigung der Grundsätze, welche die 
Katholische Soziallehre herausgearbeitet hat,“

3. Artikel 1 wird wie folgt neu gefasst:
Artikel 1 Geltungsbereich
(1) Diese Grundordnung enthält die spezifischen 

Grundlagen des kirchlichen Dienstes und regelt 
Anforderungen und Erwartungen an die Dienst-
geber und Mitarbeitenden der Einrichtungen der 
katholischen Kirche.

(2) 1Kirchliche Einrichtungen im Sinne dieser Ord-
nung sind alle Organisationen in öffentlich-
rechtlicher oder privater Rechtsform, die als We-
sens- und Lebensäußerung der katholischen 
Kirche einen Auftrag im Einklang mit dem 
Selbstverständnis der Kirche wahrnehmen und 
mit ihren Amtsträgerinnen und Amtsträgern in 
besonderer Weise verbunden sind. 2Für vorwie-
gend gewinnorientierte kirchliche Einrichtungen 
findet diese Grundordnung keine Anwendung.

(3) Mitarbeitende im Sinne dieser Ordnung sind ins-
besondere 
a) Personen, die aufgrund eines Arbeits- oder 

eines kirchlichen Beamtenverhältnisses tätig 
sind,

b) Kleriker und Kandidaten für das Weiheamt,
c) Ordensangehörige, Personen im Noviziat 

und Postulat,
d) Führungskräfte, die aufgrund eines Organ-

dienstverhältnisses tätig sind,
e) zu ihrer Berufsausbildung tätige Personen
f) ehrenamtlich Tätige, die Organmitglieder 

sind.

(4) Dienstgeber im Sinne dieser Ordnung ist der je-
weilige Rechtsträger der Einrichtung.

(5) Diese Grundordnung gilt für
a) die (Erz-)Diözesen,
b) die Kirchengemeinden und Kirchenstiftun-

gen,
c) die Verbände von Kirchengemeinden,
d) die Diözesancaritasverbände und deren 

Gliederungen, soweit sie öffentliche juristi-
sche Personen des kanonischen Rechts sind,

e) die sonstigen dem Diözesanbischof unter-
stellten öffentlichen juristischen Personen 
des kanonischen Rechts,

f) die sonstigen kirchlichen Rechtsträger, un-
beschadet ihrer Rechtsform, die der bischöf-
lichen Gesetzgebungsgewalt unterliegen

und deren rechtlich unselbstständige Einrichtun-
gen.

(6) 1Kirchliche Rechtsträger, die nicht der bischöfli-
chen Gesetzgebungsgewalt unterliegen, sind ver-
pflichtet, diese Grundordnung in ihr Statut ver-
bindlich zu übernehmen; sofern ein kirchlicher 
Rechtsträger in der Rechtsform einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts über kein Statut 
verfügt, ist eine notarielle Beglaubigung der 
Grundordnungsübernahme und anschließende 
Veröffentlichung dieser Erklärung ausreichend. 
2Wenn sie dieser Verpflichtung nicht nachkom-
men, haben sie im Hinblick auf die arbeitsrecht-
lichen Beziehungen nicht am Selbstbestim-
mungsrecht der Kirche gemäß Art. 140 GG 
i. V.m. Art. 137 Abs. 3 WRV teil.

4. Artikel 2 wird wie folgt neu gefasst:
Artikel 2 Eigenart und Grundprinzipien des kirch-
lichen Dienstes
(1) 1Der Dienst in der Kirche ist ausgerichtet an der 

Botschaft Jesu Christi. 2Alle kirchlichen Einrich-
tungen sind sichtbare und erlebbare Orte der Kir-
che und dem Auftrag Christi verpflichtet. 3Sie 
sind Ausdruck der christlichen Hoffnung auf die 
zeichenhafte Verwirklichung des Reiches Gottes 
in der Welt (Sendungsauftrag).

(2) Alle in den Einrichtungen der Kirche Tätigen, 
gleich ob sie haupt- oder ehrenamtlich, ob sie lei-
tend oder ausführend beschäftigt sind und unbe-
schadet des Umstandes, ob es sich um Christen, 
andersgläubige oder religiös ungebundene Mit-
arbeitende handelt, arbeiten gemeinsam daran, 
dass die Einrichtung ihren Teil am Sendungsauf-
trag der Kirche erfüllen kann (Dienstgemein-
schaft).

(3) Der Sendungsauftrag verbindet alle Mitglieder 
der Dienstgemeinschaft und verpflichtet sie zur 
vertrauensvollen Zusammenarbeit.

(4) 1Die Kirche sieht sich in ihrem Wirken dem 
christlichen Auftrag verpflichtet, alle Menschen 
zu den Grundvollzügen der Kirche einzuladen. 
2Dazu zählen die Verkündigung und Verbreitung 
des Evangeliums (kerygma-martyria), die ge-
meinsamen gottesdienstlichen Feiern (leiturgia), 
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der Dienst am Mitmenschen (diakonia) sowie die 
gelebte Gemeinschaft (koinonia). 3Diese Grund-
vollzüge bedingen sich gegenseitig, sind un-
trennbar miteinander verbunden und haben den-
selben Stellenwert.

5. Artikel 3 wird wie folgt neu gefasst:
Artikel 3 Ausprägungen katholischer Identität und 
Verantwortung für den Erhalt und die Stärkung des 
christlichen Profils 
(1) 1Katholische Einrichtungen sind geprägt durch 

das christliche Gottes- und Menschenbild. 2Das 
Gebot der Nächstenliebe gehört gemeinsam mit 
der Gottesliebe zum Kern des christlichen Glau-
bens. 3Das Leben ist ein Geschenk aus der Hand 
Gottes, das zu schützen und zu achten ist. 4Auf 
dieser Grundlage arbeiten kirchliche Einrichtun-
gen mit allen Menschen guten Willens zusam-
men.

(2) 1Vielfalt in kirchlichen Einrichtungen ist eine 
Bereicherung. 2Alle Mitarbeitenden können un-
abhängig von ihren konkreten Aufgaben, ihrer 
Herkunft, ihrer Religion, ihres Alters, ihrer Be-
hinderung, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen 
Identität und ihrer Lebensform Repräsentantin-
nen und Repräsentanten der unbedingten Liebe 
Gottes und damit einer den Menschen dienenden 
Kirche sein. 3Vorausgesetzt werden eine positive 
Grundhaltung und Offenheit gegenüber der Bot-
schaft des Evangeliums und die Bereitschaft, den 
christlichen Charakter der Einrichtung zu achten 
und dazu beizutragen, ihn im eigenen Aufgaben-
feld zur Geltung zu bringen. 

(3) 1Die Verantwortung für den Schutz und die Stär-
kung des kirchlichen Charakters der Einrichtung 
kommt zuallererst dem Dienstgeber zu. 2Er hat 
dafür Sorge zu tragen, dass alle Mitarbeitenden 
ihren besonderen Auftrag glaubwürdig erfüllen 
können. 3Er ist insbesondere dafür verantwort-
lich, geeignete und befähigte Mitarbeitende zu 
gewinnen, die bereit und in der Lage sind, den 
kirchlichen Charakter der Einrichtung zu erhal-
ten und zu fördern.

(4) 1Die Arbeit an der christlichen Identität der Ein-
richtung ist eine Pflicht und eine Gemeinschafts-
aufgabe aller und ein permanenter, dynamischer 
Prozess. 2Der Dienstgeber ist in Zusammenarbeit 
mit den Mitarbeitenden verpflichtet, das christli-
che Profil der Einrichtung fortwährend weiterzu-
entwickeln und zu schärfen. 3Unerlässlich ist, 
dass das Profil nicht nur in Leitbildern und Kon-
zepten verankert ist, sondern auch als christliche 
Kultur in den Einrichtungen von Leitung und 
Mitarbeiterschaft mitgestaltet, von allen mit Le-
ben gefüllt und für die Menschen, die kirchliche 
Angebote wahrnehmen, erfahrbar wird.

6. Artikel 4 wird wie folgt neu gefasst:
Artikel 4 Handlungsaufträge und Ziele für die 
Dienstgeber
1Zu den wechselseitigen Pflichten von Dienstgeber 
und Mitarbeitenden gehört die Verwirklichung des 
Sendungsauftrags und die gemeinsame Sorge für alle 
in der Kirche Tätigen. 2Dabei sind auch folgende 
Handlungsaufträge und Ziele zu beachten, für deren 
Umsetzung im Rahmen der vorhandenen personellen 

und materiellen Ressourcen in erster Linie der 
Dienstgeber verantwortlich ist:
a) 1Bestehende Benachteiligungen aufgrund des 

Geschlechts sind zu beseitigen, künftige Be-
nachteiligungen zu verhindern. 2Dazu gehört 
auch die Gleichstellung von Frauen und Männern 
im kirchlichen Dienst. 3Der Dienstgeber ist ver-
pflichtet, die Vereinbarkeit von Familie, Pflege 
und Beruf zu fördern.

b) 1Die kirchlichen Dienstgeber setzen sich in be-
sonderer Weise für den Schutz der Würde und 
Integrität aller Personen in ihren Einrichtungen, 
insbesondere von Minderjährigen und schutz- 
oder hilfebedürftigen Erwachsenen, ein. 2Die 
Prävention gegen sexualisierte Gewalt ist integ-
raler Bestandteil der kirchlichen Arbeit.

c) 1Führung in der Kirche fördert die Entfaltung der 
fachlichen Qualifikationen und Charismen der 
Mitarbeitenden im Rahmen ihrer beruflichen 
Tätigkeit. 2Der Dienstgeber entwickelt Konzepte 
guter Mitarbeiterführung unter besonderer Be-
rücksichtigung des christlichen Menschenbildes 
und setzt diese konsequent um. 3Führungskräfte 
in kirchlichen Einrichtungen sind einem koope-
rativen, wertschätzenden Führungsstil verpflich-
tet. 4Eine angemessene und transparente Kom-
munikation über Hierarchie- und Berufsgrenzen 
hinweg ist Grundbedingung einer vertrauensvol-
len und wertschätzenden Zusammenarbeit.

d) 1Der Dienstgeber nimmt seine Verantwortung 
für die physische, psychische und seelische Ge-
sundheit aller Mitarbeitenden in der Einrichtung 
während des Dienstes ernst. 2Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz sind wichtige Leitungs-
aufgaben.

e) Kirchliche Einrichtungen fördern die Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben.

f) 1Die wirtschaftliche Betätigung kirchlicher Ein-
richtungen hat stets der Verwirklichung des 
kirchlichen Sendungsauftrages zu dienen. 2Die 
Standards einer an den kirchlichen Zwecken und 
christlichen Werten ausgerichteten Unterneh-
mensführung sind einzuhalten. 3Diese sind ins-
besondere durch die Beachtung der Grundsätze 
einer guten Finanzwirtschaft, eine wirksame 
und qualifizierte Aufsicht, Transparenz und den 
Aufbau von funktionsfähigen Kontroll- und 
Überwachungssystemen gekennzeichnet. 
4Kirchliche Einrichtungen übernehmen Verant-
wortung für ethisch-nachhaltiges Investieren 
kirchlichen Vermögens. 5Der Dienstgeber ver-
pflichtet sich, die eigene Organisation wirt-
schaftlich und ökologisch nachhaltig aufzustel-
len; dies gilt insbesondere für den Umgang mit 
Arbeitsplätzen.

g) Der Dienstgeber sorgt dafür, dass Positionen, die 
dem christlichen Menschenbild widersprechen, 
keinen Platz in kirchlichen Einrichtungen haben.

7. Artikel 5 wird wie folgt neu gefasst:
Artikel 5 Fort- und Weiterbildung
(1) 1Alle Mitarbeitenden haben Anspruch auf beruf-

liche Fort- und Weiterbildung. 2Diese umfasst die 
fachlichen Erfordernisse, ebenso wie die ethi-
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schen und religiösen Aspekte des Dienstes und 
Hilfestellungen zur Bewältigung der spezifi-
schen Belastungen der einzelnen Tätigkeiten.

(2) 1Allen Mitgliedern der Dienstgemeinschaft sol-
len verpflichtende Fort- und Weiterbildungen 
angeboten werden, in denen sie berufs- und tätig-
keitsbezogen spezifische religiöse und ethische 
Kompetenzen erwerben können, um die Men-
schen, die die kirchlichen Dienste in Anspruch 
nehmen, in ihrer religiösen Praxis zu unterstüt-
zen und um das christliche Selbstverständnis der 
Einrichtung zu stärken. 2Darüber hinaus sollen 
für die Mitarbeitenden freiwillige Angebote zu 
Spiritualität und Seelsorge gemacht werden, um 
sich mit den eigenen Sinn- und Glaubensfragen 
des Lebens zu beschäftigen. 3Die (Erz-)Diözesen 
und die Verbände der Caritas unterstützen die 
Träger in der gemeinsamen Sorge, den Mitarbei-
tenden im kirchlichen Dienst eine ansprechende 
christliche Unternehmenskultur anzubieten und 
religiöse und spirituelle Angebote zu unterbrei-
ten.

(3) 1Die Kosten für Fort- und Weiterbildung trägt in 
der Regel der Dienstgeber. 2Das Nähere regeln 
die einschlägigen Ordnungen.

8. Artikel 6 wird wie folgt neu gefasst:
Artikel 6 Anforderungen bei der Begründung des 
Dienstverhältnisses
(1) 1Der Dienstgeber muss bei der Einstellung dar-

auf achten, dass Bewerberinnen und Bewerber 
fachlich befähigt und persönlich geeignet sind, 
um die vorgesehenen Aufgaben zu erfüllen. 2Im 
Bewerbungsverfahren sind die Bewerberinnen 
und Bewerber mit den christlichen Zielen und 
Werten der Einrichtung vertraut zu machen, da-
mit sie ihr Handeln am katholischen Selbst-
verständnis ausrichten und den übertragenen 
Aufgaben gerecht werden können. 3Im Bewer-
bungsverfahren ist der Kernbereich privater Le-
bensgestaltung zu wahren. 4Mit der Vertragsun-
terzeichnung bringen die Bewerberinnen und 
Bewerber zum Ausdruck, dass sie die Ziele und 
Werte der kirchlichen Einrichtung anerkennen.

(2) Von allen Mitarbeitenden wird im Rahmen ihrer 
Tätigkeit die Identifikation mit den Zielen und 
Werten der katholischen Einrichtung erwartet.

(3) Pastorale und katechetische Tätigkeiten können 
nur Personen übertragen werden, die der katholi-
schen Kirche angehören.

(4) 1Personen, die das katholische Profil der Einrich-
tung inhaltlich prägen, mitverantworten und 
nach außen repräsentieren, kommt eine beson-
dere Verantwortung für die katholische Identität 
der Einrichtung zu. 2Sie müssen daher katholisch 
sein.

(5) 1Wer sich kirchenfeindlich betätigt, wird nicht 
eingestellt. 2Das gilt auch für Personen, die aus 
der katholischen Kirche ausgetreten sind. 3Arti-
kel 7 Abs. 3 und Abs. 4 gelten entsprechend.

9. Artikel 7 wird wie folgt neu gefasst:
Artikel 7 Anforderungen im bestehenden Dienst-
verhältnis
(1) Dienstgeber und Mitarbeitende übernehmen ge-

meinsam Verantwortung für die glaubwürdige 
Erfüllung des Sendungsauftrags in der Einrich-
tung.

(2) 1Die Anforderungen erstrecken sich in erster Li-
nie auf das Verhalten im Dienst. 2Außerdienstli-
ches Verhalten ist rechtlich nur bedeutsam, wenn 
es öffentlich wahrnehmbar ist, grundlegende 
Werte der katholischen Kirche verletzt und da-
durch deren Glaubwürdigkeit beeinträchtigt 
wird. 3Der Kernbereich privater Lebensgestal-
tung, insbesondere Beziehungsleben und Intim-
sphäre, bleibt rechtlichen Bewertungen entzo-
gen. 4Besondere kirchliche Anforderungen an 
Kleriker, Kandidaten für das Weiheamt, Ordens-
angehörige sowie Personen im Noviziat und Pos-
tulat bleiben hiervon unberührt.

(3) 1Kirchenfeindliche Betätigungen, die nach den 
konkreten Umständen objektiv geeignet sind, die 
Glaubwürdigkeit der Kirche zu beeinträchtigen, 
können rechtlich geahndet werden. 2Kirchen-
feindliche Betätigungen erfassen Handlungen, 
die öffentlich wahrnehmbar sind und sich gegen 
die Kirche oder deren Werteordnung richten. 
3Hierzu zählen insbesondere
– das öffentliche Eintreten gegen tragende 

Grundsätze der katholischen Kirche (z. B. 
die Propagierung der Abtreibung oder von 
Fremdenhass),

– die Herabwürdigung von katholischen Glau-
bensinhalten, Riten oder Gebräuchen,

– die Propagierung von religiösen und weltan-
schaulichen Überzeugungen, die im Wider-
spruch zu katholischen Glaubensinhalten 
stehen, während der Arbeitszeit oder im 
dienstlichen Zusammenhang, auch die Wer-
bung für andere Religions- oder Weltan-
schauungsgemeinschaften.

(4) 1Bei katholischen Mitarbeitenden führt der Aus-
tritt aus der katholischen Kirche in der Regel zu 
einer Beendigung des der Beschäftigung zu-
grundeliegenden Rechtsverhältnisses. 2Von einer 
Beendigung kann in diesen Fällen ausnahms-
weise abgesehen werden, wenn schwerwiegende 
Gründe des Einzelfalles diese als unangemessen 
erscheinen lassen.

(5) 1Erfüllen Mitarbeitende die Anforderungen nicht 
mehr, so muss der Dienstgeber zunächst durch 
Beratung und Aufklärung darauf hinwirken, 
dass sie den Anforderungen wieder genügen. 2Im 
konkreten Fall ist zu prüfen, ob schon ein solches 
klärendes Gespräch, eine Abmahnung oder eine 
andere Maßnahme (z. B. Versetzung, Ände-
rungskündigung) geeignet sind, dem Verstoß 
gegen die Anforderungen zu begegnen. 3Wenn 
alle milderen, weniger belastenden Mittel ausge-
schöpft sind, kommt als äußerste, allerletzte 
Maßnahme („ultima ratio“) eine Beendigung des 
der Beschäftigung zugrundeliegenden Rechts-
verhältnisses in Betracht.
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10. Artikel 8 wird wie folgt neu gefasst:
Artikel 8 Mitarbeitervertretungsrecht 
(1) Zur Sicherung ihrer Selbstbestimmung in der 

Arbeitsorganisation kirchlicher Einrichtungen 
wählen die Mitarbeitenden nach Maßgabe kir-
chengesetzlicher Regelung Mitarbeitervertre-
tungen, die an Entscheidungen des Dienstgebers 
beteiligt werden und die mit den Dienstgebern 
zum Wohl der Einrichtung und der Dienstneh-
mer zusammenwirken.

(2) Der Dienst in der Kirche verpflichtet Dienstge-
ber und Mitarbeitervertretung in besonderer 
Weise, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und 
sich bei der Erfüllung der Aufgaben gegenseitig 
zu unterstützen.

(3) Dienstvereinbarungen, die nach Maßgabe der je-
weils geltenden Mitarbeitervertretungsordnung 
vereinbart werden, gelten unmittelbar und zwin-
gend.

(4) 1Bei jeder die Mindestgröße erfüllenden Einrich-
tung ist der Dienstgeber verpflichtet, darauf hin-
zuwirken, dass eine Mitarbeitervertretung gebil-
det wird. 2Zur Förderung und Unterstützung 
ihrer Arbeit werden auf der Ebene der (Erz-)Di-
özesen und des Verbandes der Diözesen Deutsch-
lands (Deutsche Bischofskonferenz) Arbeitsge-
meinschaften der Mitarbeitervertretungen 
gebildet. 3Die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
notwendigen Kosten tragen die jeweiligen (Erz-)
Diözesen bzw. der Verband der Diözesen 
Deutschlands.

(5) Das Nähere regelt die jeweils geltende Mitarbei-
tervertretungsordnung (MAVO).

11. Der bisherige Artikel 7 wird zu Artikel 9 und wie 
folgt neu gefasst:
Artikel 9 Gestaltung der Arbeitsbedingungen im 
kirchlichen Dienst
(1) 1Die zivilrechtlichen Arbeitsbedingungen im 

kirchlichen Dienst werden durch paritätisch von 
Vertreterinnen und Vertretern der Mitarbeiten-
den und der Dienstgeber besetzte Arbeitsrechtli-
che Kommissionen ausgehandelt und beschlos-
sen (Dritter Weg). 2Die Parität ist dabei in 
formeller wie materieller Hinsicht zu gewähr-
leisten.

(2) 1Die Zusammenarbeit in den Arbeitsrechtlichen 
Kommissionen ist durch das Konsensprinzip ge-
prägt; Beschlüsse bedürfen einer qualifizierten 
Mehrheit. 2Die Vertreterinnen und Vertreter der 
Mitarbeitenden in den Arbeitsrechtlichen Kom-
missionen sind durch unmittelbare oder mittel-
bare demokratische Wahl legitimiert.

(3) 1Interessengegensätze zwischen Dienstgebern 
und Mitarbeitenden bei der Festlegung kirchli-
cher Arbeitsvertragsbedingungen sollen durch 
Verhandlung und wechselseitiges Nachgeben ge-
löst werden. 2Streik und Aussperrung widerspre-
chen diesem Grunderfordernis und scheiden da-
her aus. 3Kirchliche Dienstgeber schließen keine 
Tarifverträge mit tariffähigen Arbeitnehmerkoa-
litionen (Gewerkschaften) ab. 4Kommt ein Be-
schluss in der Arbeitsrechtlichen Kommission 

nicht zustande, können beide Seiten der Kom-
mission ein verbindliches Vermittlungsverfah-
ren unter neutralem Vorsitz einleiten. 5Das ver-
bindliche Vermittlungsverfahren muss mit einem 
Beschluss enden, der eine Regelung zu dem Ge-
genstand des Verfahrens enthält oder die Fest-
stellung, dass keine Regelung in diesem Verfah-
ren erfolgt.

(4) 1Um Rechtswirksamkeit zu erlangen, bedürfen 
die Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sionen der bischöflichen Inkraftsetzung für die 
jeweilige (Erz-)Diözese. 2Für die kirchlichen 
Dienstgeber gelten die durch die Arbeitsrechtli-
chen Kommissionen beschlossenen und vom Di-
özesanbischof in Kraft gesetzten Beschlüsse un-
mittelbar und zwingend. 3Der Dienstgeber hat 
sicherzustellen, dass diese Beschlüsse arbeits-
vertraglich ordnungsgemäß in Bezug genommen 
werden. 4Die Mitarbeitenden haben Anspruch 
auf die Anwendung der einschlägigen kirchli-
chen Arbeitsvertragsordnungen, nach denen sich 
ihre zivilrechtlichen Arbeitsbedingungen rich-
ten.

(5) 1Für Streitigkeiten über die Auslegung und ord-
nungsgemäße Einbeziehung der jeweils gelten-
den Arbeitsvertragsordnungen sind kirchliche 
Schlichtungsstellen zuständig. 2Dies schließt die 
Anrufung staatlicher Gerichte bei Streitigkeiten 
im Zusammenhang mit dem Individualarbeits-
verhältnis nicht aus.

(6) Die nähere Ausgestaltung des kirchlichen Ar-
beitsrechtsregelungsverfahrens erfolgt in den je-
weiligen Ordnungen der Arbeitsrechtlichen 
Kommissionen.

12. Der bisherige Artikel 6 wird zu Artikel 10 und wie 
folgt geändert:
In Absatz 1 werden die Wörter „Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter“ durch das Wort „Mitarbeitenden“ 
ersetzt. Die Wörter „als kirchliche Arbeitnehmer“ 
entfallen. Das Wort „Vereinigungen“ wird gestrichen 
und „Koalitionen“ ohne Klammerzusatz geschrie-
ben.
Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: „Die ausrei-
chende organisatorische Einbindung von Gewerk-
schaften in die Arbeitsrechtlichen Kommissionen des 
Dritten Weges ist gewährleistet.“
Es wird folgender Absatz 5 angefügt: „Das Nähere 
regeln die jeweiligen Ordnungen der Arbeitsrechtli-
chen Kommissionen.“

13. Der bisherige Artikel 10 wird zu Artikel 11 und wie 
folgt geändert:
In Absatz 1 werden die Wörter „Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter“ durch das Wort „Mitarbeitender“ 
ersetzt.
In Absatz 2 wird das Wort „werden“ durch das Wort 
„bestehen“ ersetzt und das Wort „gebildet“ gestri-
chen. In Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: „Für 
Regelungsstreitigkeiten auf dem Gebiet des kirchli-
chen Mitarbeitervertretungsrechts sind Einigungs-
stellen zuständig.“
In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Richter“ durch die 
Wörter „Richter und Richterinnen“ ersetzt. In Satz 2 



8 Kirchliches Amtsblatt Rottenburg-Stuttgart 2023, Nr. 1, 16.01.2023

werden nach dem Wort „Richter“ die Wörter „bzw. 
zur Richterin“ eingefügt.
Es werden folgende Absätze 4 und 5 angefügt:
(4) 1Vor kirchlichen Arbeitsgerichten wird allen Be-

teiligten ein Anspruch auf rechtliches Gehör ge-
währt. 2Die Verhandlungen vor den kirchlichen 
Arbeitsgerichten einschließlich der Beweisauf-
nahme und Verkündung der Urteile sind öffent-
lich.

(5) Näheres regelt die Kirchliche Arbeitsgerichts-
ordnung (KAGO).

14. Es wird folgender Artikel 12 angefügt:
Artikel 12 Evaluation
Der Verband der Diözesen Deutschlands wird fünf 
Jahre nach Inkrafttreten der Grundordnung die 
Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit einer Überprü-
fung unterziehen und dem Ständigen Rat der Deut-
schen Bischofskonferenz berichten.

Artikel 2 
Änderung der „Erklärung der deutschen Bischöfe 

zum kirchlichen Dienst“
Die „Erklärung der deutschen Bischöfe zum kirchlichen 
Dienst“ vom 22. September 1993 in der Fassung vom 
27. April 2015 (KABl 2015, Nr. 9, S. 234 ff.) wird nach 
Beratung und Beschlussfassung in der Vollversammlung 
des Verbandes der Diözesen Deutschlands am 22. No-
vember 2022 wie folgt geändert:
1. Die Erklärung wird wie folgt umbenannt: „Bischöf-

liche Erläuterungen zum kirchlichen Dienst“.
2. Der Text wird wie folgt neu gefasst:

I. 
Präambel

1. 1Auftrag der Kirche ist es, alle Menschen zur Ge-
meinschaft mit Gott und untereinander zu führen.1 
2In lebendigen Gemeinden und Gemeinschaften 
strebt sie danach, weltweit diesem Auftrag durch die 
Verkündigung des Evangeliums, die Feier von Got-
tesdiensten und der Sakramente, durch den Dienst 
am Mitmenschen und durch Stiftung und Stärkung 
von Gemeinschaft gerecht zu werden. 3Diesem Ziel 
dienen auch die Einrichtungen und Dienste, die die 
katholische Kirche in Deutschland unterhält und an-
erkennt, um ihren Auftrag in der Gesellschaft wirk-
sam wahrnehmen zu können. 4Wer in der Kirche tätig 
ist, wirkt an der Erfüllung dieses Auftrags mit. 5Alle, 
die in den Einrichtungen mitarbeiten, bilden – unbe-
schadet der Verschiedenheit der Dienste, der Rechts-
grundlage ihres Wirkens oder der Religionszugehö-
rigkeit – eine Dienstgemeinschaft.

2. 1In Deutschland ist der Kirche durch das Grundge-
setz die Freiheit garantiert, ihre Angelegenheiten 
selbstständig innerhalb der Schranken des für alle 
geltenden Gesetzes zu ordnen und zu verwalten 
(Art. 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 137 
Absatz 3 Weimarer Reichsverfassung). 2Die Kirche 

1 Vgl. Zweites Vatikanisches Konzil, Dogmatische Konstitu-
tion LUMEN GENTIUM, Nrn. 1, 5; Papst Franziskus, Apo-
stolisches Schreiben EVANGELII GAUDIUM, Sekretariat 
der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Verlautbarungen des 
Apostolischen Stuhls Nr. 194 (Bonn 2013), Nrn. 3, 19, 40, 45.

kann ihre Sendung und ihren Dienst in vielfältigen 
Formen verwirklichen: in öffentlich-rechtlichen 
Dienst- und Treueverhältnissen, in geistlichen Ge-
meinschaften oder in weltlich-rechtlichen Rechtsver-
hältnissen. 3Die Mitarbeit im Dienst kann sowohl 
ehrenamtlich als auch beruflich geschehen. 4Sie ist 
nicht darauf beschränkt, dafür besondere kirchenei-
gene Gestaltungsformen zu entwickeln, sondern 
kann sich der jedermann offenstehenden Privatauto-
nomie bedienen, um Dienst-, Arbeits- oder Auftrags-
verhältnisse zu begründen und zu regeln.

3. 1Für alle, die im kirchlichen Dienst stehen, trägt die 
Kirche als Ganze eine besondere Verantwortung. 
2Aufgrund ihrer Sendung ist sie verpflichtet, die Per-
sönlichkeit und Würde des Einzelnen zu achten und 
zu schützen. 3Hierzu zählt auch die Verwirklichung 
des Gebotes der Lohngerechtigkeit. 4Kirchliches 
Dienst- und Arbeitsrecht muss daher außer den Erfor-
dernissen, die durch die kirchlichen Aufgaben und 
Ziele gegeben sind, auch den Grundsätzen gerecht 
werden, wie sie die Katholische Soziallehre heraus-
gearbeitet hat.

4. 1Die nachfolgenden Erläuterungen enthalten grund-
legende Aussagen zur Eigenart und zum Selbst-
verständnis des kirchlichen Dienstes sowie der 
 arbeitsrechtlichen Besonderheiten aufgrund des ver-
fassungsrechtlich gewährleisteten Selbstbestim-
mungsrechts der Kirchen. 2Sie sollen im Sinne einer 
Verständnis- und Interpretationshilfe des Ordnungs-
gebers bei der Anwendung des Normtextes herange-
zogen werden.

II. 
Geltungsbereich (Art. 1)

1. 1Die „Grundordnung des kirchlichen Dienstes“ ist 
die zentrale Rechtsquelle der katholischen Arbeits-
verfassung in Deutschland. 2Ihre Artikel enthalten 
die kirchenspezifischen Grundlagen des Dienstes 
(Art. 2 und Art. 3), regeln die wechselseitigen Anfor-
derungen und Erwartungen an Dienstgeber und Mit-
arbeitende (Art. 4 bis Art. 7), normieren Grundsatz-
regelungen für das kollektive Arbeitsrecht der 
katholischen Kirche (Art. 8 bis Art. 10) und sehen für 
diesen Bereich die Bildung kirchlicher Gerichte für 
den gerichtlichen Rechtsschutz vor (Art. 11).

2. 1Als kirchliche Einrichtungen im Sinne der Grund-
ordnung gelten Organisationen in öffentlich-rechtli-
cher oder privater Rechtsform, die als Wesens- und 
Lebensäußerung der katholischen Kirche einen Auf-
trag im Einklang mit dem Selbstverständnis der Kir-
che wahrnehmen und mit ihren Amtsträgerinnen und 
Amtsträgern in besonderer Weise verbunden sind. 
2Dabei sind die Aufgaben, welche von den Einrich-
tungen wahrgenommen werden, sehr vielfältig. 3Vor-
wiegend gewinnorientierte Einrichtungen partizipie-
ren nicht am verfassungsrechtlich abgesicherten 
Selbstbestimmungsrecht der Kirche, da die Teilhabe 
nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts voraus-
setzt, dass die religiöse Zielsetzung das bestimmende 
Element der Tätigkeit der kirchlichen Einrichtung 
ist. 4Bei ganz überwiegend der Gewinnerzielung die-
nenden Organisationen ist der „Konnex zum glau-
bensdefinierten Selbstverständnis aufgehoben.“2 

2 BVerfG, Beschluss v. 22.10.2014 – 2 BvR 661/112, BVerfGE 
137, 273 (307), Rz. 94.
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5Entscheidend ist insoweit, dass der durch die Reli-
gionsfreiheit geschützte religiöse Auftrag der Kirche 
in der Gesamtschau der Tätigkeiten gegenüber ande-
ren Erwägungen erkennbar im Vordergrund steht.

3. 1Der Begriff der Mitarbeitenden im Sinne dieser 
Ordnung ist umfassend zu verstehen und erfasst alle 
diejenigen, die Teil der Dienstgemeinschaft sind. 
2Der persönliche Anwendungsbereich der Grundord-
nung erstreckt sich insbesondere auf alle Personen, 
die aufgrund eines Arbeits- oder eines kirchlichen 
Beamtenverhältnisses beschäftigt sind. 3Darüber hi-
naus gilt die Grundordnung auch für Führungskräfte 
im kirchlichen Dienst, die aufgrund eines Organ-
dienstverhältnisses3 tätig sind, für Auszubildende 
sowie Ehrenamtliche, die Organmitglieder sind. 
4Dasselbe gilt für Kleriker, Kandidaten4 für das Wei-
heamt, Ordensangehörige5 sowie Personen im Novi-
ziat und Postulat, deren Dienstrecht universal- oder 
partikularkirchenrechtlich ausgestaltet ist (vgl. z. B. 
cc. 232 ff. CIC). 5Kennzeichnend für diese öffentlich-
rechtlichen Dienst-, Inkardinations- oder Inkorpora-
tionsverhältnisse ist, dass sie besondere Anforderun-
gen an den Dienst in der Kirche stellen und 
entsprechend weitreichendere Fürsorgepflichten be-
gründen. 6Soweit dies der Fall ist, gehen die einschlä-
gigen Regelungen des allgemeinen Kirchenrechts 
bzw. des Eigenrechts der jeweiligen Ordensinstitute 
den Vorgaben der Grundordnung vor.

4. 1Im Hinblick auf den sachlichen Geltungsbereich 
bringt Art. 1 Absatz 5 zum Ausdruck, dass die 
Grundordnung bei den dort aufgezählten Rechtsträ-
gern und ihren rechtlich unselbstständigen Einrich-
tungen zur Anwendung kommt, weil sie unmittelbar 
der bischöflichen Gesetzgebungsgewalt unterliegen. 
2Davon abgrenzend normiert Absatz 6 infolge des 
Urteils des Delegationsgerichts der Apostolischen 
Signatur vom 31.03.20106, dass für einen kirchlichen 
Rechtsträger, der nicht der bischöflichen Gesetzge-
bungsgewalt unterliegt, die Grundordnung nur dann 
Anwendung findet, wenn ihre Übernahme rechtsver-
bindlich in seinem Statut erklärt wird. 3Die Übernah-
meerklärung ist in diesem Fall konstitutive Bedin-
gung für die Geltung der Grundordnung. 4Wenn eine 
Einrichtung in der Rechtsform der Körperschaft des 
öffentlichen Rechts agiert und diese über kein Kör-
perschaftsstatut verfügt, kann die Übernahme der 
Grundordnung auch durch notarielle Beglaubigung 
und anschließende Veröffentlichung kundgetan wer-
den.

III. 
Eigenart des kirchlichen Dienstes (Art. 2)

1. 1Kirchliche Einrichtungen existieren nicht um ihrer 
selbst willen, auch nicht nur um ihrer Mitglieder wil-

3 Hierbei handelt es sich um Führungskräfte, die als gesetzli-
che Leitungs- und Vertretungsorgane für juristische Perso-
nen fungieren (z. B. Geschäftsführer einer GmbH). Sie wer-
den aufgrund von Dienst- und Anstellungsverträgen 
beschäftigt, sie sind keine Arbeitnehmer.

4 Bewerber, die durch den Diözesanbischof oder seinen Beauf-
tragten als Alumnus in das Priesterseminar oder als Bewer-
ber für das Ständige Diakonat aufgenommen sind.

5 Ordensangehörige im Sinne dieser Ordnung sind Mitglieder 
der Institute des geweihten Lebens und Gesellschaften des 
apostolischen Lebens (vgl. cc. 573–746 ff. CIC).

6 Delegationsgericht der Apostolischen Signatur, Urteil vom 
31.03.2022 – 42676/09VT, abgedruckt in ZMV 2010, 145 ff.

len, sondern möchten für alle Menschen da sein ge-
treu dem Auftrag Jesu: „Geht hinaus in die ganze 
Welt und verkündet das Evangelium der ganzen 
Schöpfung!“ (Mk 16, 15b). 2Kirche dient dazu, den 
Sendungsauftrag Jesu zu verwirklichen. 3Der Sen-
dungsauftrag besagt, dass der Kirche die Aufgabe 
zukommt, sich aktiv der Welt zuzuwenden und das 
Reich Gottes in ihr, wenn auch immer nur anfang-
haft, gegenwärtig zu machen: „Das Reich ist darauf 
angelegt, die Beziehungen unter den Menschen zu 
verändern und verwirklicht sich schrittweise, inso-
fern sie lernen, einander zu lieben, einander zu ver-
geben und einander zu dienen. […] 4Das Reich be-
zieht alle ein: die einzelnen, die Gesellschaft, die 
ganze Welt. Für das Reich wirken bedeutet Anerken-
nung und Förderung der göttlichen Dynamik, die in 
der Geschichte der Menschheit anwesend ist und sie 
umformt. 5Das Reich aufbauen bedeutet arbeiten zur 
Befreiung vom Übel in allen seinen Formen.“7 6Das 
Reich Gottes ist ein Reich der Gerechtigkeit, des Frie-
dens, der Freude und Hoffnung. 7Es hat schon begon-
nen, Wirklichkeit zu sein und soll weiter aufgebaut 
werden, wenngleich seine ausstehende Vollendung 
nicht in der Hand der endlichen und fehlbaren Men-
schen liegt. 8Nach ihrem Anspruch und Selbstver-
ständnis muss Kirche stets als Ort erkennbar sein, wo 
die Gottesherrschaft bereits begonnen hat, von der 
Welt Besitz zu ergreifen und in ihr Gerechtigkeit und 
Frieden zu verwirklichen. 9Die in der Kirche Tätigen 
sind dem Sendungsauftrag verbunden. 10In diesem 
Sinne ist das Miteinander in der Dienstgemeinschaft 
eine geschwisterliche Gemeinschaft, die getragen 
und geprägt ist vom Wirken des Heiligen Geistes.

2. 1Alle im kirchlichen Dienst Tätigen, gleich ob sie 
haupt- oder ehrenamtlich, ob sie leitend oder ausfüh-
rend beschäftigt sind und unbeschadet des Umstan-
des, ob es sich um Christinnen und Christen, anders-
gläubige oder religiös ungebundene Mitarbeitende 
handelt, arbeiten gemeinsam daran, dass die kirchli-
chen Einrichtungen ihren Teil am Sendungsauftrag 
der Kirche erfüllen können. 2Jedes Glied dieser 
Dienstgemeinschaft leistet seinen Beitrag, um die ge-
genwärtige Welt auf die Vision des kommenden Rei-
ches Gottes hin zu verändern. 3In dieser religiösen 
Dimension ihres Auftrags unterscheiden sich die 
kirchlichen Einrichtungen grundlegend von den Ein-
richtungen der säkularen Welt. 4Daraus ergibt sich, 
dass alle Gestaltungsformen des kirchlichen Diens-
tes, auch die rechtlichen Beziehungen zwischen den 
kirchlichen Trägern und ihren Beschäftigten, dem 
religiösen Charakter des kirchlichen Auftrags ent-
sprechen müssen. 5In der kirchlichen Einrichtung 
selbst muss sichtbar und erfahrbar werden, dass sie 
sich dem Auftrag Christi verpflichtet und der Ge-
meinschaft der Kirche verbunden weiß. 6Alle Mit-
glieder der Dienstgemeinschaft müssen bereit sein, 
„an der Verwirklichung eines Stückes Auftrag der 
Kirche im Geist katholischer Religiosität, im Ein-
klang mit dem Bekenntnis der katholischen Kirche 
und in Verbindung mit den Amtsträgerinnen und 
Amtsträgern der katholischen Kirche“8 mitzuwirken.

7 Papst Johannes Paul II., Enzyklika REDEMPTORIS MIS-
SIO, Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), 
Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 100 (Bonn 
1990), Nr. 15.

8 BVerfG, Beschluss v. 11.10.1977 – 2 BvR 209/76, BVerfGE 
46, 73 (87).
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3. 1Kirche handelt dann als Kirche, wenn sie die Bot-
schaft des Evangeliums bezeugt (kerygma-martyria), 
Gottesdienst feiert (leiturgia), tätige Nächstenliebe 
leistet (diakonia) und das gemeinschaftliche Leben 
fördert (koinonia). 2Diese vier Grundvollzüge oder 
Handlungsfelder von Kirche bedingen sich gegensei-
tig, sind untrennbar miteinander verbunden und ha-
ben denselben Stellenwert.9 3Es gibt keine Über- oder 
Unterordnung. 4Kirchliches Wirken erfordert ein Tä-
tigwerden in allen vier Handlungsfeldern, die ein Ko-
ordinatensystem bilden, in dessen Mitte die Einheit 
von Gottes- und Nächstenliebe steht. 5Sie umschrei-
ben jene Felder kirchlichen Wirkens, die für die Kir-
che konstitutiv sind. 6Das gilt auf der Ebene der Ge-
samtkirche genauso wie in der Ortskirche und in 
jeder kirchlichen Einrichtung. 7Auch wenn in der 
konkreten Aufgabe die eine oder andere Dimension 
von Kirche stärker im Vordergrund steht, so ist doch 
ihre Einheit und Zusammengehörigkeit stets zu wah-
ren und zu stärken. 8Mit dem kirchlichen Selbstver-
ständnis unvereinbar ist es daher, wenn aus säkularer 
Perspektive der kirchliche Dienst „nur“ auf den Ver-
kündigungsauftrag reduziert und dieser ausschließ-
lich auf die ausdrückliche Verkündigung des Wortes 
Gottes und darauf aufbauender kirchlicher Lehren 
beschränkt wird. 9Zum einen ist die Verkündigung 
des Glaubens mehr als Predigt und Katechese, mehr 
als Wissens- und Kenntnisvermittlung. 10Zum ande-
ren umfasst Kirchesein mehr als das, was man im 
Kontext gerichtlicher Auseinandersetzungen über 
das kirchliche Arbeitsrecht verkürzend als „Verkün-
digungsauftrag“ umschreibt. 11Nach kirchlichem 
Selbstverständnis enthält die Religionsausübung 
eben nicht „nur“ den Bereich des Glaubens und des 
Gottesdienstes, sondern auch die Freiheit zur Entfal-
tung und Wirksamkeit des christlichen Sendungsauf-
trags in Staat und Gesellschaft. 12Dazu gehört insbe-
sondere das karitative Wirken, das eine wesentliche 
Aufgabe für Christinnen und Christen ist: „Der Lie-
besdienst ist für die Kirche nicht eine Art Wohl-
fahrtsaktivität, die man auch anderen überlassen 
könnte, sondern er gehört zu ihrem Wesen, ist unver-
zichtbarer Wesensausdruck ihrer selbst.“10 13Ebenso 
wie das Hören auf das Wort Gottes und die Feier der 
Sakramente ist auch die tätige Nächstenliebe ein Ort 
der Gottesbegegnung, wohingegen „die Abwendung 
vom Nächsten auch für Gott blind macht.“11 14Das 
Tatzeugnis steht der Wortverkündigung in nichts 
nach.

IV. 
Ausprägungen katholischer Identität und 

Verantwortung für den Erhalt und die Stärkung des 
kirchlichen Profils (Art. 3)

1. 1Die Entscheidung der Kirche ein eigenes Dienst- und 
Arbeitsrecht zu gestalten, hat ihren primären Grund 
in der Sorge um den Erhalt und die Stärkung ihrer 
kirchlichen Eigenart sowie ihrer spezifisch christ-
lich-katholischen Prägung. 2Das kirchliche Profil, 

9 Papst Benedikt XVI., Enzyklika DEUS CARITAS EST, Se-
kretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Verlautba-
rungen des Apostolischen Stuhls Nr. 171 (Bonn 2005), Nr. 25.

10 Papst Benedikt XVI., Enzyklika DEUS CARITAS EST, Se-
kretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Verlautba-
rungen des Apostolischen Stuhls Nr. 171 (Bonn 2005), Nr. 25.

11 Papst Benedikt XVI., Enzyklika DEUS CARITAS EST, Se-
kretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Verlautba-
rungen des Apostolischen Stuhls Nr. 171 (Bonn 2005), Nr. 16.

welches das Selbstverständnis der kirchlichen Insti-
tution, ihre Grundannahmen, Leitlinien, Ziele und 
Zwecke enthält, hat nicht bloß den Erwartungen der 
Gesellschaft oder der Beschäftigten an den kirchli-
chen Dienst zu entsprechen. 3Die Eigenart kirchlicher 
Einrichtungen weist einen engen Bezug zum kirchli-
chen Sendungsauftrag auf und wurzelt im christli-
chen Gottes- und Menschenbild. 4Nach christlichem 
Verständnis trägt jeder Mensch als Gottes Ebenbild 
eine einzigartige Würde in sich.12 5Als personales 
Ebenbild Gottes ist der Mensch zur verantwortlichen 
und schöpferischen Gestaltung der Welt aufgerufen. 
6Im Verhältnis der Menschen untereinander verlangt 
die Gottesebenbildlichkeit eines jeden Menschen, 
den Anderen um dieser besonderen Würde willen zu 
achten. 7Allen Menschen muss der gleiche Achtungs-
anspruch zukommen, in allen Momenten ihres Da-
seins und ungeachtet ihrer gesellschaftlichen Stel-
lung, ihrer beruflichen Funktion und ihrer Verdienste. 
8Die christliche Erlösungslehre knüpft an die Fehl-
barkeit und damit Erlösungsbedürftigkeit des Men-
schen an: Jeder Einzelne wird in seinen Widersprü-
chen sowie Schwächen und Stärken von Gott 
angenommen; mit der Menschwerdung Jesu und sei-
nem Kreuzestod nehmen alle an der Verheißung der 
Erlösung teil.

2. 1Neben der Anerkennung der gleichen Würde aller 
Menschen hat sich der kirchliche Dienst auch und 
insbesondere durch eine Kultur der gegenseitigen 
Achtung, des Respekts und der Wertschätzung aus-
zuzeichnen. 2Diese Kultur der Achtsamkeit gründet 
letztlich in der Liebe, denn für die Kirche ist die be-
dingungslose Liebe Gottes zu allen Menschen Wur-
zelgrund des christlichen Glaubens: „Gott ist Liebe, 
und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott 
bleibt bei ihm.“13 3Aus der Liebe Gottes geht alles her-
vor, durch sie nimmt alles Gestalt an, und alles strebt 
ihr zu.14 4Jesus hat das Gebot der Gottesliebe mit 
demjenigen der Nächstenliebe zu einem einzigen 
Auftrag unlösbar zusammengeschlossen. 5Der Kir-
che ist aufgegeben, Gottes barmherzige und grenzen-
lose Sorge um den Menschen weiter zu tragen: „Das 
Programm des Christen – das Programm des barm-
herzigen Samariters, das Programm Jesu – ist das 
‚sehende Herz‘.“15 6Deshalb brauchen Beschäftigte 
im kirchlich-karitativen Dienst neben ihren fachli-
chen Qualifikationen vor allem Herzensbildung: „Es 
geht ja um Menschen, und Menschen brauchen im-
mer mehr als eine bloß technisch richtige Behand-
lung. 7Sie brauchen Menschlichkeit. 8Sie brauchen 
die Zuwendung des Herzens. 9Für alle, die in den 
karitativen Organisationen der Kirche tätig sind, 
muss es kennzeichnend sein, dass sie nicht bloß auf 
gekonnte Weise das jetzt Anstehende tun, sondern 
sich dem andern mit dem Herzen zuwenden, so dass 
dieser ihre menschliche Güte zu spüren bekommt 
[…]. 10Sie müssen zu jener Begegnung mit Gott ge-

12 Gen 1,26.
13 1 Joh 4,6.
14 Papst Benedikt XVI., Enzyklika CARITAS IN VERITATE, 

Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Verlaut-
barungen des Apostolischen Stuhls Nr. 186 (Bonn 2009), 
Nr. 2.

15 Papst Benedikt XVI., Enzyklika DEUS CARITAS EST, Se-
kretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Verlautba-
rungen des Apostolischen Stuhls Nr. 171 (Bonn 2005), 
Nr. 31b.
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führt werden, die in ihnen die Liebe weckt und ihnen 
das Herz für den Nächsten öffnet, so dass Nächsten-
liebe für sie nicht mehr ein sozusagen von außen auf-
erlegtes Gebot ist, sondern Folge ihres Glaubens, der 
in der Liebe wirksam wird.“16

3. 1Kirchliche Einrichtungen sind lebensfördernd und 
lebensbejahend. 2Das Eintreten für das Leben in allen 
seinen Phasen gehört zu den grundlegenden Über-
zeugungen der Christinnen und Christen. 3Gott hat 
den Menschen als sein Abbild geschaffen und ihm 
eine unantastbare Würde verliehen, die nicht in sei-
ner Leistung oder in dem Nutzen, den er für andere 
hat, gründet. 4Das Leben ist nach christlicher Über-
zeugung von Gott geschenkt. 5Die einzigartige 
Würde des Menschen hängt nicht davon ab, ob er sich 
dieser Würde bewusst ist und sie selbst zu wahren 
weiß. 6Jeder Mensch ist als Person einmalig und be-
sitzt eine ihm von Gott gegebene unverfügbare 
Würde, ungeachtet seiner Herkunft, seiner Religion, 
seines Alters, seiner Behinderung, seines Ge-
schlechts, seiner Leistungsfähigkeit oder seiner kör-
perlichen oder geistigen Verfassung. 7Der Schutz des 
Lebens, des vorgeburtlichen ebenso wie des gebore-
nen und des endenden, bildet eine tragende Säule des 
christlichen Ethos. 8Aus dem Zeugnis für das Leben 
ergibt sich, dass die Kirche in allen ihren Einrichtun-
gen gegen Abtreibung und für das Leben eintritt. 
9Aus der unbedingten Achtung, die jedem Menschen 
aufgrund seiner innewohnenden Würde zukommt, 
resultiert die Pflicht, gerade den schwächsten Mit-
gliedern in der Gesellschaft besondere Zuwendung 
zuteilwerden zu lassen. 10Dies gilt insbesondere auch 
dann, wenn das Leben durch Schmerzen und Leid 
geprägt ist, wenn der Körper keine Leistung erbringt 
oder nicht voll funktionsfähig ist. 11Kirchliche Ein-
richtungen verstehen sich insoweit als Schutzräume 
für das Leben. 12Christus nahm sich besonders den 
Armen, Kranken und Pflegebedürftigen an. 13Zu ei-
ner Kultur des Lebens gehört auch das Wissen um die 
eigene Endlichkeit, die von niemand willkürlich her-
beigeführt werden darf. 14Handlungen aktiver Ster-
behilfe sind mit dieser Überzeugung unvereinbar und 
haben in kirchlichen Einrichtungen daher keinen 
Raum.

4. 1Die bedingungslose Liebe Gottes zu allen Menschen 
mit ihren vielfältigen Erfahrungen, Fähigkeiten und 
Zugehörigkeiten ist prägend für das christliche Ethos. 
2Viele unterschiedliche Menschen wirken bei der Er-
füllung des kirchlichen Sendungsauftrags zusam-
men. 3Jeder von ihnen kann mit seiner einmaligen 
Lebensgeschichte eine Bereicherung für alle sein. 
4Wer mit Kirche in Berührung kommt, sollte damit 
rechnen dürfen, willkommen zu sein. 5Vielfalt in 
kirchlichen Einrichtungen ist keine Bedrohung, son-
dern bietet die Möglichkeit der Vervollkommnung. 
6Kirchlicher Dienst in einer pluralistischen Welt darf 
nicht auf den Dienst von Katholiken für Katholiken 
reduziert werden: „Unsere Einladung und Bitte zur 
Mitarbeit gilt allen, die in der Kirche ihre religiöse 
Heimat gefunden haben. 7Sie ergeht aber auch an die-
jenigen, die eher Abstand wahren wollen, die auf der 
Suche sind oder sich dem Christentum als Kultur 
 verbunden fühlen und seine Ethik sowie Ästhetik 

16 Papst Benedikt XVI., Enzyklika DEUS CARITAS EST, Se-
kretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Verlautba-
rungen des Apostolischen Stuhls Nr. 171 (Bonn 2005), 
Nr. 31a.

wertschätzen. 8Denn alle können auf ihre Weise das 
Evangelium in unserer Zeit auslegen und es den Zeit-
genossen durch ihr Lebenszeugnis mitteilen.“17 9Eine 
Kirche, die sich als Kirche in der Welt und für die 
Welt versteht, muss nach innen wie nach außen offen 
und einladend sein. 10Die Einladung und Bitte zur 
Mitarbeit an alle gilt in besonderem Maße für die 
sozial-karitativen und erzieherischen Dienste: „Eine 
Kirche ,im Aufbruch‘ ist eine Kirche mit offenen Tü-
ren. 11Zu den anderen hinausgehen, um an die 
menschlichen Randgebiete zu gelangen, bedeutet 
nicht, richtungs- und sinnlos auf die Welt zuzulaufen. 
[…] 12Die Kirche ist berufen, immer das offene Haus 
des Vaters zu sein.“18 13Der Einsatz nichtchristlicher 
Mitarbeitender in kirchlichen Einrichtungen muss 
„weder zu einem Rückzug der Kirchen aus den in 
Rede stehenden Bereichen führen noch dazu, dass 
der geistlich theologische Auftrag und die Sendung 
nicht mehr erkennbar sind.“19 14Kulturelle und religi-
öse Verschiedenheit bedroht die christliche Identität 
der kirchlichen Einrichtungen nicht, solange alle 
Mitarbeitenden eine positive Grundhaltung und Of-
fenheit gegenüber der Botschaft des Evangeliums 
mitbringen, den christlichen Charakter der Einrich-
tung achten und aktiv dazu beitragen, ihn im eigenen 
Aufgabenfeld zur Geltung zu bringen. 15Alle Mitar-
beitenden können und sollen unabhängig von ihren 
konkreten Aufgaben, ihrer Herkunft, ihrer Religion, 
ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Identität und ihrer 
Lebensform Repräsentantinnen und Repräsentanten 
der unbedingten Liebe Gottes und damit einer den 
Menschen dienenden Kirche sein. 16Besondere kirch-
liche Anforderungen an Kleriker und Ordensangehö-
rige bleiben hiervon unberührt.

5. 1Die Verantwortung für den Schutz und die Stärkung 
des kirchlichen Profils der Einrichtung kommt zual-
lererst dem Dienstgeber zu. 2Je klarer der spezifisch 
kirchliche Sendungsauftrag benannt und gelebt wird, 
umso mehr wird deutlich, für welche Werte sich die 
jeweilige Einrichtung einsetzt und welche „Un-
Werte“ sie aus ethisch-religiöser Überzeugung ab-
lehnt.20 3Maßgeblich für die institutionelle Profilie-
rung der Einrichtung ist eine klare normative 
Ausrichtung und ihre Absicherung durch Leitbilder 
sowie eine christliche Organisationskultur. 4Gelingt 
es nicht, ein solches Profil in der konkreten Einrich-
tung glaubwürdig umzusetzen, muss gegebenenfalls 
darüber nachgedacht werden, die Einrichtung in an-
derer als kirchlicher Trägerschaft weiterzuführen.21 
5Der Dienstgeber hat dafür Sorge zu tragen, dass alle 
Mitarbeitenden ihren besonderen Auftrag glaubwür-

17 Allen Völkern sein Heil. Die Mission der Kirche, Sekretariat 
der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Die deutschen Bi-
schöfe Nr. 76 (Bonn 2004), S. 11.

18 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben EVANGELII 
GAUDIUM, Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 
(Hg.), Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 194 
(Bonn 2013), Nr. 46.

19 BVerfG, Beschluss v. 11.10.1977 – 2 BvR 209/76, BVerfGE 
137, 273 (307), Rz. 104.

20 Das Profil sozialer Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft 
im Kontext von Kooperationen und Fusionen, Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Arbeitshilfen Nr. 209 
(Bonn 2007), S. 18 f.

21 Das Profil sozialer Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft 
im Kontext von Kooperationen und Fusionen, Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Arbeitshilfen Nr. 209 
(Bonn 2007), S. 36 f.
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dig erfüllen können. 6Rechtliche Rahmenbedingun-
gen, die sicherstellen sollen, dass die Dienste, die im 
Namen der Kirche geleistet werden und an die Ver-
antwortungsträger in der Kirche rückgebunden sind, 
wie etwa die „Grundordnung des kirchlichen Diens-
tes“ oder auf universalkirchlicher Ebene das „Motu 
Proprio über den Dienst der Liebe“22, sind zu beach-
ten. 7In ihren Bischofsworten „Berufen zur caritas“ 
und „Das katholische Profil caritativer Dienste und 
Einrichtungen in der pluralen Gesellschaft“ haben 
die deutschen (Erz-)Bischöfe den spezifisch kirchli-
chen Charakter der verschiedenen Handlungsfelder 
der Caritas näher beschrieben und entfaltet.23

6. 1Erhalt und Weiterentwicklung des Profils sind in 
erster Linie Leitungsaufgaben; sie sollten deshalb in-
stitutionell auf der Leitungs- und Aufsichtsebene ver-
ankert sein sowie in den Statuten und Leitbildern der 
jeweiligen Träger zum Ausdruck gebracht werden.24 
2Ein wichtiger Schritt zur Herausbildung einer eige-
nen institutionellen Identität kann die Erarbeitung 
eines Leitbildes sein, welches die Ziele und Wert-
maßstäbe beschreibt, denen sich die Einrichtung ver-
pflichtet fühlt, und in konkrete Leitsätze und Hand-
lungsempfehlungen für den beruflichen Alltag 
herunterbricht. 3Die Arbeit am Leitbild und dessen 
Fortentwicklung bietet unter Beteiligung der Mitar-
beitenden die Chance, ein gemeinsames Verständnis 
des kirchenspezifischen Charakters der Einrichtung 
zu entwickeln und ihr Handeln danach auszurichten. 
4Solche Prozesse können dazu beitragen, nach innen 
Orientierung, Sinn und Zusammenhalt zu stiften und 
nach außen Wahrnehmbarkeit, Verlässlichkeit und 
Vertrauen zu generieren. 5So wichtig Leitbild- und 
Profilierungsprozesse auch sind, um die christliche 
Identität der Einrichtung nach innen und außen zu 
stärken und kenntlich zu machen, praktische Wirk-
kraft entfalten diese Anstrengungen nur, wenn sie im 
alltäglichen Handeln, in der konkreten Arbeit der 
Dienstgemeinschaft rückgebunden sind und wenn 
die Sorge um die christliche Identität als ein perma-
nenter, dynamischer Prozess verstanden wird. 6Trä-
ger und Führungskräfte haben den Auftrag, gemein-
sam mit den Mitarbeitenden die für die jeweiligen 
Handlungsfelder wesentlichen Ziele und Werte, an-
hand derer Arbeit in der Einrichtung gestaltet werden 
kann, zu konkretisieren. 7Unerlässlich ist, dass sich 
dieses spezifische Profil nicht nur in theoretischen 
Leitlinien und ethischen Konzepten erschöpft, son-
dern auch als christliche Kultur in den Einrichtungen 
von Leitung und Mitarbeitenden mitgestaltet und von 
allen mit Leben gefüllt sowie für die Menschen, die 
kirchliche Angebote wahrnehmen, erfahrbar wird.

22 Papst Benedikt XVI. Apostolisches Schreiben in Form eines 
Motu Proprio Intima Ecclesiae natura, Sekretariat der Deut-
schen Bischofskonferenz (Hg.), Verlautbarungen des Aposto-
lischen Stuhls Nr. 195 (Bonn 2014).

23 Berufen zur caritas, Sekretariat der Deutschen Bischofskon-
ferenz (Hg.), Die deutschen Bischöfe Nr. 91 (Bonn 2009); Das 
katholische Profil caritativer Dienste und Einrichtungen in 
der pluralen Gesellschaft, Sekretariat der Deutschen Bi-
schofskonferenz (Hg.), Die deutschen Bischöfe Nr. 98 (Bonn 
2014).

24 Das Profil sozialer Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft 
im Kontext von Kooperationen und Fusionen, Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Arbeitshilfen Nr. 209 
(Bonn 2007), S. 16 ff.

V. 
Handlungsaufträge und Ziele des kirchlichen 

Dienstgebers (Art. 4)
1. 1Die Ausrichtung kirchlicher Einrichtungen im Hin-

blick auf den Sendungsauftrag erfordert die Setzung 
von Zielen und die Benennung von Handlungsaufträ-
gen. 2Trotz ihres Abstraktionsgrades bilden diese un-
erlässliche Orientierungsmarken und Angelpunkte 
der Verständigung sowie Selbstvergewisserung. 
3Jede Konkretisierung des Profils setzt Maßstäbe, 
weckt Vorstellungen, Erwartungen und Hoffnungen; 
in ihrer praktischen Umsetzung kann sie nicht immer 
vor Enttäuschungen schützen. 4Mitarbeitende und 
Dienstgeber tragen als Teil der Dienstgemeinschaft 
in ihrer jeweiligen Funktion gemeinsam zur Ver-
wirklichung des Sendungsauftrags der Kirche bei. 
5Besondere Anforderungen werden dabei nicht nur 
an die Mitarbeitenden gestellt, sondern insbesondere 
auch an den Dienstgeber. 6Er ist in erster Linie dafür 
verantwortlich, dass die Bedingungen dafür geschaf-
fen werden, dass die Mitarbeitenden ihren Auftrag in 
der Einrichtung glaubwürdig ausüben können. 7Ge-
winnmaximierung spielt bei der Verfolgung dieses 
Auftrags keine Rolle; Kirche betreibt ihre Einrich-
tungen „um ein Stück Auftrag der Kirche in dieser 
Welt wahrnehmen und erfüllen zu können“.25 8Mit 
ihrer ideellen Ausrichtung kann sich Kirche den öko-
nomischen und den rechtlichen Parametern, die für 
die anderen gesellschaftlichen Akteure gelten, nicht 
entziehen, sondern ist darauf angewiesen, ihre Ziele, 
die sich aus dem Sendungsauftrag ergeben, im Rah-
men der vorhandenen materiellen und personellen 
Ressourcen zu verwirklichen.

2. 1Frauen gestalten Kirche. 2Sie arbeiten haupt- und eh-
renamtlich in allen kirchlichen Handlungsfeldern 
von Pastoral und Caritas, in Forschung und Bildung, 
Medien, Diözesanverwaltungen, Verbänden und 
Gremien. 3Der Anteil von Frauen in kirchlichen Lei-
tungspositionen hat in den vergangenen Jahren stetig 
zugenommen. 4Die deutschen Bischöfe bekennen 
sich ausdrücklich dazu, „an den verschiedenen Lei-
tungsdiensten in der Kirche möglichst viele Frauen 
und Männer gerecht [zu] beteiligen“26. 5Auf der Früh-
jahrs-Vollversammlung 2019 in Lingen veröffent-
lichten die Bischöfe ihre Selbstverpflichtung, den 
Anteil von Frauen in Leitungspositionen auf ein Drit-
tel und mehr zu erhöhen und die Entwicklungen er-
neut in fünf Jahren zu überprüfen. 6Viele deutsche 
(Erz-)Diözesen arbeiten daran, den Anteil von Frauen 
in Leitungspositionen zu erhöhen und haben entspre-
chende Maßnahmen installiert. 7Dazu gehören lokale 
Vereinbarungen wie interne Frauenquoten, Elemente 
in der Personalentwicklung für Potenzialträgerinnen, 
durch geschlechterbewusste Personalakquise, -för-
derung und -auswahl, Maßnahmen zur besseren 
 Vereinbarkeit von Beruf und Familie und/oder Sorge-
tätigkeiten, Gleichstellungsanalysen und Gleich-
stellungsordnungen sowie neue Führungsmodelle 
von Leitung in Teilzeit und Teilung. 8Aber auch jen-
seits der Leitungspositionen ist darauf zu achten, 
Frauen aufgrund ihres Geschlechts nicht zu benach-

25 BVerfG, Beschluss v. 11.10.1977 – 2 BvR 209/76, BVerfGE 
46, 73 (85).

26 „Gemeinsam Kirche sein“, Sekretariat der Deutschen Bi-
schofskonferenz (Hg.), Die deutschen Bischöfe Nr. 100 (Bonn 
2015), S. 56.

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=46&s=73&z=BVERFGE
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teiligen. 9Besondere kirchliche Anforderungen an 
Kleriker und Ordensangehörige bleiben hiervon un-
berührt.

3. 1Die Sorge für andere ist Ausdruck der christlichen 
Nächstenliebe. 2Gott hat den Menschen aus Liebe er-
schaffen und ihn zur Liebe befähigt. 3Dabei birgt 
diese Sorge gleichzeitig häufig große praktische 
 Herausforderungen. 4Das gilt insbesondere mit Blick 
auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch 
Kinderbetreuung oder etwa die Pflege von Angehö-
rigen. 5Der Dienstgeber muss versuchen, Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, um den persönlichen Anfor-
derungen des jeweiligen Lebensabschnitts möglichst 
Rechnung zu tragen.

4. 1Von zentraler Bedeutung ist die Verpflichtung des 
Dienstgebers, sich in besonderer Weise für den 
Schutz der Würde und Integrität aller Personen in der 
Einrichtung einzusetzen, insbesondere von Minder-
jährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwach-
senen. 2Sexualisierte Gewalt ist aufs Schärfste zu 
verurteilen und kann unter keinen Umständen gedul-
det werden. 3Prävention von jeglicher Form von Ge-
walt ist eine zentrale Aufgabe von Kirche, auch in 
ihren Einrichtungen. 4Dienstgeber und Mitarbeitende 
sind sich dabei über ihre besondere Verantwortung 
im Klaren. 5Dabei sind insbesondere die Vorgaben 
des staatlichen Rechts sowie die einschlägigen kirch-
lichen Ordnungen27 einzuhalten.

5. 1Arbeit bildet eine fundamentale Dimension im Le-
ben des Menschen: „In einer wirklich entwickelten 
Gesellschaft ist die Arbeit eine unverzichtbare Di-
mension des gesellschaftlichen Lebens, weil sie nicht 
nur eine Art ist, sich das Brot zu verdienen, sondern 
auch ein Weg zum persönlichen Wachstum, um ge-
sunde Beziehungen aufzubauen, um sich selbst aus-
zudrücken, um Gaben zu teilen, um sich mitverant-
wortlich für die Vervollkommnung der Welt zu 
fühlen und um schließlich als Volk zu leben.“28 2Ar-
beit dient auch der Verwirklichung der Person. 3Es 
geht darum, „die Samen aufkeimen zu lassen, die 
Gott in jeden hineingelegt hat, seine Fähigkeiten, 
seine Initiative, seine Kräfte.“29 4Führungskräften im 
kirchlichen Dienst kommt hier eine besondere Ver-
antwortung zu. 5Sie sind gehalten, die christlichen 
Maßstäbe und Grundsätze zu beachten und ihren 
Mitarbeitenden den notwendigen Raum und Rück-
halt zur Entfaltung zu gewähren. 6Eine durch die 
Werte des christlichen Glaubens geprägte Führung 

27 Siehe etwa die Vorgaben der „Rahmenordnung-Prävention 
gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- 
oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Bereich der Deut-
schen Bischofskonferenz“ abrufbar unter https://www.dbk.
de/f ileadmin/redaktion/diverse_ downloads/dossiers_ 
2019/2019-207b-Rahmenordnung-Praevention.pdf und 
„Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Min-
derjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener 
durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen 
Dienst“, abrufbar unter https://www.dbk.de/fileadmin/ 
 redaktion/microsites/Sexualisierte_Gewalt_und_Praeven 
tion/Dokumente/2022-01-24-Ordnung-fuer-den-Umgang-
mit-sex.-Missbrauch-Minderjaehriger-Interventionsord 
nung.pdf. 

28 Papst Franziskus, Enzyklika FRATELLI TUTTI, Sekretariat 
der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Verlautbarungen des 
Apostolischen Stuhls Nr. 227 (Bonn 2020), Nr. 162. 

29 Papst Franziskus, Enzyklika FRATELLI TUTTI, Sekretariat 
der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Verlautbarungen des 
Apostolischen Stuhls Nr. 227 (Bonn 2020), Nr. 162. 

weiß sich einer Kultur des Dienens verpflichtet. 
7Führungskräfte in der Kirche stellen sich den Zei-
chen der Zeit und verstehen die Einheit, der sie vor-
stehen, als lernende Organisation, die der ständigen 
Erneuerung und Weiterentwicklung bedarf. 8Zentral 
sind eine gegenseitige Wertschätzung, Respekt, ver-
bindliche Absprachen, Motivation sowie die Förde-
rung von Innovation und Entwicklung. 9Eine ange-
messene und transparente Kommunikation über 
Hierarchie- und Berufsgrenzen hinweg ist Grundbe-
dingung einer vertrauensvollen und wertschätzenden 
Zusammenarbeit. 10Konstruktive Kritik ist ausdrück-
lich willkommen.

6. 1Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind prak-
tizierte Nächstenliebe. 2Der Mensch steht im Mittel-
punkt des kirchlichen Engagements. 3Dabei geht es 
nicht bloß um eine korrekte Umsetzung der geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen in diesem Bereich. 
4Vielmehr sind in jeder Einrichtung aus dem Selbst-
verständnis der Kirche heraus die christlichen Werte, 
die Bedürfnisse der Beschäftigten und der Menschen, 
die die Leistungen der Kirche in Anspruch nehmen, 
sowie die ökonomischen Rahmenbedingungen zu ei-
nem guten Ausgleich zu bringen. 5Dies erfordert eine 
ganzheitliche Betrachtung des Menschen und bezieht 
den Schutz der physischen, psychischen ebenso wie 
seelischen Gesundheit der Mitarbeitenden während 
ihres Tätigwerdens in der Einrichtung ein. 6Die 
Schaffung sicherer Arbeitsstätten, um Arbeitsunfäl-
len vorzubeugen, ist eine unabdingbare Voraus-
setzung hierfür. 7Darüber hinaus soll ein Arbeitsum-
feld erhalten bzw. geschaffen werden, in dem sich die 
Mitarbeitenden wertgeschätzt fühlen. 8Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz sind in erster Linie 
 Leitungsaufgaben. 9Ein Gelingen setzt jedoch ein 
fruchtbares Zusammenwirken aller in der Dienstge-
meinschaft Beteiligten voraus. 10Die Umsetzung von 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz erfolgt 
 kontinuierlich und in ständig fortzuentwickelnden 
diözesanen und überdiözesanen Strukturen. 11Her-
auszuhebende Maßnahmen sind in diesem Kontext 
insbesondere die systematische Implementierung 
von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den 
(Erz-)Diözesen und Einrichtungen, die Stärkung ei-
nes gesundheitsorientierten Führungsverhaltens, die 
Verbesserung von Partizipation der Mitarbeitenden 
durch gemeinsames Handeln bei der Prävention im 
Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz so-
wie Evaluation und Qualitätsmanagement.

7. 1Jeder Mensch hat eine unveräußerliche Würde, die 
von Gott gegeben und schützenswert ist. 2Deshalb 
kann sie von Menschen niemals verdient, verliehen 
oder aberkannt werden. 3Gott liebt und bejaht jeden 
Menschen, vor aller Leistung, ohne Ansehen seiner 
Fähigkeiten und Defizite, ganz gleich ob der Mensch 
in seinen Sinnen, körperlich, geistig oder psychisch 
beeinträchtigt ist. 4In diesem Zusammenhang ist es 
ein wichtiges Anliegen, Menschen mit Behinderung 
mehr Zugang und Teilhabe am gesellschaftlichen, 
kirchlichen, aber insbesondere auch am Arbeitsleben 
zu ermöglichen. 5„Es wäre des Menschen von Grund 
auf unwürdig und eine Verleugnung der gemeinsa-
men Menschennatur, wenn man zum Leben der Ge-
sellschaft und so auch zur Arbeit nur voll Leistungs-
fähige zuließe, weil man damit in eine schwere Form 
von Diskriminierung verfiele, nämlich in die Auftei-
lung von Starken und Gesunden auf der einen und 

https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2019/2019-207b-Rahmenordnung-Praevention.pdf
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2019/2019-207b-Rahmenordnung-Praevention.pdf
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2019/2019-207b-Rahmenordnung-Praevention.pdf
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/microsites/Sexualisierte_Gewalt_und_Praevention/Dokumente/2022-01-24-Ordnung-fuer-den-Umgang-mit-sex.-Missbrauch-Minderjaehriger-Interventionsordnung.pdf
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/microsites/Sexualisierte_Gewalt_und_Praevention/Dokumente/2022-01-24-Ordnung-fuer-den-Umgang-mit-sex.-Missbrauch-Minderjaehriger-Interventionsordnung.pdf
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/microsites/Sexualisierte_Gewalt_und_Praevention/Dokumente/2022-01-24-Ordnung-fuer-den-Umgang-mit-sex.-Missbrauch-Minderjaehriger-Interventionsordnung.pdf
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/microsites/Sexualisierte_Gewalt_und_Praevention/Dokumente/2022-01-24-Ordnung-fuer-den-Umgang-mit-sex.-Missbrauch-Minderjaehriger-Interventionsordnung.pdf
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/microsites/Sexualisierte_Gewalt_und_Praevention/Dokumente/2022-01-24-Ordnung-fuer-den-Umgang-mit-sex.-Missbrauch-Minderjaehriger-Interventionsordnung.pdf
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den Schwachen und Kranken auf der anderen Seite. 
6Die Arbeit im objektiven Sinne muss auch hier der 
Würde des Menschen untergeordnet werden, dem 
Subjekt der Arbeit und nicht dem wirtschaftlichen 
Vorteil.“30 7Das Recht auf Arbeit ist ein Menschen-
recht. 8Menschen mit Schwerbehinderung und 
 sogenannte Gleichgestellte genießen im Arbeitsrecht 
einen besonderen Schutz. 9Dabei sind die Verschie-
denheiten der Menschen mit ihren unterschiedlichen 
Fähigkeiten und Einschränkungen zu berücksichti-
gen. 10Kirchliche Dienstgeber setzen sich dafür ein, 
eine behindertengerechte und barrierefreie Teilhabe 
von Mitarbeitenden zu fördern.

8. 1Die ethischen Anforderungen und Maßstäbe, die die 
Soziallehre der Kirche gegenüber dem Wirtschaftsle-
ben formuliert und öffentlich vertritt, muss sie auch 
an sich selbst und an das eigene wirtschaftliche Han-
deln anlegen. 2Im Unterschied zu gewerblich ausge-
richteten Unternehmen dienen kirchliche Einrichtun-
gen der Erfüllung des Sendungsauftrags. 3Trotz 
dieser religiös begründeten Zielsetzung sind sie als 
wirtschaftlich Handelnde zugleich auch Unterneh-
men im betriebswirtschaftlichen Sinne und damit 
den Bedingungen sowie Gesetzmäßigkeiten der Öko-
nomie ausgesetzt.31 4Kirchliche Einrichtungen haben 
einen Selbstanspruch zu verwirklichen, der hohen 
Standards an Organisationsführung, Aufsicht und 
Kontrolle genügen muss und der Öffentlichkeit ge-
genüber rechenschaftspflichtig ist. 5Daher sind sie 
gehalten, ihre Regeln bzw. Grundsätze für eine an 
christlichen Werten orientierte Unternehmensfüh-
rung, die sich auf ihr gesamtes wirtschaftliches Han-
deln erstrecken, ebenfalls im Rahmen des für alle 
geltenden Rechtes zu entwickeln und in ihrer tägli-
chen Praxis zur Geltung zu bringen.32 6Von besonde-
rer Bedeutung sind in diesem Kontext die Beachtung 
der Grundsätze einer guten Finanzwirtschaft, eine 
wirksame und qualifizierte Aufsicht, Transparenz 
und der Aufbau von funktionsfähigen Kontroll- und 
Überwachungssystemen. 7„Das Geld muss dienen 
und nicht regieren!“33 8Dieser Grundsatz gilt für alle 
Verantwortlichen in den (Erz-)Diözesen, Pfarrge-
meinden, sozial-karitativen Einrichtungen, Ordens-
gemeinschaften, katholischen Verbänden, kirchli-
chen Stiftungen, Banken und Hilfswerken. 9Sie sind 
dafür sensibilisiert, ob und wie die kirchlichen Geld-
anlagen dem Menschen dienen, nicht erst bei der Er-
tragsverwendung für die Zwecke kirchlicher Einrich-
tungen, sondern auch bei der Renditeerwirtschaftung 

30 Papst Johannes Paul II., Enzyklika LABOREM EXERCENS, 
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Verlaut-
barungen des Apostolischen Stuhls Nr. 32 (Bonn 1981), 
Nr. 22.

31 Vgl. Leitlinien für unternehmerisches Handeln der Caritas, 
Deutscher Caritasverband (Hg.), in: neue Caritas, Ausgabe 
20/2008, S. 31 ff. 

32 Eine Orientierungshilfe bieten: „Kirchliche Corporate 
Governance, Grundsätze guter Finanzwirtschaft in deut-
schen (Erz-)Bistümern“, Verband der Diözesen Deutschlands 
(Hg.), Bonn 2021 und „Soziale Einrichtungen in katholischer 
Trägerschaft und Aufsicht“, Deutsche Bischofskonferenz 
(Hg.), Arbeitshilfe 182 (Bonn 2014). 

33 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben EVANGELII 
GAUDIUM, Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 
(Hg.), Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 194 
(Bonn 2013), Nr. 58. 

selbst.34 10Kirchliche Einrichtungen unterliegen bei 
ihren Investitionsentscheidungen, bei der Auswahl 
von Geldanlageformen und der Zusammenarbeit mit 
Geschäftspartnern noch strengeren Maßstäben als 
wirtschaftliche Unternehmen.35

9. 1„Die dringende Herausforderung, unser gemeinsa-
mes Haus zu schützen, schließt die Sorge ein, die ge-
samte Menschheitsfamilie in der Suche nach einer 
nachhaltigen und ganzheitlichen Entwicklung zu 
vereinen, denn wir wissen, dass sich die Dinge än-
dern können.“36 2Kirchliche Einrichtungen verpflich-
ten sich zu einem verantwortlichen Umgang mit na-
türlichen, wirtschaftlichen und betrieblichen 
Ressourcen. 3Hierzu gehört auch der Schutz der na-
türlichen Lebensgrundlagen sowie der Klima- und 
Umweltschutz. 4Die kirchlichen Zwecken dienende 
Arbeit soll langfristig ermöglicht werden. 5Die in der 
Arbeit verkörperte Würde der Mitarbeitenden ver-
dient stets Beachtung. 6„Mit Arbeit spielt man 
nicht.“37 7Aus diesem Grund soll in kirchlichen Ein-
richtungen ein verantwortlicher Umgang mit Ar-
beitsplätzen gepflegt werden.

10. 1Die in der Gottebenbildlichkeit des Menschen grün-
dende Würde kommt uneingeschränkt allen Men-
schen zu – unabhängig von ihrer individuellen Prä-
gung, ihrer Herkunft, ihres Alters, ihrer körperlichen 
oder geistigen Verfassung, ihrem Geschlecht, ihrer 
sexuellen Identität oder ihrem Aussehen. 2Die Kirche 
kann es deshalb nicht hinnehmen, dass Menschen 
wegen ihrer Andersartigkeit geringgeschätzt, be-
nachteiligt oder bedroht werden. 3Das Zweite Vatika-
nische Konzil erinnert daran, dass wir Gott nicht 
anrufen können, wenn wir irgendwelchen Menschen, 
die nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, die 
geschwisterliche Haltung verweigern: „Deshalb ver-
wirft die Kirche jede Diskriminierung eines Men-
schen oder jeden Gewaltakt gegen ihn […], weil dies 
dem Geist Christi widerspricht.“38 4Das christliche 
Menschenbild verpflichtet, jeden Menschen in seiner 
Eigenart zu achten: „Die unermessliche Würde jedes 
Menschen unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder 
Religion ist das höchste Gesetz der geschwisterlichen 
Liebe.“39 5Nach der christlichen Lehre von der Ein-
heit des Menschengeschlechts sind alle Menschen 
gleichwertige Mitglieder einer einzigen Menschenfa-
milie. 6Menschenfeindlichkeit, Rassismus und Frem-

34 Siehe: Ethisch-nachhaltig investieren – Eine Orientierungs-
hilfe für Finanzverantwortliche katholischer Einrichtungen 
in Deutschland, Sekretariat der Deutschen Bischofskonfe-
renz und Zentralkomitee der deutschen Katholiken (Hg), 
Bonn 2021. 

35 Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. Wort des 
Rates der EKD und der DBK zur wirtschaftlichen und sozi-
alen Lage in Deutschland, Kirchenamt der EKD und Sekre-
tariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Gemeinsame 
Texte 9 (Hannover/Bonn 1997), Ziffer 246.

36 Papst Franziskus, Enzyklika LAUDATO SI’, Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Verlautbarungen des 
Apostolischen Stuhls Nr. 202 (Bonn 2015), Nr. 18. 

37 „Col lavoro non si gioca“ Mit dieser Aussage kritisierte Papst 
Franziskus am 3. September 2014 den Stahl- und Industrie-
güterkonzern Thyssenkrupp, der angekündigt hatte, in sei-
nem italienischen Werk interne Stellen zu streichen.

38 Zweites Vatikanisches Konzil, Erklärung NOSTRA AE-
TATE (Rom 1965), Nr. 5.

39 Papst Franziskus, Enzyklika Fratelli tutti, Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Verlautbarungen des 
Apostolischen Stuhls Nr. 227 (Bonn 2020), Nr. 39.
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denhass sind mit diesem Ethos nicht vereinbar.40 
7Jede Form der Diskriminierung muss daher über-
wunden und beseitigt werden, da sie dem Plan Gottes 
widerspricht. 8Vor dem Hintergrund der langen Ge-
schichte der christlichen Judenfeindschaft gilt dies in 
besonderer Weise für jede Form des Antisemitis-
mus.41 9Der Glaube Israels ist für die Kirche nicht 
etwas Fremdes, sondern gehört zum Fundament des 
christlichen Glaubens.42 10Er ist die „heilige Wurzel 
der eigenen christlichen Identität“.43 11Juden sind „un-
sere bevorzugten, älteren Brüder“ (Johannes Paul II.). 
12Christen und Juden beten den gleichen Gott an, sie 
stützen sich auf die gleiche Heilige Schrift. 13Der mit 
Moses geschlossene Alte Bund ist niemals aufgeho-
ben worden.44 14Die Heilige Schrift der Kirche kann 
nicht getrennt werden vom jüdischen Volk und seiner 
Geschichte. 15Menschenfeindliche und rassistische 
Äußerungen und Handlungen sowie jede Form von 
Antisemitismus sind absolut unannehmbar und zu 
missbilligen. 16Der Dienstgeber hat dafür Sorge zu 
tragen, dass diese Haltungen keinen Platz in kirchli-
chen Einrichtungen haben.

VI. 
Fort- und Weiterbildung (Art. 5)

1. 1Die Erfüllung des Sendungsauftrags setzt die Arbeit 
qualifizierter und motivierter Mitarbeitender voraus. 
2Die berufliche Fort- und Weiterbildung gewinnt – 
auch infolge der demografischen Entwicklung, der 
Digitalisierung und des technologischen Wandels – 
immer mehr an gesellschaftlicher Relevanz und Be-
deutung in der Arbeitswelt. 3Sich rascher wandelnde 
Anforderungen verlangen von den Führungskräften 
und den Mitarbeitenden ein ständiges neues Lernen 
und Zurechtfinden und somit auch eine kontinuierli-
che Anpassung der beruflichen Qualifikationen. 
4Dies gilt auch für den kirchlichen Dienst in seiner 
Vielfalt. 5Damit die Mitarbeitenden Sinn, Ziel und 
Struktur des kirchlichen Dienstes und ihre eigene 
Aufgabe darin besser erkennen können, kommt ihrer 
Aus- und Fortbildung eine besondere Bedeutung zu. 
6Sie sollen bereits in der Ausbildungs- und Einarbei-
tungsphase mit den funktionalen Erfordernissen, 
aber genauso mit den ethischen und religiösen As-
pekten ihres Dienstes vertraut gemacht werden. 7Im 
Rahmen der fachlichen und beruflichen Weiterbil-
dung muss auch für Fragen des Glaubens, der Werte- 
und Sinnorientierung sowie für die Bewältigung der 
spezifischen Belastungen der einzelnen Dienste in 

40 Päpstliche Kommission Justitia et Pax: Die Kirche und der 
Rassismus. Für eine brüderliche Gesellschaft, Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Arbeitshilfen Nr. 67 
(Bonn 1988); Dem Populismus widerstehen, Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Arbeitshilfen Nr. 305 
(Bonn 2019). 

41 Vgl. „Gott wirkt weiterhin im Volk des Alten Bundes“ (Papst 
Franziskus). Texte zu den katholisch-jüdischen Beziehungen 
seit Nostra aetate, Sekretariat der Deutschen Bischofskonfe-
renz (Hg.), Arbeitshilfen Nr. 307 (Bonn 2019), S. 10 ff.

42 Zweites Vatikanisches Konzil, Erklärung NOSTRA AE-
TATE (Rom 1965), Nr. 4.

43 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben EVANGELII 
GAUDIUM, Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 
(Hg.), Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 194 
(Bonn 2013), Nr. 247.

44 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben EVANGELII 
GAUDIUM, Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 
(Hg.), Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 194 
(Bonn 2013), Nr. 247.

angemessener Weise Raum geschaffen werden. 8Nur 
in einem Klima wechselseitigen Respekts und Ver-
trauens kann sich eine Spiritualität entwickeln, die 
die Mitarbeitenden in ihrem Einsatz trägt, den Men-
schen dient und die Kirche als Ganze bereichert.

2. 1Die Wertvorstellungen, die sich aus dem in der bib-
lischen Botschaft grundgelegten christlichen Men-
schenbild ergeben, sind für die Arbeit in katholischen 
Einrichtungen von fundamentaler Bedeutung. 2Allen 
dort tätigen Menschen müssen Auftrag, Ziele und 
Werte, die kirchliche Einrichtungen kennzeichnen, 
bekannt sein. 3Damit Mitarbeitende hierzu aus-
kunfts- und sprachfähig werden, ist eine Auseinan-
dersetzung mit den christlichen Glaubensgrundsät-
zen zentral. 4Es geht insbesondere um die Vermittlung 
von Kompetenzen, um die Menschen, die die kirchli-
chen Dienste in Anspruch nehmen, in ihrer religiösen 
Praxis zu unterstützen. 5Zu diesem Zweck können 
Fortbildungsformate angeboten werden, die wesent-
liche Inhalte des katholischen Glaubens oder rele-
vante kirchliche Traditionen vermitteln, um die 
 Sensibilität für das kirchliche Profil bei den Mitar-
beitenden zu stärken. 6So kann die Fähigkeit wach-
sen, die Aspekte des christlichen Glaubens in der 
Arbeit zum Ausdruck zu bringen. 7Eine Teilnahme 
an diesen Fort- und Weiterbildungsangeboten ist ver-
pflichtend.

3. 1Kirchliche Einrichtungen sind elementarer Teil von 
Kirche. 2Aus diesem Grund sollen für die Mitarbei-
tenden Angebote zu Spiritualität und Seelsorge ge-
macht werden. 3Hierdurch erhalten sie die Möglich-
keit, sich mit den eigenen Sinn- und Glaubensfragen 
des Lebens zu beschäftigen. 4Die Teilnahme an die-
sen Angeboten erfolgt freiwillig.

4. Um hier Fort- und Weiterbildungen wirksam und ef-
fizient bereitstellen zu können, erscheinen Koopera-
tionen zwischen den Diözesen bzw. den Verbänden 
der Caritas und den verschiedenen Trägern für die 
Bereitstellung eines ansprechenden Unterstützungs-
angebotes sinnvoll.

5. Die Kosten für notwendige, fortlaufende Qualifikati-
onen durch Fort- und Weiterbildungen der Beschäf-
tigten im oben beschriebenen Sinne tragen in der 
Regel die Dienstgeber, unbeschadet der einschlägi-
gen tarifrechtlichen oder sonstigen Vereinbarungen.

VII. 
Anforderungen bei der Begründung des 

Dienstverhältnisses (Art. 6)
1. 1Demografische, gesellschaftliche und politische 

Veränderungen der jüngeren Vergangenheit haben 
die Rahmenbedingungen für den kirchlichen Dienst 
deutlich gewandelt. 2Zwar gibt es weiterhin Regionen 
in Deutschland, in denen die Traditionen kirchlichen 
Lebens den Alltag der Menschen prägen. 3Die domi-
nierenden Signaturen unserer Zeit sind allerdings 
eher eine nachlassende religiöse Sozialisierung in 
den einzelnen Generationen, eine abnehmende Kir-
chenbindung und Glaubenspraxis sowie ein allmäh-
liches Verschwinden volkskirchlicher Strukturen 
und Milieus. 4Begleitet werden diese Entwicklungen 
von einer zunehmenden kulturellen und religiösen 
Heterogenität in der deutschen Gesellschaft. 5Auf-
grund verschiedener Migrationsbewegungen seit den 
1950er Jahren ist vor allem in den Ballungsräumen 
eine starke ethnische, kulturelle sowie religiöse Plu-
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ralität zu beobachten.45 6Hinzu kommt eine Zunahme 
von Kirchenaustritten, mit der Folge, dass nur noch 
etwa die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland ei-
ner christlichen Religionsgemeinschaft angehört. 
7Diese Veränderungen und Wandlungen beeinflus-
sen die Lebenseinstellungen und schlagen auf die 
Leitbilder der Menschen durch. 8Allgemein ist unsere 
Gesellschaft durch ein sich veränderndes Wertebe-
wusstsein, durch Pluralisierung sowie Individualisie-
rung der Lebensstile und Lebensformen gekenn-
zeichnet. 9Diese Situation zieht unmittelbare Folgen 
für den kirchlichen Dienst nach sich: Die Anzahl der 
Christinnen und Christen in der Gesellschaft nimmt 
seit Jahren ab; das gilt auch für die aktive Beteiligung 
am kirchlichen Leben, sei es in Gemeinden, sei es in 
Gruppen, Verbänden und Gremien. 10Der Anteil der 
Andersgläubigen, vor allem aber der religiös unge-
bundenen Menschen sowie derjenigen, die sich von 
Kirche und Glauben entfernen, nimmt zu. 11Wenn 
kirchliche Einrichtungen weiterhin zur Präsenz der 
katholischen Kirche und ihrer Werte in der Gesell-
schaft beitragen wollen, müssen die Dienstgeber in 
den Einrichtungen diese veränderten Rahmenbe-
dingungen bei der Gestaltung ihres spezifisch 
 christ lichen Profils berücksichtigen. 12Das gilt in 
beson derem Maße für die Personalgewinnung und 
Personalentwicklung. 13Die Personalverantwortli-
chen in der Kirche stehen dabei „vor der doppelten 
Herausforderung, Mitarbeitende zu finden, die ein 
glaubwürdiges Mitarbeiten an den Zielen einer profi-
liert katholischen Einrichtung und eine gute fachli-
che Kompetenz miteinander verbinden.“46 14Gelingt 
es, eine erkennbar christliche Identität auch mit Mit-
arbeitenden zu verwirklichen, die nicht katholisch 
sind, können kirchliche Einrichtungen auch in einer 
Diaspora-Situation „glaubwürdige Lernfelder, in de-
nen christliche Lebenshaltungen eingeübt werden 
können“47, sein.

2. 1Damit kirchliche Einrichtungen als „Biotope geleb-
ter Christlichkeit“48 wahrnehmbar sind, in denen 
christliche Werte vermittelt und eingeübt werden, 
haben in erster Linie die Dienstgeber dafür Sorge zu 
tragen, dass geeignete und befähigte Personen ge-
wonnen werden, die bereit und in der Lage sind, den 
kirchlichen Charakter der Einrichtung zu erhalten 
und zu fördern. 2Hierzu gehören zuallererst über-
zeugte Christinnen und Christen, die aus dem Glau-
ben leben und deren Lebenszeugnis durch Haltungen 
glaubhaft wird, die sich an christlichen Werten aus-
richten: „Wenn Menschen aus dem Glauben leben 
und dadurch erkennen lassen, wie ernst der Glaube 
im Leben genommen wird, dann weckt dieses ‚Zeug-
nis ohne Worte‘ den Wunsch, mehr von diesem Glau-
ben erfahren zu dürfen. 3Dabei werden zentrale Fra-
gen gestellt: Warum verhalten sich Christinnen und 

45 Das katholische Profil caritativer Dienste und Einrichtungen 
in der pluralen Gesellschaft, Sekretariat der Deutschen Bi-
schofskonferenz (Hg.), Die deutschen Bischöfe Nr. 98 (Bonn 
2014), S. 14. 

46 Das katholische Profil caritativer Dienste und Einrichtungen 
in der pluralen Gesellschaft, Sekretariat der Deutschen Bi-
schofskonferenz (Hg.), Die deutschen Bischöfe Nr. 98 (Bonn 
2014), S. 15.

47 Zeit zur Aussaat. Missionarisch Kirche sein, Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Die deutschen Bischöfe 
Nr. 68 (Bonn 2000), S. 41. 

48 Zeit zur Aussaat. Missionarisch Kirche sein, Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Die deutschen Bischöfe 
Nr. 68 (Bonn 2000), S. 25. 

Christen so? Warum leben sie auf diese Weise? Was 
– oder wer – ist es, von dem sie beseelt sind?“49 4„Sie 
bilden den unerlässlichen, nicht näher quantifizierba-
ren Kernbestand der Mitarbeitenden, die ihren Dienst 
aus dem Glauben tun und ihre Spiritualität in die Ein-
richtung tragen.“50 5Für einen eng umgrenzten Kreis 
von Mitarbeitenden ist die Mitgliedschaft in der ka-
tholischen Kirche zwingend erforderlich. 6Das be-
trifft in erster Linie die Aufgabenfelder in der Seel-
sorge oder Wortverkündigung, namentlich pastorale, 
katechetische und religionspädagogische Tätigkei-
ten. 7Aber auch Personen, die das katholische Profil 
der Einrichtung inhaltlich prägen, mitverantworten 
und nach außen repräsentieren, müssen katholisch 
sein. 8Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vor-
liegen. 9Dieser Personenkreis überschneidet sich mit 
den Leitungs- und Führungskräften, ist mit diesen 
aber nicht deckungsgleich. 10Die Zugehörigkeit zur 
katholischen Kirche ist für diejenigen Mitarbeiten-
den erforderlich, welche die christlich-katholische 
Identität der Einrichtung programmatisch mitgestal-
ten und in die Gesellschaft hinein vertreten und ver-
körpern.

3. 1Über diesen Bereich hinaus kommt es bei der Perso-
nalgewinnung nicht in erster Linie auf die formale 
Mitgliedschaft in der katholischen Kirche an, son-
dern auf die Identifikation mit den Zielen und Werten 
der katholischen Kirche. 2Das gilt umso mehr als das 
in der Taufe gründende und vom Willen des Einzel-
nen getragene formale Kriterium der Kirchenmit-
gliedschaft in Zeiten zurückgehender kirchlicher 
Sozialisation oftmals nicht ausreicht, um glaubensbe-
zogene oder spirituelle Kompetenzen der Bewerbe-
rinnen und Bewerber zuverlässig auszudrücken. 3Vor 
diesem Hintergrund kommt es bei der Anstellung – 
neben den fachlichen und sozialen Fähigkeiten – be-
sonders auf die Grundhaltung zur Kirche und zum 
kirchlichen Anstellungsträger an. 4Im Rahmen des 
Bewerbungsverfahrens ist darauf zu achten, dass die 
Bewerberinnen und Bewerber mit dem kirchlichen 
Selbstverständnis vertraut sind und dieses anerken-
nen, dass sie bereit sind, den christlich-katholischen 
Charakter der Einrichtung zu respektieren und ihrem 
professionellen Handeln zugrunde zu legen. 5Bei der 
Prüfung der Eignung der Bewerberinnen und Bewer-
ber ist der Kernbereich privater Lebensgestaltung zu 
wahren. 6Zu den persönlichen Eignungsanforderun-
gen gehören auch Offenheit und Respekt für die reli-
giösen und spirituellen Bedürfnisse der Menschen, 
die die kirchlichen Dienste in Anspruch nehmen und 
die Bereitschaft, diese bei den religiösen Vollzügen 
in den Einrichtungen zu unterstützen, z. B. die Be-
treuung von Heimbewohnern bei Gottesdiensten, das 
Verständigen von Geistlichen, wenn dies notwendig 
bzw. gewünscht ist, die Vorbereitung zur Kranken-
kommunion usw.51 7Mit dem Eintritt in ein kirchli-
ches Dienst- oder Arbeitsverhältnis stellt sich not-

49 Zeit zur Aussaat. Missionarisch Kirche sein, Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Die deutschen Bischöfe 
Nr. 68 (Bonn 2000), S. 16 ff.

50 Das katholische Profil caritativer Dienste und Einrichtungen 
in der pluralen Gesellschaft, Sekretariat der Deutschen Bi-
schofskonferenz (Hg.), Die deutschen Bischöfe Nr. 98 (Bonn 
2014), S. 30.

51 Das katholische Profil caritativer Dienste und Einrichtungen 
in der pluralen Gesellschaft, Sekretariat der Deutschen Bi-
schofskonferenz (Hg.), Die deutschen Bischöfe Nr. 98 (Bonn 
2014), S. 30.
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wendigerweise die Frage, ob die Mitarbeitenden 
grundsätzlich bereit sind, sich im Rahmen der beruf-
lichen Tätigkeit mit Grundfragen des christlichen 
Glaubens auseinanderzusetzen. 8Christliche Werte 
können nur authentisch vertreten werden, wenn die 
Auseinandersetzung mit dem religiösen Begrün-
dungszusammenhang nicht ausgeschlossen und die 
Gottesfrage als wesentliche Frage der menschlichen 
Existenz nicht beiseitegeschoben wird. 9Daher soll-
ten in der beruflichen Tätigkeit ein grundsätzliches 
Interesse und eine Offenheit für die Frage nach der 
Gegenwart Gottes vorhanden sein. 10Unter diesen Vo-
raussetzungen können kirchliche Einrichtungen auch 
für diejenigen Bewerberinnen und Bewerber ein ge-
eigneter Anstellungsträger sein, „denen die Religio-
nen fremd sind, denen Gott unbekannt ist und die 
doch nicht einfach ohne Gott bleiben, ihn wenigstens 
als Unbekannten dennoch anrühren möchten.“52 
11Alle Bewerberinnen und Bewerber, die diese An-
forderungen erfüllen, können Teil der Dienstgemein-
schaft werden. 12Über die kirchenspezifischen An-
forderungen an die Mitarbeitenden ist aus Gründen 
der Klarheit und der Fairness in den Bewerbungsge-
sprächen zu informieren. 13Dies ist zu dokumentie-
ren. 14Wer eine Stelle in einer katholischen Einrich-
tung antritt, bringt mit der Vertragsunterzeichnung 
zum Ausdruck, dass er bzw. sie – unabhängig von der 
persönlichen konfessionellen Bindung – die christli-
chen Ziele und Werte der Einrichtung anerkennt.

4. 1Nicht nur die Bewerberin oder der Bewerber bewirbt 
sich, sondern auch die Dienstgeber stellen sich und 
ihr Profil vor. 2Je weniger mit einer christlichen Prä-
gung zu rechnen ist, umso mehr sollten den Be-
werberinnen und Bewerbern das kirchliche Selbst-
verständnis und mögliche religiös begründete 
Anforderungen und Erwartungen nahegebracht wer-
den. 3Aufgaben im kirchlichen Dienst können nur 
dann von Mitarbeitenden überzeugend wahrgenom-
men werden, wenn sie die zentralen Werte und Ziele 
der katholischen Kirche kennen, wenn sie diese „tei-
len oder zumindest respektieren“53 und bereit sind, 
sie ihrem beruflichen Handeln zugrunde zu legen. 
4Diese Anforderungen sollen in den Stellenprofilen 
durch das Erfordernis der Identifikation mit den Zie-
len und Werten der katholischen Einrichtung im Rah-
men der Tätigkeit zum Ausdruck gebracht werden. 
5Je nach Aufgabe und Stellenprofil können weitere 
religiöse Anforderungen verlangt werden. 6Die 
christliche Unternehmenskultur soll Thema im Rah-
men des Bewerbungsverfahrens sein. 7Auf der ande-
ren Seite sollen die Bewerberinnen und Bewerber im 
Gespräch erfahren, dass sie mit den im beruflichen 
und auch privaten Handeln aufbrechenden Sinnfra-
gen beim kirchlichen Dienstgeber gut aufgehoben 
sind. 8Daher sollte auch über spirituelle Angebote 
informiert und erläutert werden, welchen Rahmen 
die Einrichtung für eine spirituelle Kultur bietet. 9Be-
werberinnen und Bewerber können auf diese Weise 
zu einer bewussten und begründeten Entscheidung 
für den kirchlichen Dienstgeber kommen.

52 Ansprache von Benedikt XVI. beim Weihnachtsempfang für 
das Kardinalskollegium und die Mitglieder der Römischen 
Kurie sowie des Governatorats, 21. Dezember 2009. 

53 Papst Benedikt XVI. Apostolisches Schreiben in Form eines 
Motu Proprio Intima Ecclesiae natura, Sekretariat der Deut-
schen Bischofskonferenz (Hg.), Verlautbarungen des Aposto-
lischen Stuhls Nr. 195 (Bonn 2014), Art. 7, § 1.

VIII. 
Anforderungen im bestehenden Dienstverhältnis 

(Art. 7)
1. 1Eine glaubwürdige Erfüllung des Sendungsauftrags 

in der Einrichtung kann nur in gemeinsamer Verant-
wortung von Dienstgeber und Mitarbeitenden ge-
lingen. 2Im Vordergrund steht die gemeinsame 
V erwirklichung des Sendungsauftrags in einem ver-
trauensvollen Miteinander. 3Die kirchenspezifischen 
Anforderungen an die Mitarbeitenden, die in Arti-
kel 7 geregelt sind, verfolgen nicht das Ziel, die reli-
giösen Ge- und Verbote kirchenarbeitsrechtlich mög-
lichst umfassend und detailgetreu abzubilden. 
4Zivilrechtlich begründete Dienst- und Arbeitsver-
hältnisse bezwecken nicht die „Klerikalisierung“54 
von Mitarbeitenden, mit der Folge, „dass aus dem 
bürgerlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis eine Art 
kirchliches Statusverhältnis wird, das die Person to-
tal ergreift und auch ihre private Lebensführung voll 
umfasst.“55 5Sie sind auch kein weltliches Ersatzmo-
dell für kirchliche Ordensgemeinschaften, die auf 
einer besonderen geistlichen Ausrichtung der Person 
und ihres Lebens beruhen.56 6Leitmotiv der kirchli-
chen Anforderungen und Erwartungen an den Ein-
zelnen ist vielmehr die Normierung eines Mindestan-
forderungskatalogs, dessen Beachtung der kirchliche 
Gesetzgeber als unabdingbar ansieht, um drohende 
oder bereits eingetretene schwerwiegende Störungen 
bzw. Beeinträchtigungen der kirchlichen Integrität 
und Glaubwürdigkeit durch ein dienstliches oder au-
ßerdienstliches Verhalten des Mitarbeitenden abzu-
wehren. 7Die Anforderungen und Erwartungen an 
die Mitarbeitenden erstrecken sich dabei in erster 
Linie auf das Verhalten im Dienst. 8Außerdienstli-
ches Verhalten ist im dienst- und arbeitsrechtlichen 
Kontext nur dann bedeutsam, wenn öffentlich gegen 
grundlegende Werte der katholischen Kirche versto-
ßen und dadurch die Glaubwürdigkeit der Kirche als 
Institution beeinträchtigt wird. 9Durch die Neurege-
lung wird ausdrücklich hervorgehoben, dass Ver-
haltensweisen, die den Kernbereich der privaten 
 Lebensgestaltung betreffen, in jedem Fall dem 
dienst- und arbeitsrechtlichen Zugriff entzogen sind. 
10Das Privatleben kann danach nur dann Anknüp-
fungspunkt für eine rechtliche Bewertung sein, wenn 
das Verhalten nicht den Kernbereich des Persönlich-
keitsrechts tangiert. 11Gleichzeitig wird damit zum 
Ausdruck gebracht, dass eine Sphäre privater Le-
bensgestaltung zu respektieren ist, in der die bzw. der 
Einzelne seine Individualität entwickeln und wahren 
kann und für deren konkrete Ausgestaltung sie bzw. 
er dem Dienstgeber keine Rechenschaft schuldet. 
12Diese rechtlich unantastbare Zone, in der sich jeder 
Mitarbeitende nach seinen eigenen Maßstäben ent-
falten kann, ist thematisch und räumlich umschrie-
ben und erfasst insbesondere das Beziehungsleben 
und die Intimsphäre. 13Diese Aspekte des Privatle-
bens bieten keinen Raum für eine Abwägung mit 
dienstlichen Belangen und unterliegen damit keiner 
dienst- oder arbeitsrechtlichen Sanktionierung. 14Be-
sondere (universal-)kirchliche Anforderungen an 

54 So BVerfG, Beschluss v. 04.06.1985 – 2 BvR 1703, 1718/83, 
856/84, BVerfGE 70, 138 (166) Rz. 59.

55 BVerfG, Beschluss v. 04.06.1985 – 2 BvR 1703, 1718/83, 
856/84, BVerfGE 70, 138 (166) Rz. 59.

56 BVerfG, Beschluss v. 04.06.1985 – 2 BvR 1703, 1718/83, 
856/84, BVerfGE 70, 138 (166) Rz. 61.
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Kleriker, Kandidaten für das Weiheamt, Ordensan-
gehörige sowie Personen im Noviziat und Postulat 
bleiben von diesen Vorgaben unberührt.

2. 1Kirche ist im stetigen Wandel. 2Dazu gehört es, Lob 
und Kritik an der Kirche zu äußern und Veränderun-
gen zu fordern. 3Eine Grenze bilden indes kirchen-
feindliche Betätigungen. 4Hiervon erfasst sind Hand-
lungen, die öffentlich wahrnehmbar sind und sich 
gegen die Kirche oder deren Werteordnung richten. 
5Es bedarf konkreter Umstände, die objektiv geeignet 
sind, die Glaubwürdigkeit der Kirche zu beeinträch-
tigen. 6Bestimmte öffentliche Positionierungen von 
Mitarbeitenden im kirchlichen Dienst verstoßen ge-
gen fundamentale Prinzipien der katholischen Kir-
che und sind aus diesem Grund nicht hinnehmbar. 
7Es bedarf einer gewissen Mindestübereinstimmung 
zwischen gesamtkirchlichen und individuellen öf-
fentlichen Meinungsäußerungen einzelner Mitarbei-
tender. 8Was unter tragenden Grundsätzen der katho-
lischen Kirche zu verstehen ist, ist im Einzelfall 
durch Auslegung zu ermitteln. 9Bei Zweifeln sind die 
zuständigen kirchlichen Organe zu konsultieren. 
10Von einer „öffentlichen“ Meinungsäußerung um-
fasst sind alle Äußerungen in Wort, Schrift, Bild, 
Gesten und symbolische Handlungen, wenn sie von 
einem größeren, nach Zahl und Individualität unbe-
stimmten oder durch nähere Beziehung nicht verbun-
denen Personenkreis unmittelbar wahrgenommen 
werden können. 11Die Propagierung von Abtreibung, 
aktiver Sterbehilfe, Fremdenhass und Antisemitis-
mus werden als Beispiele für ein nicht tolerierbares 
Verhalten genannt. 12Fremdenhass meint die Propa-
gierung fremdenfeindlichen Gedankengutes, insbe-
sondere jede Form der Diffamierung, Beleidigung 
und Beschimpfung von Personen aufgrund ihrer Her-
kunft oder Ethnie. 13Antisemitismus ist jede Form der 
Abneigung oder Feindschaft gegenüber Juden. 14Die 
Propagierung von Abtreibung und aktiver Sterbe-
hilfe widersprechen dem Gedanken des Lebens-
schutzes und sind mit dem christlichen Menschenbild 
unvereinbar.

3. 1Mitarbeitende, die katholische Glaubensinhalte, Ri-
ten oder Gebräuche herabwürdigen oder verhöhnen, 
sind für den kirchlichen Dienst nicht mehr tragbar. 
2Hierdurch werden die religiösen Gefühle derer ver-
letzt, die mit der Einrichtung in Kontakt kommen 
und der kirchliche Charakter der Einrichtung in 
Frage gestellt. 3Der betreffende Mitarbeitende lässt 
die erforderliche Identifikation mit der Kirche ver-
missen.

4. 1Ferner fällt die Propagierung von religiösen und 
weltanschaulichen Überzeugungen, die im Wider-
spruch zu katholischen Glaubensinhalten stehen, 
während der Arbeitszeit oder im dienstlichen Zusam-
menhang unter das kirchenfeindliche Verhalten. 
2Hierzu zählt auch die Werbung für andere Religions- 
oder Weltanschauungsgemeinschaften. 3Gerade bei 
der Beschäftigung andersgläubiger Mitarbeitender 
kann es im Einzelfall zu einem Konflikt zwischen 
dem Selbstbestimmungsrecht der Kirche auf der ei-
nen und dem Recht auf individuelle Religionsaus-
übung auf der anderen Seite kommen.57 4Der Aus-

57 Ausführlich hierzu: Das katholische Profil caritativer Dienste 
und Einrichtungen in der pluralen Gesellschaft, Sekretariat 
der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Bonn 2014, Die 
deutschen Bischöfe Nr. 98, S. 28–35. 

gleich zwischen den jeweiligen Interessen kann nicht 
pauschal erfolgen, es bedarf einer Einzelfallbetrach-
tung. 5Alle Mitarbeitende sind verpflichtet, den 
kirchlichen Charakter der Einrichtung anzuerkennen 
und ihn zu respektieren. 6Es wird die Bereitschaft 
vorausgesetzt, die ihnen übertragenen Aufgaben im 
Sinne der Kirche zu erfüllen. 7Die individuelle Reli-
gionsausübung während der Dienstzeit muss mit dem 
christlichen Selbstverständnis, den Leitbildern der 
Arbeit und den dienstlichen Erfordernissen in Ein-
klang gebracht werden. 8So darf beispielsweise das 
Tragen religiös oder kulturell motivierter Kleidung 
(z. B. einer Burka oder eines Gesichtsschleiers) nicht 
die für christliche Arbeit essentielle Zuwendung von 
Angesicht zu Angesicht verhindern oder die Sicher-
heit am Arbeitsplatz gefährden. 9Bei der Beurteilung 
nichtchristlicher religiöser Symbole ist die Art des 
Symbols und seine prägende Wirkung für die Außen-
darstellung der Person zu berücksichtigen, die nicht 
im Widerspruch zum kirchlichen Charakter einer 
Einrichtung stehen darf. 10Die aktive Verbreitung von 
Lehren von Religionsgemeinschaften oder weltan-
schaulichen Überzeugungen, deren Grundauffas-
sung, Zielsetzung oder praktische Tätigkeit im Wi-
derspruch zum Auftrag und zum Selbstverständnis 
sowie zu den wesentlichen Glaubensauffassungen 
der katholischen Kirche stehen, ist mit der Tätigkeit 
in einer kirchlichen Einrichtung nicht vereinbar.

5. 1Mitarbeitende, die katholisch sind und während ih-
rer Tätigkeit bei einer katholischen Einrichtung aus 
der katholischen Kirche austreten, müssen sich fra-
gen, ob sie weiterhin bei der Kirche arbeiten wollen. 
2Denn die Erklärung des Kirchenaustritts vor der zu-
ständigen zivilen Behörde bildet einen öffentlichen 
Akt, der eine „willentliche und wissentliche Distan-
zierung von der Kirche und eine schwere Verfehlung 
gegenüber der kirchlichen Gemeinschaft“ darstellt.58 
3Wer so handelt, verstößt gegen die Pflicht, die Ge-
meinschaft mit der Kirche zu wahren (c. 209 § 1 CIC) 
und gegen die Pflicht, seinen finanziellen Beitrag zu 
leisten, damit die Kirche ihre Aufgaben erfüllen kann 
(c. 222 § 1 CIC i. V.m. c. 1263 CIC). 4Der Kirchenaus-
tritt berührt die persönliche Eignung des am Sen-
dungsauftrag teilhabenden Mitarbeitenden unmittel-
bar und in besonders starker Form. 5Wer aus der 
katholischen Kirche austritt, wendet sich ostentativ 
von der Kirche als Institution ab und durchtrennt die 
Verbindung zur Bekenntnisgemeinschaft. 6Damit 
verstößt der Mitarbeitende gegen das Gebot der Min-
destidentifikation mit der katholischen Kirche, das 
unerlässliche Voraussetzung für jede Anstellung im 
kirchlichen Dienst ist. 7Das gilt auch vor dem Hinter-
grund, dass die materielle Grundlage für eine Be-
schäftigung im kirchlichen Dienst erheblich auf Kir-
chensteuereinnahmen beruht, deren Entrichtung der 
Austretende durch seine Handlung sich gerade ent-
zieht. 8In einem solchen Fall begibt sich der Austre-
tende in einen unauflösbaren Widerspruch, wenn er 
einerseits das einigende Band zur Glaubensgemein-
schaft kappt und er andererseits bekundet, sich wei-
terhin zu dem Sendungsauftrag, den Werten und Zie-
len der Kirche zu bekennen, sich mit diesen zu 
identifizieren und seine ganze Arbeitskraft einer In-

58 Allgemeines Dekret der Deutschen Bischofskonferenz zum 
Kirchenaustritt vom 24.09.2012, abgedruckt in: Bier (Hg.), 
Der Kirchenaustritt. Rechtliches Problem und pastorale Her-
ausforderung, 2013, 23 ff.
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stitution zur Verfügung zu stellen, von der er – aus 
welchen Gründen auch immer – sich offen distanziert 
hat. 9Die Beschäftigung von nichtkatholischen Mitar-
beitenden in vergleichbaren Positionen steht dieser 
Wertung nicht entgegen. 10Denn es besteht ein funda-
mentaler Unterschied zwischen einer aktiven und 
bewussten Handlung, die den Bruch mit der Glau-
bensgemeinschaft bewirkt, und dem passiven Ver-
halten der nichtkatholischen Mitarbeitenden, deren 
konfessioneller Status dem kirchlichen Anstellungs-
träger bei der Einstellung bekannt war und von denen 
allein aufgrund der Beschäftigung in einer kirchli-
chen Einrichtung keine Anpassungsleistung bzw. 
Konversion erwartet werden kann. 11In jedem Einzel-
fall ist das Gespräch mit dem Mitarbeitenden zu su-
chen und die Gründe für den Kirchenaustritt sind zu 
erörtern. 12Ausnahmsweise kann ein schwerwiegen-
der Grund einen Austritt aus der katholischen Kirche 
rechtfertigen. 13Dieser ist etwa dann anzuerkennen, 
wenn katholische Mitarbeitende selbst als Betroffene 
insbesondere sexuellen Missbrauchs an ihrer Kirche 
leiden.

6. 1In keinem Fall eines Verstoßes gegen die berufli-
chen oder persönlichen Anforderungen gibt es einen 
Kündigungsautomatismus, es bedarf immer der Ab-
wägung im Einzelfall. 2Eine kirchliche Unterneh-
mensethik erfordert zunächst eine Ursachenfor-
schung durch den Dienstgeber. 3In jedem Einzelfall 
ist ein klärendes Gespräch mit dem Mitarbeitenden 
zu führen, das zu dokumentieren ist. 4Anschließend 
prüft der Dienstgeber, welche Maßnahme geeignet 
ist, um dem Verstoß zu begegnen. 5In Betracht kom-
men eine Abmahnung oder eine andere Maßnahme 
(z. B. Versetzung, Änderungskündigung). 6Es liegt 
am Dienstgeber, welche Maßnahmen er im Einzelfall 
gegebenenfalls unter Einschaltung der Mitarbeiter-
vertretung für die richtige hält, um dem betroffenen 
Mitarbeitenden den Weg zurück in ein funktionie-
rendes Dienst- oder Arbeitsverhältnis zu ermögli-
chen. 7Unter Wahrung des Grundsatzes der Verhält-
nismäßigkeit und des Übermaßverbotes kommt eine 
Beendigungskündigung, gleichgültig, ob sie auf be-
triebs-, personen- oder verhaltensbedingte Gründe 
gestützt wird, erst in Betracht, wenn keine Möglich-
keit zu einer anderweitigen Beschäftigung, unter 
Umständen auch mit schlechteren Arbeitsbedingun-
gen, besteht. 8Die Kündigung muss als allerletzte 
Maßnahme (ultima ratio) nicht nur arbeitsrechtlich, 
sondern auch im Licht der religiösen Dimension der 
kirchlichen Dienstgemeinschaft gerechtfertigt sein.

IX. 
Mitarbeitervertretungsrecht (Art. 8)

1. 1Mitarbeitende gestalten den Dienst in der Kirche ak-
tiv mit und übernehmen hierfür Mitverantwortung. 
2Sie haben an seiner religiösen Grundlage und Ziel-
setzung teil. 3Aus diesem Grund sollen sie auch aktiv 
an der Gestaltung und Entscheidung über die sie be-
treffenden Angelegenheiten mitwirken unter Beach-
tung der Verfasstheit der Kirche, ihres Auftrags und 
der kirchlichen Dienstverfassung. 4Deshalb wurde 
aufgrund des Rechts der katholischen Kirche, ihre 
Angelegenheiten selbst zu regeln, das kirchliche Mit-
arbeitervertretungsrecht geschaffen.59 5Damit füllt 

59 Nach dem Grundgesetz bestimmt die Kirche für den ihr zu-
geordneten Bereich, „ob und in welcher Weise die Arbeitneh-

die katholische Kirche den vom Staat zu selbstbe-
stimmter Gestaltung anerkannten Regelungsraum 
auch zur Wahrung eines Gleichklangs mit der staat-
lichen Arbeitsrechtsordnung aus. 6Der kircheneigene 
Weg im Mitarbeitervertretungsrecht schließt schon 
im Hinblick auf die katholische Soziallehre eine 
gleichwertige soziale Verantwortung ein. 7Die Mit-
glieder der Mitarbeitervertretung repräsentieren die 
Interessen der Mitarbeitenden gegenüber dem 
Dienstgeber. 8Sie tragen maßgeblich zur Weiterent-
wicklung der Dienste und Einrichtungen bei. 9Ihre 
Aufgaben sind vergleichbar mit denen von Betriebs-
räten im gewerblichen Bereich und von Personalräten 
in der öffentlichen Verwaltung. 10Das Mitarbeiterver-
tretungsrecht spiegelt die spezifischen Bedürfnisse 
für kirchliche Einrichtungen wider.

2. 1Als Ausfluss des Gedankens der Dienstgemein-
schaft sind Dienstgeber und Mitarbeitervertretung in 
besonderer Weise zur vertrauensvollen Zusammen-
arbeit verpflichtet. 2Sie unterstützen sich gegenseitig 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. 3Sie entwickeln 
gemeinsam Konzepte und tragen so maßgeblich zu 
einer zukunftsträchtigen Ausgestaltung der Einrich-
tung bei. 4Beiden Seiten kommt dabei eine besondere 
Verantwortung zu.

3. 1Die Beteiligungsrechte der Mitarbeitervertretungen 
beziehen sich auf die sozialen, personellen und wirt-
schaftlichen Angelegenheiten in den kirchlichen Ein-
richtungen. 2Hinsichtlich der wirtschaftlichen Ange-
legenheiten liegt die Entscheidungshoheit in erster 
Linie in der unternehmerischen Verantwortung der 
Träger, mit der Folge, dass die Mitsprache der Mitar-
beitervertretungen sich gegenwärtig auf solche Be-
lange erstreckt, die die Zusammensetzung der Beleg-
schaft betreffen und einen sozialen Bezug haben. 
3Obwohl die Religionsgemeinschaften und ihre kari-
tativen und erzieherischen Einrichtungen vom weltli-
chen Unternehmensmitbestimmungsrecht ausdrück-
lich ausgenommen sind,60 wird zu prüfen sein, ob und 
inwieweit Mitarbeitende im kirchlichen Dienst un-
ter Berücksichtigung der besonderen kirchlichen 
 Aspekte und in der vom kirchlichen Selbstverständ-
nis gebotenen Form wirtschaftliche und unternehme-
rische Entscheidungen mitbeeinflussen und an der 
Aufsicht über kirchliche Unternehmen teilhaben 
können.

4. 1Dienstvereinbarungen, welche aufgrund der jeweils 
geltenden Mitarbeitervertretungsordnung vereinbart 
werden, gelten aufgrund der Regelung in dieser Ord-
nung unmittelbar und zwingend. 2Diese unmittelbare 
und zwingende Wirkung (Normativität) bewirkt, 
dass sie gleichermaßen für alle Mitarbeitenden einer 
Einrichtung gelten, ohne dass es eines vertraglichen 
Übernahmeaktes bedarf. 3Auf diese Weise wird 
 sichergestellt, dass Dienstvereinbarungen eine um-
fassende Wirkung für alle Mitarbeitenden entfalten. 
4Auch im staatlichen Recht gelten Betriebsvereinba-
rungen nach dem Betriebsverfassungsgesetz und 
Dienstvereinbarungen nach dem Personalvertre-
tungsrecht normativ. 5Die normative Wirkung findet 
sich bereits in der jeweils geltenden Mitarbeiterver-

mer und ihre Vertretungsorgane in Angelegenheiten des Be-
triebs, die ihre Interessen berühren, mitwirken und 
mitbestimmen“, BVerfG, Beschluss v. 11.10.1977 – 2 BvR 
209/76, BVerfGE 46, 73 (94). 

60 § 1 Abs. 4 S. 2 MitbestG; § 1 Abs. 2 S. 2 DrittelbG. 
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tretungsordnung; um Kettenverweisungen zu ver-
meiden und um die Geltung möglichst transparent zu 
machen, wurde die Geltung auch in der Grundord-
nung explizit normiert.

5. 1Sofern eine Einrichtung die erforderliche Mindest-
größe erfüllt, entscheiden die Mitarbeitenden selbst 
darüber, ob eine Mitarbeitervertretung gebildet wird. 
2Dabei ist der Dienstgeber jedoch im Rahmen der gel-
tenden Regelungen verpflichtet, daran mitzuwirken 
und etwaige Hindernisse zu beseitigen. 3Es soll 
 sichergestellt werden, dass in möglichst vielen Ein-
richtungen Mitarbeitervertretungen existieren. 
4Diese zwingend vorgesehene Errichtung der Mitar-
beitervertretung stellt eine Besonderheit gegenüber 
dem weltlichen Betriebsverfassungsrecht dar. 5Der 
Dienstgeber soll denjenigen, die ein Amt in der Mit-
arbeitervertretung übernehmen, erforderliche Hilfen 
zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben anbieten. 6Die 
Mitarbeitenden sollen die Möglichkeit des Mitarbei-
tervertretungsrechts nutzen, ihre Rechte und Interes-
sen, ihre Anliegen und Sorgen in der vorgesehenen 
Weise zur Geltung zu bringen. 7Der Dienstgeber darf 
sie hieran nicht hindern. 8Eine weitere Besonderheit 
des kirchlichen Dienstes sind die Diözesanen Ar-
beitsgemeinschaften der Mitarbeitervertretungen 
(DiAG-MAV) und die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Mitarbeitervertretung (BAG-MAV). 9Ihre Hauptauf-
gabe ist es, die Mitarbeitervertretungen durch Bera-
tungen und Schulungen bei ihrer Arbeit zu unterstüt-
zen. 10Darüber hinaus sind die Arbeitsgemeinschaften 
wichtige Ansprechpartner bei der Fortentwicklung 
des Mitarbeitervertretungsrechts und sie wirken bei 
der Besetzung kirchlicher Arbeitsgerichte, Eini-
gungsstellen und bei der Wahl zu den Arbeitsrechtli-
chen Kommissionen mit.

6. 1Die notwendigen Kosten zur Aufgabenwahrneh-
mung tragen die jeweilige (Erz-)Diözese bzw. der 
Verband der Diözesen Deutschlands. 2Das Nähere 
regelt die jeweils einschlägige Mitarbeitervertre-
tungsordnung (MAVO). 3Die Gesetzgebungskompe-
tenz hierfür liegt beim jeweiligen Diözesanbischof.

X. 
Gestaltung kirchlicher Arbeitsvertragsbedingungen 

(Art. 9 und 10) 
1. 1In Deutschland hat die Kirche das verfassungs-

mäßig gewährleistete Recht, ein eigenes kollektives 
Arbeitsrechtsregelungsverfahren zu schaffen, um 
ihre Mitarbeitenden an der Gestaltung ihrer Arbeits-
verhältnisse zu beteiligen. 2Die katholische Kirche 
hat sich dafür entschieden, ihr Verfahren zur kollek-
tiven Arbeitsrechtssetzung am Leitbild der Dienstge-
meinschaft auszurichten und nach den Grundsätzen 
einer partnerschaftlichen Lösung von Interessenge-
gensätzen auszugestalten. 3Dieses Verfahren wird – 
in Abgrenzung zum sog. Ersten Weg (Regelung von 
Arbeitsbedingungen durch Individualvertrag) und 
dem sog. Zweiten Weg (Regelungen von Arbeitsbe-
dingungen durch Tarifvertrag) – als sog. Dritter Weg 
bezeichnet. 4Das kirchenspezifische Arbeitsrechtsre-
gelungsverfahren des Dritten Weges sichert und för-
dert die Beteiligung der Mitarbeitenden an der Ge-
staltung ihrer Arbeitsbedingungen und entspricht 
nach kirchlichem Selbstverständnis am ehesten dem 
Leitbild der Dienstgemeinschaft. 5Unter Rückgriff 
auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts hat das Bundesarbeitsgericht in seinem Grund-

satzurteil vom 20.11.2012 anerkannt, dass der Schutz-
bereich des Selbstbestimmungsrechts auch das „Wie“ 
der Ausgestaltung erfasst, also die Entscheidung über 
die Art und Weise der kollektiven Arbeitsrechtsset-
zung.61 6Danach kann eine Religionsgemeinschaft 
grundsätzlich darüber befinden, ob sie die Arbeitsbe-
dingungen durch den Abschluss von Tarifverträgen 
regelt oder in Arbeitsrechtlichen Kommissionen bzw. 
Schiedskommissionen vereinbart.62

2. Zu den zentralen Bestandteilen, die das Kommissi-
onsmodell des Dritten Weges kennzeichnen, zählen
• Gewährleistung der formellen (numerischen) Pa-

rität, also der gleichen Mitgliederzahl von Ver-
tretern der Dienstgeber und Mitarbeitenden,

• Wahrung der materiellen Parität, also des tat-
sächlichen Verhandlungsgleichgewichts durch 
rechtliche Absicherung der persönlichen Rechts-
stellung der Kommissionsmitglieder und durch 
Bereitstellung erforderlicher materieller Res-
sourcen,

• Konsensprinzip bei der Beschlussfassung, wo-
nach Beschlüsse in den Arbeitsrechtlichen Kom-
missionen einer besonderen qualifizierten Mehr-
heit bedürfen,

• Legitimation der Mitarbeitervertreter in den 
Kommissionen durch unmittelbare oder mittel-
bare Wahl,

• verbindliches Vermittlungsverfahren als Funk-
tionsäquivalent für Streik und Aussperrung,

• verbindliche Geltung der in den Kommissionen 
beschlossenen und in Kraft gesetzten Regelun-
gen,

• keine einseitige Aufhebung der kirchlichen Ar-
beitsrechtsregelungen, etwa durch Kündigung.

3. 1Der Entscheidung der Kirche für den Dritten Weg 
liegt zum Ersten die Annahme zugrunde, dass das 
Tarifvertragssystem nicht das einzige Modell ist, um 
der sozialethischen Grundforderung der Kirche nach 
Gerechtigkeit in der Lohngestaltung zum Durch-
bruch zu verhelfen. 2Zum Zweiten widersprechen 
die Funktionsvoraussetzungen des Tarifvertragssys-
tems (Arbeitskampf, Streik und Aussperrung) den 
Grunderfordernissen des kirchlichen Dienstes: Inte-
ressengegensätze zwischen Dienstgebern und Mit-
arbeitenden bei der Festlegung kirchlicher Arbeits-
vertragsbedingungen sollen durch Verhandlung und 
wechselseitiges Nachgeben, ggf. mithilfe eines 
 neutralen Dritten, überwunden werden. 3Die mit 
 Arbeitskämpfen zwangsläufig verbundenen Arbeits-
niederlegungen stehen der Erfüllung des Sendungs-
auftrags entgegen. 4Weder die Glaubensverkün-
digung noch der Dienst am Nächsten können 
suspendiert werden. 5Kirchliche Einrichtungen beru-
fen sich in ihrem Auftrag auf Jesus, den Leitgedan-
ken der Nächstenliebe und den christlichen An-
spruch, Konflikte friedlich beizulegen. 6Deshalb gibt 
es im kirchlichen Arbeitsrecht keinen Arbeitskampf 
mit Streiks und Aussperrungen, die zu Lasten der 
Menschen  gehen würden, für die kirchliche Einrich-
tungen im Auftrag stehen. 7Die Kirche gäbe daher 

61 BAG, Urteil v. 20.11.2012, BAGE 143, 354, Rz. 96. 
62 BAG, Urteil v. 20.11.2012, BAGE 143, 354, Rz. 96.
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ihren Sendungsauftrag preis, wenn sie ihren Dienst 
den Funktionsvoraussetzungen des Tarifvertragssys-
tems  unterordnen würde. 8Schließlich sind Arbeits-
kampfmaßnahmen im kirchlichen Dienst auch nicht 
erforderlich, um die strukturelle Unterlegenheit der 
einzelnen Arbeitnehmer beim Abschluss und bei der 
Gestaltung von Arbeitsverträgen durch ein kollekti-
ves Handeln auszugleichen. 9An der Erforderlichkeit 
fehlt es, „weil es ein anderes, milderes Mittel zur 
Erreichung des ausgesprochenen Ziels gibt: Dies ist 
das kirchliche Arbeitsrechtssetzungsverfahren, ein-
schließlich seines Schlichtungsverfahrens, das auf 
der kirchlichen Autonomie beruht und – sofern es 
funktioniert – in gleicher Weise geeignet ist, die Ziele 
des Artikel 9 Absatz 3 GG zu erreichen.“63

4. 1Die Mitarbeitenden des kirchlichen Dienstes können 
sich in Ausübung der Koalitionsfreiheit zur Beein-
flussung der Gestaltung der Arbeits- und Wirt-
schaftsbedingungen in Vereinigungen (Koalitionen) 
zusammenschließen, diesen beitreten und sich in ih-
nen betätigen. 2Die Koalitionen sind berechtigt, im 
Rahmen der verfassungsrechtlichen Grenzen inner-
halb der kirchlichen Einrichtung für den Beitritt zu 
diesen Koalitionen zu werben, über deren Aufgabe 
und Tätigkeit zu informieren sowie Koalitionsmit-
glieder zu betreuen. 3Die Mitwirkung von tariffähi-
gen Arbeitnehmerkoalitionen (Gewerkschaften) in 
den Arbeitsrechtlichen Kommissionen des Dritten 
Weges ist gewährleistet. 4Gewerkschaften haben das 
Recht, aufgrund eigener Entscheidung ihr Sach- und 
Fachwissen in die Kommissionsarbeit zugunsten der 
Mitarbeitenden einzubringen. 5Die Koalitionsfreiheit 
entbindet die Vertreter der Koalition nicht von der 
Pflicht, das verfassungsmäßige Selbstbestimmungs-
recht der Kirche zur Gestaltung der sozialen Ord-
nung ihres Dienstes zu achten und die Eigenart des 
kirchlichen Dienstes zu respektieren.

XI. 
Gerichtlicher Rechtsschutz (Art. 11)

1. 1Soweit die Arbeitsverhältnisse kirchlicher Mitarbei-
tender dem staatlichen Arbeitsrecht unterliegen, sind 
die staatlichen Arbeitsgerichte für den gerichtlichen 
Rechtsschutz zuständig. 2Aufgrund des verfassungs-
rechtlich garantierten Selbstbestimmungsrechts ach-
ten sie dabei die kirchenspezifischen Besonderhei-
ten. 3Kirchliche Arbeitsgerichte sind demgegenüber 
zuständig bei Rechtsstreitigkeiten auf dem Gebiet 
des kollektiven kirchlichen Arbeitsrechts im Bereich 
des Mitarbeitervertretungsrechts, also bei Streitig-
keiten zwischen Dienstgeber und Mitarbeitervertre-
tung und bei Streitigkeiten über Ordnungen, welche 
das Zustandekommen von Arbeitsvertragsrecht auf 
der Grundlage des „Dritten Weges“ regeln. 4Für 
 Regelungsstreitigkeiten auf dem Gebiet des kirch-
lichen Mitarbeitervertretungsrechts sind Einigungs-
stellen zuständig.

2. 1Dabei sind die Richterinnen und Richter an kirchli-
chen Arbeitsgerichten von Weisungen unabhängig 
und nur an Gesetz und Recht gebunden. 2Die Kirch-
liche Arbeitsgerichtsordnung (KAGO) definiert die 
besonderen Anforderungen an die Besetzung des 

63 Joussen, Grundlagen, Entwicklungen und Perspektiven des 
kollektiven Arbeitsrechts der Kirchen, Essener Gespräche 
zum Thema, Staat und Kirche, Bd. 46, 54 (95 f.).

Richteramtes. 3Zur Richterin bzw. zum Richter kann 
nur berufen werden, wer katholisch ist und in der 
Ausübung der allen Kirchenmitgliedern zustehenden 
Rechte nicht behindert ist sowie die Gewähr dafür 
bietet, jederzeit für das kirchliche Gemeinwohl ein-
zutreten.

3. 1Vor kirchlichen Arbeitsgerichten wird allen Betei-
ligten ein Anspruch auf rechtliches Gehör gewährt. 
2Wie auch vor staatlichen Gerichten sind die Ver-
handlungen vor den kirchlichen Arbeitsgerichten 
einschließlich der Beweisaufnahme und Verkündung 
der Urteile öffentlich.

4. Die Kirchliche Arbeitsgerichtsordnung, die von der 
Deutschen Bischofskonferenz aufgrund eines beson-
deren Mandats des Apostolischen Stuhls nach c. 455 
§ 1 CIC erlassen wird, regelt die weiteren Einzelhei-
ten des kirchlichen Arbeitsgerichtsverfahrens. 

Artikel 3 
Inkrafttreten

Das Änderungsgesetz tritt zum 01.01.2023 in Kraft.
Rottenburg a. N., den 12. Dezember 2022
+ Dr. Gebhard Fürst
Bischof

BO-Nr. 6444 – 07.12.2022 
PfReg. B 2.1

Grundordnung des kirchlichen Dienstes
Nachfolgend wird die Grundordnung des kirchlichen 
Dienstes in der Fassung des Beschlusses der Vollver-
sammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands 
vom 22.11.2022 neu bekannt gemacht.
Rottenburg a. N., den 12. Dezember 2022
+ Dr. Gebhard Fürst
Bischof

Grundordnung des kirchlichen Dienstes
Die katholischen (Erz-)Bischöfe in der Bundesrepublik 
Deutschland erlassen, jeweils für ihren Bereich,
– in Verantwortung für den Auftrag der Kirche, der 

Berufung aller Menschen zur Gemeinschaft mit Gott 
und untereinander zu dienen,

– in Wahrnehmung der der Kirche durch das Grundge-
setz garantierten Freiheit, ihre Angelegenheiten 
selbstständig innerhalb der Schranken des für alle 
geltenden Gesetzes zu ordnen,

– zur Sicherung der Glaubwürdigkeit der Einrichtun-
gen und Dienste, die die Kirche unterhält und aner-
kennt, um ihren Auftrag in der Gesellschaft wirksam 
wahrnehmen zu können,

– in Erfüllung ihrer Pflicht und Verantwortung gegen-
über der Dienstgemeinschaft unter besonderer Be-
rücksichtigung der Grundsätze, welche die Katholi-
sche Soziallehre herausgearbeitet hat,

die folgende
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Grundordnung des kirchlichen Dienstes

Artikel 1 
Geltungsbereich

(1) Diese Grundordnung enthält die spezifischen Grund-
lagen des kirchlichen Dienstes und regelt Anforde-
rungen und Erwartungen an die Dienstgeber und 
Mitarbeitenden der Einrichtungen der katholischen 
Kirche.

(2) 1Kirchliche Einrichtungen im Sinne dieser Ordnung 
sind alle Organisationen in öffentlich-rechtlicher 
oder privater Rechtsform, die als Wesens- und 
 Lebensäußerung der katholischen Kirche einen Auf-
trag im Einklang mit dem Selbstverständnis der Kir-
che wahrnehmen und mit ihren Amtsträgerinnen und 
Amtsträgern in besonderer Weise verbunden sind. 
2Für vorwiegend gewinnorientierte kirchliche Ein-
richtungen findet diese Grundordnung keine Anwen-
dung.

(3) Mitarbeitende im Sinne dieser Ordnung sind insbe-
sondere
a) Personen, die aufgrund eines Arbeits- oder eines 

kirchlichen Beamtenverhältnisses tätig sind,
b) Kleriker und Kandidaten für das Weiheamt,
c) Ordensangehörige, Personen im Noviziat und 

Postulat,
d) Führungskräfte, die aufgrund eines Organ-

dienstverhältnisses tätig sind,
e) zu ihrer Berufsausbildung tätige Personen,
f) ehrenamtlich Tätige, die Organmitglieder sind.

(4) Dienstgeber im Sinne dieser Ordnung ist der jewei-
lige Rechtsträger der Einrichtung.

(5) Diese Grundordnung gilt für
a) die (Erz-)Diözesen,
b) die Kirchengemeinden und Kirchenstiftungen,
c) die Verbände von Kirchengemeinden,
d) die Diözesancaritasverbände und deren Gliede-

rungen, soweit sie öffentliche juristische Perso-
nen des kanonischen Rechts sind,

e) die sonstigen dem Diözesanbischof unterstellten 
öffentlichen juristischen Personen des kanoni-
schen Rechts,

f) die sonstigen kirchlichen Rechtsträger, unbe-
schadet ihrer Rechtsform, die der bischöflichen 
Gesetzgebungsgewalt unterliegen

und deren rechtlich unselbstständige Einrichtungen.
(6) 1Kirchliche Rechtsträger, die nicht der bischöflichen 

Gesetzgebungsgewalt unterliegen, sind verpflichtet, 
diese Grundordnung in ihr Statut verbindlich zu 
übernehmen; sofern ein kirchlicher Rechtsträger in 
der Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts über kein Statut verfügt, ist eine notarielle Be-
glaubigung der Grundordnungsübernahme und an-
schließende Veröffentlichung dieser Erklärung aus-
reichend. 2Wenn sie dieser Verpflichtung nicht 
nachkommen, haben sie im Hinblick auf die arbeits-
rechtlichen Beziehungen nicht am Selbstbestim-
mungsrecht der Kirche gemäß Art. 140 GG i. V.m. 
Art. 137 Abs. 3 WRV teil.

Artikel 2 
Eigenart und Grundprinzipien des kirchlichen 

Dienstes
(1) 1Der Dienst in der Kirche ist ausgerichtet an der Bot-

schaft Jesu Christi. 2Alle kirchlichen Einrichtungen 
sind sichtbare und erlebbare Orte der Kirche und dem 
Auftrag Christi verpflichtet. 3Sie sind Ausdruck der 
christlichen Hoffnung auf die zeichenhafte Verwirk-
lichung des Reiches Gottes in der Welt (Sendungs-
auftrag).

(2) Alle in den Einrichtungen der Kirche Tätigen, gleich 
ob sie haupt- oder ehrenamtlich, ob sie leitend oder 
ausführend beschäftigt sind und unbeschadet des 
Umstandes, ob es sich um Christen, andersgläubige 
oder religiös ungebundene Mitarbeitende handelt, ar-
beiten gemeinsam daran, dass die Einrichtung ihren 
Teil am Sendungsauftrag der Kirche erfüllen kann 
(Dienstgemeinschaft).

(3) Der Sendungsauftrag verbindet alle Mitglieder der 
Dienstgemeinschaft und verpflichtet sie zur vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit.

(4) 1Die Kirche sieht sich in ihrem Wirken dem christli-
chen Auftrag verpflichtet, alle Menschen zu den 
Grundvollzügen der Kirche einzuladen. 2Dazu zäh-
len die Verkündigung und Verbreitung des Evange-
liums (kerygma-martyria), die gemeinsamen gottes-
dienstlichen Feiern (leiturgia), der Dienst am 
Mitmenschen (diakonia) sowie die gelebte Gemein-
schaft (koinonia). 3Diese Grundvollzüge bedingen 
sich gegenseitig, sind untrennbar miteinander ver-
bunden und haben denselben Stellenwert.

Artikel 3 
Ausprägungen katholischer Identität und 

Verantwortung für den Erhalt und die Stärkung des 
christlichen Profils 

(1) 1Katholische Einrichtungen sind geprägt durch das 
christliche Gottes- und Menschenbild. 2Das Gebot 
der Nächstenliebe gehört gemeinsam mit der Gottes-
liebe zum Kern des christlichen Glaubens. 3Das Le-
ben ist ein Geschenk aus der Hand Gottes, das zu 
schützen und zu achten ist. 4Auf dieser Grundlage 
arbeiten kirchliche Einrichtungen mit allen Men-
schen guten Willens zusammen.

(2) 1Vielfalt in kirchlichen Einrichtungen ist eine Berei-
cherung. 2Alle Mitarbeitenden können unabhängig 
von ihren konkreten Aufgaben, ihrer Herkunft, ihrer 
Religion, ihres Alters, ihrer Behinderung, ihres Ge-
schlechts, ihrer sexuellen Identität und ihrer Lebens-
form Repräsentantinnen und Repräsentanten der 
 unbedingten Liebe Gottes und damit einer den Men-
schen dienenden Kirche sein. 3Vorausgesetzt werden 
eine positive Grundhaltung und Offenheit gegenüber 
der Botschaft des Evangeliums und die Bereitschaft, 
den christlichen Charakter der Einrichtung zu achten 
und dazu beizutragen, ihn im eigenen Aufgabenfeld 
zur Geltung zu bringen.

(3) 1Die Verantwortung für den Schutz und die Stärkung 
des kirchlichen Charakters der Einrichtung kommt 
zuallererst dem Dienstgeber zu. 2Er hat dafür Sorge 
zu tragen, dass alle Mitarbeitenden ihren besonderen 
Auftrag glaubwürdig erfüllen können. 3Er ist insbe-
sondere dafür verantwortlich, geeignete und befä-
higte Mitarbeitende zu gewinnen, die bereit und in 
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der Lage sind, den kirchlichen Charakter der Einrich-
tung zu erhalten und zu fördern.

(4) 1Die Arbeit an der christlichen Identität der Einrich-
tung ist eine Pflicht und eine Gemeinschaftsaufgabe 
aller und ein permanenter, dynamischer Prozess. 
2Der Dienstgeber ist in Zusammenarbeit mit den Mit-
arbeitenden verpflichtet, das christliche Profil der 
Einrichtung fortwährend weiterzuentwickeln und zu 
schärfen. 3Unerlässlich ist, dass das Profil nicht nur 
in Leitbildern und Konzepten verankert ist, sondern 
auch als christliche Kultur in den Einrichtungen von 
Leitung und Mitarbeiterschaft mitgestaltet, von allen 
mit Leben gefüllt und für die Menschen, die kirch-
liche Angebote wahrnehmen, erfahrbar wird.

Artikel 4 
Handlungsaufträge und Ziele für die Dienstgeber 

1Zu den wechselseitigen Pflichten von Dienstgeber und 
Mitarbeitenden gehört die Verwirklichung des Sendungs-
auftrags und die gemeinsame Sorge für alle in der Kirche 
Tätigen. 2Dabei sind auch folgende Handlungsaufträge 
und Ziele zu beachten, für deren Umsetzung im Rahmen 
der vorhandenen personellen und materiellen Ressourcen 
in erster Linie der Dienstgeber verantwortlich ist:
a) 1Bestehende Benachteiligungen aufgrund des Ge-

schlechts sind zu beseitigen, künftige Benachteili-
gungen zu verhindern. 2Dazu gehört auch die Gleich-
stellung von Frauen und Männern im kirchlichen 
Dienst. 3Der Dienstgeber ist verpflichtet, die Verein-
barkeit von Familie, Pflege und Beruf zu fördern.

b) 1Die kirchlichen Dienstgeber setzen sich in besonde-
rer Weise für den Schutz der Würde und Integrität 
aller Personen in ihren Einrichtungen, insbesondere 
von Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürfti-
gen Erwachsenen, ein. 2Die Prävention gegen sexua-
lisierte Gewalt ist integraler Bestandteil der kirchli-
chen Arbeit.

c) 1Führung in der Kirche fördert die Entfaltung der 
fachlichen Qualifikationen und Charismen der Mit-
arbeitenden im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit. 

2Der Dienstgeber entwickelt Konzepte guter Mitar-
beiterführung unter besonderer Berücksichtigung 
des christlichen Menschenbildes und setzt diese kon-
sequent um. 3Führungskräfte in kirchlichen Einrich-
tungen sind einem kooperativen, wertschätzenden 
Führungsstil verpflichtet. 4Eine angemessene und 
transparente Kommunikation über Hierarchie- und 
Berufsgrenzen hinweg ist Grundbedingung einer 
vertrauensvollen und wertschätzenden Zusammenar-
beit.

d) 1Der Dienstgeber nimmt seine Verantwortung für die 
physische, psychische und seelische Gesundheit aller 
Mitarbeitenden in der Einrichtung während des 
Dienstes ernst. 2Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz sind wichtige Leitungsaufgaben.

e) Kirchliche Einrichtungen fördern die Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben.

f) 1Die wirtschaftliche Betätigung kirchlicher Einrich-
tungen hat stets der Verwirklichung des kirchlichen 
Sendungsauftrages zu dienen. 2Die Standards einer 
an den kirchlichen Zwecken und christlichen Werten 
ausgerichteten Unternehmensführung sind einzuhal-
ten. 3Diese sind insbesondere durch die Beachtung 
der Grundsätze einer guten Finanzwirtschaft, eine 

wirksame und qualifizierte Aufsicht, Transparenz 
und den Aufbau von funktionsfähigen Kontroll- und 
Überwachungssystemen gekennzeichnet. 4Kirchli-
che Einrichtungen übernehmen Verantwortung für 
ethisch-nachhaltiges Investieren kirchlichen Vermö-
gens. 5Der Dienstgeber verpflichtet sich, die eigene 
Organisation wirtschaftlich und ökologisch nachhal-
tig aufzustellen; dies gilt insbesondere für den Um-
gang mit Arbeitsplätzen.

g) Der Dienstgeber sorgt dafür, dass Positionen, die 
dem christlichen Menschenbild widersprechen, kei-
nen Platz in kirchlichen Einrichtungen haben.

Artikel 5 
Fort- und Weiterbildung 

(1) 1Alle Mitarbeitenden haben Anspruch auf berufliche 
Fort- und Weiterbildung. 2Diese umfasst die fachli-
chen Erfordernisse, ebenso wie die ethischen und 
religiösen Aspekte des Dienstes und Hilfestellungen 
zur Bewältigung der spezifischen Belastungen der 
einzelnen Tätigkeiten.

(2) 1Allen Mitgliedern der Dienstgemeinschaft sollen 
verpflichtende Fort- und Weiterbildungen angeboten 
werden, in denen sie berufs- und tätigkeitsbezogen 
spezifische religiöse und ethische Kompetenzen 
 erwerben können, um die Menschen, die die kirch-
lichen Dienste in Anspruch nehmen, in ihrer reli-
giösen Praxis zu unterstützen und um das christliche 
Selbstverständnis der Einrichtung zu stärken. 2Darü-
ber  hinaus sollen für die Mitarbeitenden freiwillige 
Angebote zu Spiritualität und Seelsorge gemacht 
werden, um sich mit den eigenen Sinn- und Glau-
bensfragen des Lebens zu beschäftigen. 3Die (Erz-)
Diözesen und die Verbände der Caritas unterstützen 
die Träger in der gemeinsamen Sorge, den Mitarbei-
tenden im kirchlichen Dienst eine ansprechende 
christliche  Unternehmenskultur anzubieten und reli-
giöse und spirituelle Angebote zu unterbreiten.

(3) 1Die Kosten für Fort- und Weiterbildung trägt in der 
Regel der Dienstgeber. 2Das Nähere regeln die ein-
schlägigen Ordnungen.

Artikel 6 
Anforderungen bei der Begründung des 

Dienstverhältnisses
(1) 1Der Dienstgeber muss bei der Einstellung darauf 

achten, dass Bewerberinnen und Bewerber fachlich 
befähigt und persönlich geeignet sind, um die vorge-
sehenen Aufgaben zu erfüllen. 2Im Bewerbungsver-
fahren sind die Bewerberinnen und Bewerber mit den 
christlichen Zielen und Werten der Einrichtung ver-
traut zu machen, damit sie ihr Handeln am katholi-
schen Selbstverständnis ausrichten und den übertra-
genen Aufgaben gerecht werden können. 3Im 
Bewerbungsverfahren ist der Kernbereich privater 
Lebensgestaltung zu wahren. 4Mit der Vertragsunter-
zeichnung bringen die Bewerberinnen und Bewerber 
zum Ausdruck, dass sie die Ziele und Werte der 
kirchlichen Einrichtung anerkennen.

(2) Von allen Mitarbeitenden wird im Rahmen ihrer Tä-
tigkeit die Identifikation mit den Zielen und Werten 
der katholischen Einrichtung erwartet.

(3) Pastorale und katechetische Tätigkeiten können nur 
Personen übertragen werden, die der katholischen 
Kirche angehören.
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(4) 1Personen, die das katholische Profil der Einrichtung 
inhaltlich prägen, mitverantworten und nach außen 
repräsentieren, kommt eine besondere Verantwor-
tung für die katholische Identität der Einrichtung zu. 
2Sie müssen daher katholisch sein.

(5) 1Wer sich kirchenfeindlich betätigt, wird nicht einge-
stellt. 2Das gilt auch für Personen, die aus der katho-
lischen Kirche ausgetreten sind. 3Artikel 7 Abs. 3 und 
Abs. 4 gelten entsprechend.

Artikel 7 
Anforderungen im bestehenden Dienstverhältnis

(1) Dienstgeber und Mitarbeitende übernehmen gemein-
sam Verantwortung für die glaubwürdige Erfüllung 
des Sendungsauftrags in der Einrichtung.

(2) 1Die Anforderungen erstrecken sich in erster Linie 
auf das Verhalten im Dienst. 2Außerdienstliches Ver-
halten ist rechtlich nur bedeutsam, wenn es öffentlich 
wahrnehmbar ist, grundlegende Werte der katholi-
schen Kirche verletzt und dadurch deren Glaubwür-
digkeit beeinträchtigt wird. 3Der Kernbereich priva-
ter Lebensgestaltung, insbesondere Beziehungsleben 
und Intimsphäre, bleibt rechtlichen Bewertungen 
entzogen. 4Besondere kirchliche Anforderungen an 
Kleriker, Kandidaten für das Weiheamt, Ordensan-
gehörige sowie Personen im Noviziat und Postulat 
bleiben hiervon unberührt.

(3) 1Kirchenfeindliche Betätigungen, die nach den kon-
kreten Umständen objektiv geeignet sind, die Glaub-
würdigkeit der Kirche zu beeinträchtigen, können 
rechtlich geahndet werden. 2Kirchenfeindliche Betä-
tigungen erfassen Handlungen, die öffentlich wahr-
nehmbar sind und sich gegen die Kirche oder deren 
Werteordnung richten. 3Hierzu zählen insbesondere
– das öffentliche Eintreten gegen tragende Grund-

sätze der katholischen Kirche (z. B. die Propagie-
rung der Abtreibung oder von Fremdenhass), 

– die Herabwürdigung von katholischen Glau-
bensinhalten, Riten oder Gebräuchen,

– die Propagierung von religiösen und weltan-
schaulichen Überzeugungen, die im Wider-
spruch zu katholischen Glaubensinhalten stehen, 
während der Arbeitszeit oder im dienstlichen 
Zusammenhang, auch die Werbung für an-
dere Religions- oder Weltanschauungsgemein-
schaften.

(4) 1Bei katholischen Mitarbeitenden führt der Austritt 
aus der katholischen Kirche in der Regel zu einer Be-
endigung des der Beschäftigung zugrundeliegenden 
Rechtsverhältnisses. 2Von einer Beendigung kann in 
diesen Fällen ausnahmsweise abgesehen werden, 
wenn schwerwiegende Gründe des Einzelfalles diese 
als unangemessen erscheinen lassen.

(5) 1Erfüllen Mitarbeitende die Anforderungen nicht 
mehr, so muss der Dienstgeber zunächst durch Bera-
tung und Aufklärung darauf hinwirken, dass sie den 
Anforderungen wieder genügen. 2Im konkreten Fall 
ist zu prüfen, ob schon ein solches klärendes Ge-
spräch, eine Abmahnung oder eine andere Maß-
nahme (z. B. Versetzung, Änderungskündigung) ge-
eignet sind, dem Verstoß gegen die Anforderungen 
zu begegnen. 3Wenn alle milderen, weniger belasten-
den Mittel ausgeschöpft sind, kommt als äußerste, 

allerletzte Maßnahme („ultima ratio“) eine Beendi-
gung des der Beschäftigung zugrundeliegenden 
Rechtsverhältnisses in Betracht.

Artikel 8 
Mitarbeitervertretungsrecht 

(1) Zur Sicherung ihrer Selbstbestimmung in der Ar-
beitsorganisation kirchlicher Einrichtungen wählen 
die Mitarbeitenden nach Maßgabe kirchengesetzli-
cher Regelung Mitarbeitervertretungen, die an Ent-
scheidungen des Dienstgebers beteiligt werden und 
die mit den Dienstgebern zum Wohl der Einrichtung 
und der Dienstnehmer zusammenwirken. 

(2) Der Dienst in der Kirche verpflichtet Dienstgeber 
und Mitarbeitervertretung in besonderer Weise, ver-
trauensvoll zusammenzuarbeiten und sich bei der 
Erfüllung der Aufgaben gegenseitig zu unterstützen.

(3) Dienstvereinbarungen, die nach Maßgabe der jeweils 
geltenden Mitarbeitervertretungsordnung vereinbart 
werden, gelten unmittelbar und zwingend.

(4) 1Bei jeder die Mindestgröße erfüllenden Einrichtung 
ist der Dienstgeber verpflichtet, darauf hinzuwirken, 
dass eine Mitarbeitervertretung gebildet wird. 2Zur 
Förderung und Unterstützung ihrer Arbeit werden 
auf der Ebene der (Erz-)Diözesen und des Verbandes 
der Diözesen Deutschlands (Deutsche Bischofskon-
ferenz) Arbeitsgemeinschaften der Mitarbeiterver-
tretungen gebildet. 3Die zur Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben notwendigen Kosten tragen die jeweiligen 
(Erz-)Diözesen bzw. der Verband der Diözesen 
Deutschlands.

(5) Das Nähere regelt die jeweils geltende Mitarbeiter-
vertretungsordnung (MAVO).

Artikel 9 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen im kirchlichen 

Dienst 
(1) 1Die zivilrechtlichen Arbeitsbedingungen im kirchli-

chen Dienst werden durch paritätisch von Vertrete-
rinnen und Vertretern der Mitarbeitenden und der 
Dienstgeber besetzte Arbeitsrechtliche Kommissio-
nen ausgehandelt und beschlossen (Dritter Weg). 
2Die Parität ist dabei in formeller wie materieller Hin-
sicht zu gewährleisten.

(2) 1Die Zusammenarbeit in den Arbeitsrechtlichen 
Kommissionen ist durch das Konsensprinzip ge-
prägt; Beschlüsse bedürfen einer qualifizierten 
Mehrheit. 2Die Vertreterinnen und Vertreter der Mit-
arbeitenden in den Arbeitsrechtlichen Kommissio-
nen sind durch unmittelbare oder mittelbare demo-
kratische Wahl legitimiert.

(3) 1Interessengegensätze zwischen Dienstgebern und 
Mitarbeitenden bei der Festlegung kirchlicher 
Arbeits vertragsbedingungen sollen durch Verhand-
lung und wechselseitiges Nachgeben gelöst werden. 
2Streik und Aussperrung widersprechen diesem 
Grunderfordernis und scheiden daher aus. 3Kirchli-
che Dienstgeber schließen keine Tarifverträge mit 
tariffähigen Arbeitnehmerkoalitionen (Gewerk-
schaften) ab. 4Kommt ein Beschluss in der Arbeits-
rechtlichen Kommission nicht zustande, können 
beide Seiten der Kommission ein verbindliches Ver-
mittlungsverfahren unter neutralem Vorsitz einlei-
ten. 5Das verbindliche Vermittlungsverfahren muss 
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mit einem Beschluss enden, der eine Regelung zu 
dem Gegenstand des Verfahrens enthält oder die 
Feststellung, dass keine Regelung in diesem Verfah-
ren erfolgt.

(4) 1Um Rechtswirksamkeit zu erlangen, bedürfen die 
Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommissionen 
der bischöflichen Inkraftsetzung für die jeweilige 
(Erz-)Diözese. 2Für die kirchlichen Dienstgeber gel-
ten die durch die Arbeitsrechtlichen Kommissionen 
beschlossenen und vom Diözesanbischof in Kraft ge-
setzten Beschlüsse unmittelbar und zwingend. 3Der 
Dienstgeber hat sicherzustellen, dass diese Be-
schlüsse arbeitsvertraglich ordnungsgemäß in Bezug 
genommen werden. 4Die Mitarbeitenden haben An-
spruch auf die Anwendung der einschlägigen kirch-
lichen Arbeitsvertragsordnungen, nach denen sich 
ihre zivilrechtlichen Arbeitsbedingungen richten.

(5) 1Für Streitigkeiten über die Auslegung und ordnungs-
gemäße Einbeziehung der jeweils geltenden Arbeits-
vertragsordnungen sind kirchliche Schlichtungsstel-
len zuständig. 2Dies schließt die Anrufung staatlicher 
Gerichte bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit 
dem Individualarbeitsverhältnis nicht aus.

(6) Die nähere Ausgestaltung des kirchlichen Arbeits-
rechtsregelungsverfahrens erfolgt in den jeweiligen 
Ordnungen der Arbeitsrechtlichen Kommissionen.

Artikel 10 
Koalitionsfreiheit

(1) Die Mitarbeitenden des kirchlichen Dienstes können 
sich in Ausübung ihrer Koalitionsfreiheit zur Beein-
flussung der Gestaltung ihrer Arbeits- und Wirt-
schaftsbedingungen in Koalitionen zusammenschlie-
ßen, diesen beitreten und sich in ihnen betätigen.

(2) Die Koalitionen sind berechtigt, im Rahmen der 
verfassungsrechtlichen Grenzen innerhalb der kirch-
lichen Einrichtung für den Beitritt zu diesen Koaliti-
onen zu werben, über deren Aufgabe zu informieren 
sowie Koalitionsmitglieder zu betreuen.

(3) Die ausreichende organisatorische Einbindung von 
Gewerkschaften in die Arbeitsrechtlichen Kommis-
sionen des Dritten Weges ist gewährleistet.

(4) Die Koalitionsfreiheit entbindet die Vertreter der Ko-
alition nicht von der Pflicht, das verfassungsmäßige 
Selbstbestimmungsrecht der Kirche zur Gestaltung 
der sozialen Ordnung ihres Dienstes zu achten und 
die Eigenart des kirchlichen Dienstes zu respektie-
ren.

(5) Das Nähere regeln die jeweiligen Ordnungen der Ar-
beitsrechtlichen Kommissionen.

Artikel 11 
Gerichtlicher Rechtsschutz

(1) Soweit die Arbeitsverhältnisse kirchlicher Mitarbei-
tender dem staatlichen Arbeitsrecht unterliegen, sind 
die staatlichen Arbeitsgerichte für den gerichtlichen 
Rechtsschutz zuständig.

(2) 1Für Rechtsstreitigkeiten auf den Gebieten der kirch-
lichen Ordnungen für ein Arbeitsvertrags- und das 
Mitarbeitervertretungsrecht bestehen für den ge-
richtlichen Rechtsschutz unabhängige kirchliche Ge-
richte. 2Für Regelungsstreitigkeiten auf dem Gebiet 

des kirchlichen Mitarbeitervertretungsrechts sind 
Einigungsstellen zuständig.

(3) 1Die Richter und Richterinnen sind von Weisungen 
unabhängig und nur an Gesetz und Recht gebunden. 
2Zum Richter bzw. zur Richterin kann berufen wer-
den, wer katholisch ist und in der Ausübung der allen 
Kirchenmitgliedern zustehenden Rechte nicht behin-
dert ist sowie die Gewähr dafür bietet, jederzeit für 
das kirchliche Gemeinwohl einzutreten.

(4) 1Vor kirchlichen Arbeitsgerichten wird allen Betei-
ligten ein Anspruch auf rechtliches Gehör gewährt. 
2Die Verhandlungen vor den kirchlichen Arbeitsge-
richten einschließlich der Beweisaufnahme und Ver-
kündung der Urteile sind öffentlich.

(5) Näheres regelt die Kirchliche Arbeitsgerichtsord-
nung (KAGO).

Artikel 12 
Evaluation

Der Verband der Diözesen Deutschlands wird fünf Jahre 
nach Inkrafttreten der Grundordnung die Zweckmäßig-
keit und Wirksamkeit einer Überprüfung unterziehen 
und dem Ständigen Rat der Deutschen Bischofskonferenz 
berichten.

BO-Nr. 6358 – 01.12.2022 
PfReg. M 8.4

Richtlinien für Zuschüsse zu Exerzitien, 
Besinnungstagen und Veranstaltungen mit 

vergleichbarem Charakter

I. 
Vorbemerkung

Diese Richtlinien regeln die Vergabe der Zuschüsse aus 
Haushaltsmitteln der Diözese Rottenburg-Stuttgart für 
Exerzitien, Besinnungstage und Veranstaltungen mit ver-
gleichbarem Charakter nach Maßgabe der bereitgestell-
ten Haushaltsmittel. Die Hauptabteilung IV – Pastorale 
Konzeption stellt zur Förderung je Kalenderjahr max. 
100.000 Euro zur Verfügung. Aus den Richtlinien können 
keine Rechtsansprüche auf den Erhalt von Zuschüssen 
abgeleitet werden. Die Entscheidung über die Vergabe 
liegt nach Prüfung des inhaltlichen Verlaufs bei der/dem 
zuständigen Referentin/Referenten der Hauptabtei-
lung IV des Bischöfliches Ordinariates der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart.
Die neuen Richtlinien verstehen sich als Beitrag zur wei-
teren Kirchenentwicklung. Sie unterstützen daher Maß-
nahmen, die Suchenden einen Zugang zu spiritueller An-
leitung und Übung ermöglichen. Ziel ist, dass 
unterschiedliche Menschen unterschiedliche Zugänge 
kennenlernen können, um für sich selbst einen spirituel-
len Weg entdecken zu können.

II. 
Geltungsbereich

Gefördert werden Veranstaltungsträger wie Kirchenge-
meinden, Gesamtkirchengemeinden und Pfarrverbände, 
Dekanate und Dekanatsverbände, Verbände, Ordensge-
meinschaften und geistliche Gemeinschaften sowie Bil-
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dungshäuser für eigene Bildungsmaßnahmen, soweit ein 
diözesaner Auftrag vorliegt und diese nicht im Rahmen 
der offenen und verbandsinternen Erwachsenenbildung 
bezuschusst werden.
Nicht gefördert werden Veranstaltungen, die nicht durch-
gehend spirituell gestaltet sind. Ebenso Veranstaltungen, 
die einen stärkeren Freizeitcharakter haben und Veran-
staltungen mit organisationsinternen Angelegenheiten.

III. 
Zuschussberechtigte Maßnahmen

Zuschussberechtigt sind ganztägige Maßnahmen, die die 
spirituelle Kompetenz und Autonomie der Teilnehmen-
den stärken.
– Exerzitien
– Besinnungstage
– Meditationstage
– Onlineveranstaltungen in den oben genannten Berei-

chen
Zuschussberechtigt sind nur Maßnahmen, deren Teil-
nahme nicht an Mitgliedschaften gebunden sind, d. h. die 
Veranstaltungen sind offen ausgeschrieben.
Zuschussberechtigt sind nur Maßnahmen, die den Quali-
tätsstandards der Diözese zur geistlichen Begleitung ent-
sprechen.

IV. 
Förderungsgrundsätze

1. Es werden eintägige (6 Zeitstunden pro Tag) und 
mehrtägige Veranstaltungen gefördert.

2. Dem Antrag auf Bezuschussung ist eine Kurzbe-
schreibung der Veranstaltung (Programmablauf mit 
Inhaltsskizze und Methoden, Zielgruppe, Termin, 
Referenten/Leiter, Abrechnung mit Belegen) und 
eine Teilnehmerliste beizufügen.

3. Die tatsächlich angefallenen Kosten sind nachzuwei-
sen, eine Ausschüttung von Mitteln darüber hinaus 
ist nicht möglich.

4. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 5 Personen.
5. Es werden nur Veranstaltungen bezuschusst, die voll-

zeitiges geistliches Programm aufweisen.
6. Gottesdienstliche Veranstaltungen sind von der Be-

zuschussung ausgenommen. Ein Gottesdienst oder 
Ritual kann selbstverständlich Teil der spirituellen 
Übungen sein.

7. Zuschüsse werden nur für Teilnehmer/innen aus der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart gewährt.

8. Die Auszahlung der Zuschüsse kann nur auf ein 
Konto des Antragstellers (juristische Person) erfol-
gen. Eine Auszahlung auf Privatkonten ist nicht mög-
lich.

V. 
Höhe der Förderung

Die Höhe des Zuschusses beträgt 5 Euro pro Person und 
Tag. Die Förderobergrenze je Antrag beträgt in der Regel 
1.000 Euro.

VI. 
Abrechnung und Verwendungsnachweis

Der Zuschussantrag ist unter Angabe der erforderlichen 
Unterlagen und unter Beifügung der Verwendungsnach-
weise spätestens 4 Wochen nach Durchführung der Maß-
nahme einzureichen. Die Auszahlung des Zuschusses 
erfolgt nach Prüfung durch die zuständige Stelle. Fol-
gende Stelle ist zuständig:
Bischöfliches Ordinariat
HA IV – Pastorale Konzeption
Postfach 9
72101 Rottenburg am Neckar 
E-Mail: ha-iv-antraege@bo.drs.de
Bei der zuständigen Stelle sind die Antragsvordrucke er-
hältlich.

VII. 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Regelung tritt am 01.01.2023 in Kraft und ersetzt 
die seitherige Regelung (Erlass-Nr. A 2669, KABl 2008, 
Nr. 14, S. 390 und KABl 2022, Nr. 6, S. 161).
Rottenburg a. N., den 7. Dezember 2022
Matthäus Karrer
Weihbischof

BO-Nr. 6038 – 17.11.2022  
PfReg. D 11.3

Katholische Gesamtkirchengemeinde Wangen 
(im Allgäu) 

Änderung der Ortssatzung infolge der 
Erweiterung der Katholischen 

Gesamtkirchengemeinde Wangen (im Allgäu) 
durch den Beitritt mehrerer katholischer 

Kirchengemeinden
Die Kirchengemeinderäte der Katholischen Kirchenge-
meinden
• St. Petrus, Deuchelried,
• St. Andreas, Niederwangen,
• St. Laurentius, Leupolz,
• St. Kilian, Karsee,
haben jeweils beschlossen, der Katholischen Gesamtkir-
chengemeinde Wangen beizutreten.
Damit unter anderem der Beteiligungsprozess nach § 24 
des Gesetzes über die Erhebung von Steuern durch öffent-
lich-rechtliche Religionsgemeinschaften in Baden-Würt-
temberg (Kirchensteuergesetz – KiStG) vereinfacht wer-
den kann, wurde die zur Genehmigung vorgelegte 
Ortssatzung in den folgenden drei Punkten korrigiert:
– Die bestehende Katholische Gesamtkirchengemeinde 

Wangen wird durch Beitritt der Katholischen Kir-
chengemeinden Deuchelried, Niederwangen, Leu-
polz und Karsee zum 1. Januar 2023 erweitert.

– Der Name der Katholischen Gesamtkirchengemeinde 
Wangen wird mit Wirkung zum 1. Januar 2023 geän-
dert in „Katholische Gesamtkirchengemeinde Wan-
gen im Allgäu“.

mailto:ha-iv-antraege@bo.drs.de
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– Die Katholische Gesamtkirchengemeinde Wangen 
im Allgäu erhält eine neue Ortssatzung.

Die Sitzung des Bischöflichen Ordinariates hat am 
22. November 2022 der Bischöflichen Aufsicht empfoh-
len, die von den Kirchengemeinderäten der vorgenannten 
Kirchengemeinden beschlossenen und in den Auszügen 
aus den Niederschriften aufgeführten Änderungen der 
Ortssatzung der Katholischen Gesamtkirchengemeinde 
Wangen, die mit Wirkung zum 1. Januar 2023 in „Katho-
lische Gesamtkirchengemeinde Wangen im Allgäu“ um-
benannt wird, gemäß § 14 Absatz 3 der Ortssatzung und 
nach § 32 Absatz 8 KGO zu genehmigen.
Die Genehmigung gemäß dem vorgenannten Empfeh-
lungsbeschluss wurde seitens der Bischöflichen Aufsicht 
mit Schreiben vom 22. November 2022 erteilt.
Durch Schreiben des Bischöflichen Ordinariats vom 
15. November 2022 wurde der räumlich beteiligten unte-
ren Verwaltungsbehörde gemäß § 24 Absatz 3 i. V. m. 
Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über die Erhebung von Steu-
ern durch öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften 
in Baden-Württemberg (Kirchensteuergesetz – KiStG) 
Gelegenheit gegeben, sich zu der vorgenannten Ände-
rung in dem Bestand der Katholischen Gesamtkirchenge-
meinde Wangen (im Allgäu) und ihrer Abgrenzung zu 
äußern. Die Stadt Wangen im Allgäu hat daraufhin in 
ihrer E-Mail vom 8. Dezember 2022 erklärt, dass sie kei-
nen Einwand gegen den Beitritt der Katholischen Kir-
chengemeinden St. Petrus, Deuchelried, St. Kilian, Kar-
see, St. Laurentius, Leupolz, und St. Andreas, 
Niederwangen, zur Katholischen Gesamtkirchenge-
meinde Wangen (im Allgäu) erhebt.
Nach § 24 Absatz 3 i. V. m. Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes 
über die Erhebung von Steuern durch öffentlich- rechtliche 
Religionsgemeinschaften in Baden-Württemberg (Kir-
chensteuergesetz – KiStG), wonach Änderungen in dem 
Bestand der Kirchengemeinden und Gesamtkirchenge-
meinden oder ihrer Abgrenzung dem Kultusministerium 
mitzuteilen sind, wurde dieses mit Schreiben des Bi-
schöflichen Ordinariats vom 15. November 2022 über 
diesen Vorgang informiert.
Die geänderte Ortssatzung wird nachstehend bekannt ge-
macht.
Rottenburg a. N., den 8. Dezember 2022
Dr. Clemens Stroppel
Generalvikar

Ortssatzung der Katholischen 
Gesamtkirchengemeinde Wangen im Allgäu

Präambel
Die Kirchengemeinden in einer bürgerlichen Gemeinde 
oder einer Seelsorgeeinheit können zur Gestaltung und 
Erledigung gemeinsamer Aufgaben eine Gesamtkirchen-
gemeinde bilden (vgl. § 6 KGO). Der rechtliche Fortbe-
stand und die rechtliche Selbstständigkeit der beteiligten 
Kirchengemeinden bleibt von der Mitgliedschaft in einer 
Gesamtkirchengemeinde unberührt. Die Aufgaben der 
Gesamtkirchengemeinde werden von den beteiligten Kir-
chengemeinden im Rahmen der Ortssatzung vereinbart. 
Änderungen der Ortssatzung bedürfen der Zustimmung 
aller beteiligten Kirchengemeinden (§ 32 Abs. 6 KGO) 
und der Genehmigung der Bischöflichen Aufsicht (§ 32 
Abs. 8 KGO).

§ 1 
Zusammensetzung der Gesamtkirchengemeinde, 

Rechtsnatur
(1) Gemäß § 6 Abs. 1 der Ordnung für die Kirchenge-

meinden und örtlichen kirchlichen Stiftungen in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart – Kirchengemeinde-
ordnung/KGO – vom 1. März 2019 (KABl 63 [2019] 
35–56) bilden die Katholischen Kirchengemeinden 
St. Martinus in Wangen im Allgäu, und St. Ulrich in 
Wangen im Allgäu die Katholische Gesamtkirchen-
gemeinde Wangen.
Die Kirchengemeinderäte der Katholischen Kirchen-
gemeinden St. Petrus in Deuchelried, St. Andreas in 
Niederwangen, St. Laurentius in Leupolz und St. Ki-
lian in Karsee haben jeweils im Jahr 2022 beschlos-
sen, der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Wan-
gen mit Wirkung zum 1. Januar 2023 beizutreten.

(2) Die Katholische Gesamtkirchengemeinde Wangen 
hat durch staatliche Anerkennung (Erlass des Minis-
teriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Würt-
temberg Nr. R 260 vom 5. Mai 1961) die Rechte einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts erlangt (§ 24 
Abs. 3 KiStG).

(3) Die Katholische Gesamtkirchengemeinde Wangen 
wird mit Wirkung zum 1. Januar 2023 umbenannt in 
„Katholische Gesamtkirchengemeinde Wangen im 
Allgäu“.

§ 2 
Aufgaben der Gesamtkirchengemeinde

(1) Als gemeinsame Angelegenheiten obliegen der Ge-
samtkirchengemeinde gemäß § 32 Abs. 7 KGO
a) die Wahrnehmung gemeinsamer seelsorglicher 

Aufgaben (§ 32 Abs. 7 Nr. 1 KGO),
b) die Schaffung oder Übernahme überpfarrlicher 

pastoraler Einrichtungen (für die Jugend-, Bil-
dungs- und Caritasarbeit und anderes) (§ 32 
Abs. 7 Nr. 2 KGO),

c) die gemeinsame Verwaltung des örtlichen kirch-
lichen Vermögens und der Finanzwirtschaft, ins-
besondere Beratung und Beschlussfassung eines 
gemeinsamen Jahresabschlusses (§ 32 Abs. 7 
Nr. 3 KGO, § 1 Abs. 2 Satz 2 KiStG, § 1 Abs. 3 
und § 7 Abs. 1 KiStO),

d) die Deckung des Bedarfs der angeschlossenen 
Kirchengemeinden und der Kirchenpflegen, so-
weit deren Einnahmen nicht ausreichen (§ 32 
Abs. 7 Nr. 4 KGO),

e) den Bau neuer Kirchen und Pfarrhäuser, soweit 
andere nicht einzutreten haben (§ 32 Abs. 7 Nr. 5 
KGO),

f) die Planung und Entscheidung über den Bau 
sonstiger kirchlicher Gebäude und Einrichtun-
gen (§ 32 Abs. 7 Nr. 6 KGO),

g) die Tragung des persönlichen und sächlichen 
Aufwandes der Gesamtkirchengemeinde (§ 32 
Abs. 7 Nr. 7 KGO),

h) die Wahl des Gesamtkirchenpflegers/der Ge-
samtkirchenpflegerin (§ 32 Abs. 7 Nr. 8 KGO).
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(2) Darüber hinaus übernimmt die Gesamtkirchenge-
meinde als gemeinsame Angelegenheiten insbeson-
dere folgende Aufgaben:
a) Die gemeinsame Trägerschaft von Einrichtun-

gen, wie der katholischen Kindertagesstätten 
St. Monika, St. Antonius, St. Michael und St. Ve-
rena in Wangen, St. Franziskus in Niederwangen 
und Maria Regina in Deuchelried,

b) gemeinsame Maßnahmen und Veranstaltungen, 
vor allem im Bereich der Jugend-, Gemeinde-
karitas und Sozialarbeit, der Erwachsenenbil-
dung, des schulischen und außerschulischen Un-
terrichts,

c) gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere 
Abstimmung der Behördenkontakte, 

d) gemeinsame ökumenische Initiativen und Ver-
anstaltungen,

e) Übernahme der Trägerschaft sonstiger von 
Abs. 1 lit. b) und f) nicht erfasster pfarrlicher 
Einrichtungen,

f) Übernahme der im kirchlichen Meldewesen für 
die angeschlossenen Kirchengemeinden und 
Kirchenpflegen anfallende Kosten,

g) Abwicklung oder Übernahme sonstiger Umla-
gen für die angeschlossenen Kirchengemeinden 
und Kirchenpflegen (z. B. Regional-, Dekanats-
ratsumlage, Werke u. Ä.),

h) Vermögensverwaltung und Finanzwirtschaft, 
soweit nicht andere Rechtsträger hierfür zustän-
dig sind (§ 35 Abs. 3 KGO) und soweit es für die 
Erfüllung der in der Ortssatzung definierten 
Aufgaben notwendig ist, insbesondere 
• gemeinsamer Haushaltsplan und Stellen-

plan,
• gemeinsame Jahresrechnung,
• gemeinsame Mittelfristige Investitionspla-

nung unter Berücksichtigung der Grund-
sätze der Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Solidarität,

• Entscheidung über Schuldaufnahmen, so-
weit die damit zusammenhängenden Aufga-
ben von der Gesamtkirchengemeinde wahr-
genommen werden,

• Anstellung des gesamten Personals bei der 
Gesamtkirchengemeinde.

(3) Die Regelung der Bereitstellung von Haushaltsmit-
teln durch die Gesamtkirchengemeinde an die ange-
schlossenen Kirchengemeinden und Kirchenpflegen 
zur Deckung des Haushaltsbedarfs, einschließlich 
Zuschüssen für außerordentliche Vorhaben, erfolgt 
durch Beschlussfassung des Gesamtkirchengemein-
derates unter Beachtung folgender Grundsätze:
a) Die Bereitstellung von Haushaltsmitteln und die 

Erteilung etwaiger Zuschüsse an die angeschlos-
senen Kirchengemeinden und Kirchenpflegen 
müssen so bemessen sein, dass die Erfüllung der 
planmäßigen Aufgaben der Gesamtkirchenge-
meinde gewährleistet bleibt,

b) die Planansätze müssen notwendig und ange-
messen sein; alle erzielbaren Eigenmittel sind in 
Ansatz zu bringen.

(4) Die Gesamtkirchengemeinde ist für die im Rahmen 
dieser Ortssatzung zur gemeinsamen Wahrnehmung 
übertragenen Aufgaben siegelführend.

§ 3 
Gesamtkirchengemeinderat (§ 32 KGO)

(1) Dem Gesamtkirchengemeinderat gehören mit be-
schließender Stimme an:
Aufgrund seines Amtes: der leitende Pfarrer als Vor-
sitzender von Amts wegen.
Aufgrund einer Wahl gem. § 32 Abs. 4 KGO:
– aus der Kirchengemeinde St. Martinus 4 Mitglieder,
– aus der Kirchengemeinde St. Ulrich 3 Mitglieder,
– aus der Kirchengemeinde St. Petrus 2 Mitglieder,
– aus der Kirchengemeinde St. Andreas 2 Mitglieder,
– aus der Kirchengemeinde St. Laurentius 2 Mitglie-

der und
– aus der Kirchengemeinde St. Kilian 2 Mitglieder.
Jede Kirchengemeinde kann nur bis zu zwei Fünftel 
gewählte Mitglieder entsenden, die nicht auf dem Ge-
biet der Gesamtkirchengemeinde wohnen. Diese 
 haben kein Stimmrecht bei Beschlüssen zum Haus-
haltsplan und Jahresabschluss sowie beim Orts-
kirchensteuerbeschluss (vgl. §§ 71 Abs. 1 Satz 1, 73 
Abs. 1 Satz 3 und § 18 Abs. 9 Satz 2 i. V. m. § 26 
Abs. 1 b KGO).

(2) Dem Gesamtkirchengemeinderat gehören mit bera-
tender Stimme an:
Aufgrund ihres Amtes:
a) ein Vertreter des Pastoralteams,
b) die Pastoralen Ansprechpersonen nach § 19 

Abs. 2 KGO,
c) der/die Gesamtkirchenpfleger/in, § 21 Abs. 2 

Nr. 2 KGO.
(3) Die gemäß Abs. 1 gewählten, stimmberechtig-

ten Mitglieder werden jeweils für die Dauer der 
Amtszeit der Kirchengemeinderäte in den Gesamt-
kirchengemeinderat entsandt. Für ausscheidende Mit-
glieder rücken neu gewählte Mitglieder nach.

(4) Der Gesamtkirchengemeinderat kann aus der Mitte 
der beratenden Mitglieder der zur Gesamtkirchenge-
meinde gehörenden Kirchengemeinden Vertreter/in-
nen (bis zu drei, vgl. § 32 Abs. 4 KGO) z. B. einen 
Vertreter der Jugendlichen oder ausländischen Kir-
chengemeindemitglieder, wählen (vgl. § 21 Abs. 2 
Nr. 3 KGO, § 21 Abs. 2 Nr. 4 KGO).

§ 4 
Vorsitz, Schriftführung, Einberufung

(1) Der Gesamtkirchengemeinderat wählt aus seinen 
Laienmitgliedern mit beschließender Stimme eine/n 
Gewählte/n Vorsitzende/n und dessen/deren Stellver-
treter/in (§ 33 Abs. 2 Satz 1 KGO).
Scheidet der/die Gewählte Vorsitzende oder sein/e 
bzw. ihre/e Stellvertreter/in als Mitglied des Kirchen-
gemeinderates, dem er/sie angehört, aus, ist eine Neu-
wahl vorzunehmen (§ 33 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 20 
Abs. 3 KGO).
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(2) Der Gesamtkirchengemeinderat wählt aus seiner 
Mitte eine/n Schriftführer/in und dessen/deren Stell-
vertreter/in (§ 44 Abs. 1 Satz 1 KGO).

§ 5 
Gesetzliche Vertretung, Steuervertretung, 

Entscheidungsbefugnisse
(1) Die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung 

der Gesamtkirchengemeinde wird durch die beiden 
Vorsitzenden wahrgenommen (§ 33 Abs. 2 Satz 2 
i. V. m. § 17 Abs. 2 KGO), soweit nachstehend nichts 
anderes bestimmt ist.

(2) Der Gesamtkirchengemeinderat ist zugleich die orts-
kirchliche Steuervertretung der zur Gesamtkirchen-
gemeinde gehörenden Kirchengemeinden in dem von 
der Steuerordnung geregelten Umfang (§ 18 Abs. 9 
Satz 1 KGO).

(3) Der Gesamtkirchengemeinderat übernimmt die örtli-
che Vermögensverwaltung für die zur Gesamtkir-
chengemeinde gehörenden Kirchengemeinden (§ 18 
Abs. 7 KGO). 

(4) Zu den Aufgaben und Entscheidungsbefugnissen des 
Gesamtkirchengemeinderates gehören insbesondere
a) der Beschluss des gemeinsamen Haushaltsplanes 

mit Stellenplan (§ 33 Abs. 1 i. V. m. § 32 Abs. 7 
Nr. 3 und § 52 Abs. 3 KGO),

b) die Feststellung des gemeinsamen Jahresab-
schlusses (§ 33 Abs. 1 i. V. m. § 32 Abs. 7 Nr. 3 
KGO) und die Entlastung des Geschäftsführen-
den Ausschusses sowie des Gesamtkirchenpfle-
gers/der Gesamtkirchenpflegerin,

c) die Zustimmung zum Erwerb, der Veräußerung 
und Belastung von Grundstücken aufgrund der 
Beschlüsse der jeweils eigentumsberechtigten 
Kirchengemeinden, soweit sie für die Aufgaben-
erfüllung der Gesamtkirchengemeinde erforder-
lich sind,

d) die Aufnahme von Darlehen, Übernahme von 
Bürgschaften und von bleibenden Verbindlich-
keiten, soweit sie die Gesamtkirchengemeinde 
verpflichten,

e) die Festlegung der Organisationsstruktur der 
Gesamtkirchengemeinde, 

f) die Einstellung, Ernennung und Entlassung 
sämtlicher Mitarbeiter/innen, soweit die Be-
schlussfassung in diesen Angelegenheiten nicht 
gemäß § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 KGO ganz oder 
teilweise an den Geschäftsführenden Ausschuss 
oder einem Dreiergremium gem. § 35 Abs. 3 
Satz 4 KGO übertragen wurde oder gem. Nr. 5 
dem Kirchengemeinderat verbleibt, 

g) die Festlegung von Stellenbeschreibungen für 
Mitarbeiter/innen,

h) die Wahl des Gesamtkirchenpflegers/der 
 Gesamtkirchenpflegerin,

i) die Aufnahme von Kassenkrediten für die 
 Gesamtkirchengemeinde,

j) die Führung von Rechtsstreitigkeiten.
(5) Die Beschlüsse über Einstellung, Ernennung und 

Entlassung von Mitarbeiter/inne/n, deren Stellenbe-

schreibung keinen regulären Einsatz über mehrere 
Kirchengemeinden hinweg vorsieht, trifft der zustän-
dige Kirchengemeinderat.

(6) Der Gesamtkirchengemeinderat nimmt gem. § 10 
Abs. 3 KGO die Aufgaben des Gemeinsamen Aus-
schusses der Seelsorgeeinheit wahr.

§ 6 
Geschäftsführender Ausschuss

(1) Es ist ein Geschäftsführender Ausschuss zu bilden. 
Die regelmäßigen Geschäfte und die laufenden Auf-
gaben des Gesamtkirchengemeinderates werden dem 
Geschäftsführenden Ausschuss übertragen (§ 32 
Abs. 5 und 6 KGO). 

(2) Der Geschäftsführende Ausschuss ist zugleich Ver-
waltungsausschuss im Sinne von § 35 KGO und so-
mit auch zuständig für die Personal- und Vermögens-
verwaltung der Gesamtkirchengemeinde.

(3) Der Geschäftsführende Ausschuss vertritt im Rah-
men seiner Zuständigkeit die Gesamtkirchenge-
meinde nach außen.

(4) Der Geschäftsführende Ausschuss ist an den Haus-
haltsplan und die Beschlüsse des Gesamtkirchenge-
meinderates gebunden und hat sie auszuführen. Er 
erstattet dem Gesamtkirchengemeinderat in regel-
mäßigen Abständen Bericht über seine Tätigkeit.

§ 7 
Zusammensetzung des Geschäftsführenden 

Ausschusses
(1) Dem Geschäftsführenden Ausschuss gehören mit be-

schließender Stimme an:
a) Der Vorsitzende des Gesamtkirchengemeinde-

rates,
b) der/die Gewählte Vorsitzende des Gesamt-

kirchen gemeinderates,
c) mindestens jeweils ein/e Vertreter/in der betei-

ligten Kirchengemeinden, die von den einzelnen 
Kirchengemeinderäten aus ihren jeweiligen Ver-
treter/inne/n im Gesamtkirchengemeinderat ge-
wählt werden, soweit die Kirchengemeinde nicht 
bereits durch den/die Gewählte/n Vorsitzende/n 
im Geschäftsführenden Ausschuss vertreten ist.

(2) Dem Geschäftsführenden Ausschuss gehören der/die 
Gesamtkirchenpfleger/in mit beratender Stimme an.

(3) Vorsitzender des Geschäftsführenden Ausschusses 
ist der Vorsitzende des Gesamtkirchengemeindera-
tes, Gewählte/r Vorsitzende/r ist der/die Gewählte 
Vorsitzende des Gesamtkirchengemeinderates. Bei 
Verhinderung derselben treten ihre nach § 4 Abs. 1 
gewählten Stellvertreter/innen ein. Bei Verhinderung 
des Vorsitzenden bzw. des/der Gewählten Vorsitzen-
den tritt ihr/e Stellvertreter/in im Amt ein. Für die 
Vertreter/innen nach Abs. 1c) ist von den einzelnen 
Kirchengemeinderäten aus ihren Vertreter/inne/n im 
Gesamtkirchengemeinderat jeweils ein/e Stellvertre-
ter/in zu benennen. Ist die Kirchengemeinde nur mit 
einem/einer Vertreter/in im Gesamtkirchengemein-
derat vertreten, wird diese/r durch seine/n bzw. ihre/n 
Stellvertreter/in nach § 3 Abs. 2 vertreten. 

(4) Der Vorsitzende des Geschäftsführenden Ausschus-
ses kann für die laufende Amtsperiode den Vorsitz im 
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Geschäftsführenden Ausschuss abgeben. In diesem 
Falle wählt der Geschäftsführende Ausschuss aus 
seiner Mitte eine/n Vorsitzende/n und eine/n 
stellvertretende/n Vorsitzende/n. § 20 Abs. 2 und 3 
KGO gilt entsprechend. Die Mitgliedschaft des Pfar-
rers im Geschäftsführenden Ausschuss bleibt davon 
unberührt.

§ 8 
Bildung von Sachausschüssen/Beauftragungen

(1) Der Gesamtkirchengemeinderat bildet einen Pasto-
ralausschuss, dem er sämtliche pastoralen Aufgaben 
übertragen kann. Die für die Seelsorgeeinheit bestell-
ten pastoralen Mitarbeiter sind beratende Mitglieder 
dieses Ausschusses. 

(2) Der Gesamtkirchengemeinderat bildet einen Kinder-
gartenausschuss und legt dessen Aufgaben fest.

(3) Der Gesamtkirchengemeinderat kann für bestimmte 
Angelegenheiten oder Sachgebiete Sachausschüsse 
analog § 37 KGO bilden. Die Ausschüsse berichten 
dem Gesamtkirchengemeinderat in regelmäßigen 
Abständen über ihre Tätigkeit. Sie handeln selbst-
ständig, soweit ihnen dies vom Gesamtkirchenge-
meinderat zugestanden ist.

(4) Ebenso kann der Gesamtkirchengemeinderat analog 
§ 39 KGO einzelnen Mitgliedern des Gesamtkirchen-
gemeinderates sowie der Kirchengemeinden von Fall 
zu Fall oder für längere Dauer bestimmte Aufgaben 
übertragen.

§ 9 
Finanzwirtschaft und Vermögensverwaltung

(1) Die Gesamtkirchengemeinde führt einen Haushalt 
für die in dieser Ortssatzung definierten Aufgaben 
der Gesamtkirchengemeinde. Das Haushaltsrecht der 
beteiligten Kirchengemeinden bleibt unangetastet.

(2) Über die Verwendung der Haushaltsmittel des ge-
meinsamen Haushalts entscheidet der Gesamtkir-
chengemeinderat. Dabei sind die Grundsätze von 
Solidarität und Subsidiarität zu beachten.

(3) Für die Verwaltung und Mittelverwendung gelten die 
Regeln und Wirtschaftsgrundsätze der KGO. Der 
Gesamtkirchengemeinderat, der Geschäftsführende 
Ausschuss und der/die Gesamtkirchenpfleger/in ach-
ten darauf, die Vermögenswerte sorgfältig, wirt-
schaftlich und sparsam zu verwalten.

§ 10 
Eigentum und Rücklagen

(1) Die Kirchengemeinden bleiben Eigentümerinnen der 
ihnen bisher gehörenden Grundstücke, Gebäude und 
Ausstattungen. Die Umwidmung oder Veräußerung 
des örtlichen kirchlichen Eigentums ist nur mit Zu-
stimmung des jeweiligen Kirchengemeinderates 
möglich. 

(2) Die bestehenden Betriebsmittelrücklagen werden 
entsprechend ihrer Zweckbindung in eine einheitli-
che Betriebsmittelrücklage bei der Gesamtkirchen-
gemeinde zusammengefasst.

(3) Sämtliche sonstigen orts- und zweckgebundenen 
Rücklagen werden im gemeinsamen Haushalt gemäß 
ihrer Zweckbindung weitergeführt. Für die Auflö-
sung oder Umwidmung dieser Rücklagen ist die Zu-

stimmung des jeweiligen Kirchengemeinderates nö-
tig.

(4) Vor der Verwendung gemeinsamer Mittel und Rück-
lagen sind die dafür vorgesehenen zweck- oder orts-
gebundenen Rücklagen einzusetzen. Auch hat die 
einzelne Kirchengemeinde die nach den diözesanen 
Bestimmungen zu erbringenden Spenden und Eigen-
leistungsanteile unmittelbar einzubringen. Dies ist 
bei der Investitions- und Finanzplanung zu berück-
sichtigen.

(5) Die Darlehen und Verbindlichkeiten der einzelnen 
Kirchengemeinden, soweit der Schuldendienst aus 
Mitteln der Steuerzuweisung aufzubringen ist, wer-
den von der Gesamtkirchengemeinde übernommen, 
ebenso die sich daraus ergebenden Kapitaldienste.

§ 11 
Mitarbeiter(innen)übernahme und 

Vergütungsregelung
Die Mitarbeiter/innen der Kirchengemeinden werden im 
Rahmen eines Betriebsübergangs gemäß § 613a BGB in 
die neue Gesamtkirchengemeinde übernommen.

§ 12 
Rechtsgeschäftliche Erklärungen, Vollmachten

Rechtsgeschäftliche Erklärungen gegenüber Dritten und 
Vollmachten werden für den Gesamtkirchengemeinderat 
oder den Geschäftsführenden Ausschuss vom Vorsitzen-
den des Gesamtkirchengemeinderates oder seinem Stell-
vertreter sowie von dem/der Gewählten Vorsitzenden des 
Gesamtkirchengemeinderates oder seinem/seiner bzw. 
ihrem/ihrer Stellvertreter/in unterzeichnet; dadurch wird 
Dritten gegenüber die Gesetzmäßigkeit der Beschlussfas-
sung festgestellt (§ 57 Abs. 1 Satz 1 KGO).

§ 13 
Gesamtkirchenpflege, Gesamtkirchenpfleger/in

(1) Der/die Gesamtkirchenpfleger/in unterstützt den 
Pfarrer und die Gremien bei der Verwaltung des ört-
lichen Kirchenvermögens. Ihm/ihr obliegt die Erledi-
gung der laufenden Verwaltungsgeschäfte (BO-
Nr. 2780 – 13.05.19, KABl 63 [2019] 224–233). Das 
Nähere wird durch eine Geschäftsordnung und/oder 
durch die Vereinbarung mit dem zuständigen Ver-
waltungszentrum geregelt.

(2) Der/die Gesamtkirchenpfleger/in nimmt seine/ihre 
Aufgaben innerhalb der rechtlichen Bestimmungen 
und der vom Gesamtkirchengemeinderat festge-
setzten Rahmenvorgaben wahr. Er/sie ist dem Ge-
samtkirchengemeinderat, dem Geschäftsführenden 
Ausschuss und gegebenenfalls dem Verwaltungsaus-
schuss im Rahmen deren Zuständigkeiten für die 
ordnungsgemäße Amtsführung verantwortlich und 
an deren Beschlüsse gebunden. Der Vorsitzende des 
Gesamtkirchengemeinderates übt die Dienstaufsicht 
aus (BO-Nr. 2780 – 13.05.19, KABl 63 [2019], 224–
233).

(3) Der/die Kirchenpfleger/in einer Gesamtkirchenge-
meinde ist zugleich Kirchenpfleger/in der zur Ge-
samtkirchengemeinde gehörenden Kirchengemein-
den und Kirchenpflegen (§ 68 Satz 1 KGO). Der 
Gesamtkirchengemeinderat kann in besonderen Fäl-
len mit Genehmigung der Bischöflichen Aufsicht 
Abweichendes regeln (§ 68 Satz 2 KGO).
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§ 14 
Allgemeine Satzungsbestimmungen

(1) Diese Satzung der Katholischen Gesamtkirchenge-
meinde Wangen im Allgäu wurde von den Kirchen-
gemeinderäten aller zur Gesamtkirchengemeinde 
gehörenden Kirchengemeinden beschlossen.

(2) Änderungen der Satzung werden vom Gesamtkir-
chengemeinderat mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln der Stimmen beschlossen und bedürfen der Zu-
stimmung aller zur Gesamtkirchengemeinde 
gehörenden Kirchengemeinden, vertreten durch ih-
ren jeweiligen Kirchengemeinderat (§ 32 Abs. 6 
Satz 2 KGO).

(3) Diese Satzung, deren Änderungen sowie Abwei-
chungen von den Mindestfestlegungen (§ 32 Abs. 7 
Nr. 1 bis 8 KGO) bedürfen der Genehmigung der Bi-
schöflichen Aufsicht (§ 32 Abs. 8 KGO).

(4) Diese Satzung wird vom Gesamtkirchengemeinderat 
jeweils innerhalb seiner Wahlperiode evaluiert. Ein 
Änderungs- bzw. Ergänzungsbedarf muss nach An-
hörung der beteiligten Kirchengemeinden bis spätes-
tens sechs Monate vor Ende der Wahlperiode ange-
zeigt werden. Eine Entscheidung über die 
Fortschreibung der Ortssatzung muss anschließend 
in Abstimmung mit dem Bischöflichen Ordinariat 
erfolgen. Dasselbe gilt insbesondere im Blick auf di-
özesane Neuregelungen hinsichtlich der Organisa-
tion und Arbeitsweise von Gesamtkirchengemein-
den.

§ 15 
Anwendung der Kirchengemeindeordnung

(1) Für die Gesamtkirchengemeinde und die Arbeits-
weise des Gesamtkirchengemeinderates sowie des-
sen Ausschüsse und Beauftragte gelten im Übrigen 
die Bestimmungen der Kirchengemeindeordnung 
entsprechend, soweit nichts anderes bestimmt ist (§ 6 
Abs. 5 KGO).

(2) Der Gesamtkirchengemeinderat soll sich im Rahmen 
der Kirchengemeindeordnung und dieser Satzung 
eine Geschäftsordnung geben (§ 33 Abs. 1 i. V. m. 
§ 63 Abs. 1 KGO). Dabei können auch Bestimmun-
gen für die Arbeitsweise der Ausschüsse und der wei-
teren für die Gesamtkirchengemeinde handelnden 
Personen getroffen werden.

§ 16 
Übergangsvorschriften

(1) Die von den beteiligten Kirchengemeinden geschlos-
senen Verträge bleiben bestehen, soweit sie noch 
Gültigkeit haben, und werden von der Gesamtkir-
chengemeinde übernommen.

(2) Anders lautende Regelungen der Kooperationsver-
einbarung der Seelsorgeeinheit werden durch die 
Ortssatzung ersetzt. Davon nicht tangierte Vereinba-
rungen behalten ihre Gültigkeit. 

§ 17 
Inkrafttreten

Die Änderung dieser Ortssatzung tritt mit Wirkung zum 
1. Januar 2023 in Kraft, frühestens jedoch eine Woche 
nach deren ortsüblicher öffentlicher Bekanntmachung. 
Zugleich tritt die bislang gültige Ortssatzung der Katho-

lischen Gesamtkirchengemeinde Wangen, die von den 
Katholischen Kirchengemeinden St. Martinus in Wangen 
im Allgäu und St. Ulrich in Wangen im Allgäu gebildet 
wurde, mit Ablauf des 31. Dezember 2022 außer Kraft.
Vom Kirchengemeinderat der Katholischen Kirchenge-
meinde St. Martinus in Wangen beschlossen am 
14.11.2022.
Dr. Claus Blessing Josef Fussenegger
Pfarrer Gewählter Vorsitzender
Genehmigt
BO-Nr. 6038
Rottenburg a. N., 01.12.2022
Bischöfliches Ordinariat

Robert Hahn, Ltd. Direktor i. K.
Leiter der Hauptabteilung XIII

BO-Nr. 6199 – 25.11.2022 
PfReg. H 10.4

Ordnung für die Durchführung von 
Prüfungen der katholischen 

Kirchengemeinden und der sonstigen örtlichen 
kirchlichen Rechtspersonen gemäß § 87 KGO 
sowie der katholischen Dekanate gemäß § 43 
DekO in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

Durchführungsverordnung (DVO)
Im November 2021 erhielt die Neukonzeption der Prü-
fung durch Veröffentlichung der Prüfungsordnung und 
der Prüfungsdurchführungsverordnung im Kirchlichen 
Amtsblatt ihre Gültigkeit.
Nach dem ersten Jahr der Prüfung wurde ein Zwischen-
fazit der Umsetzung gezogen, bei dem auch ergründet 
wurde, ob Anpassung an dem bestehenden Konzept not-
wendig wurde.
Im Rahmen einer Sitzung des Bischöflichen Ordinariats 
im November 2022 wurde die Notwendigkeit der Ände-
rung in Bezug auf die „Bestätigung der Ordnungsmäßig-
keit der Geschäftsführung“ beschlossen.
Bislang bestand für alle Kirchengemeinden die Pflicht, 
eben diese Bestätigung zum 30.06. eines jeden Jahres für 
das abgeschlossene Geschäftsjahr bei dem zuständigen 
Verwaltungszentrum zu beantragen. Zukünftig soll jeder 
Kirchengemeinde das Recht eingeräumt werden, bis zum 
30.06. eines jeden Jahres eine Bestätigung der Ordnungs-
mäßigkeit der Geschäftsführung bei dem zuständigen 
Verwaltungszentrum zu beantragen.
Diese Änderung wurde in der Prüfungsdurchführungs-
verordnung im § 10 ergänzt.
Die Ordnung für die Durchführung von Prüfungen der 
katholischen Kirchengemeinden und der sonstigen örtli-
chen kirchlichen Rechtspersonen gemäß § 87 KGO sowie 
der katholischen Dekanate gemäß § 43 DekO in der Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart bestimmt den Rahmen und die 
Grundsätze für das Tätigwerden auf der Grundlage des 
§ 15 der Prüfungsordnung.
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§ 1 
Befugnisse und Zusammenarbeit

(1) Alle diözesanen Organisationseinheiten sowie die 
geprüften Einrichtungen unterstützen das Sachge-
biet 4 der Abteilung Kirchengemeinden/Rechnungs-
prüfungsamt in entgegenkommender Weise.

(2) Das Sachgebiet 4 ist im Rahmen seiner Aufgaben be-
fugt, alle erforderlichen Auskünfte und Nachweise 
zu verlangen und Stellungnahmen einzuholen. Über 
die Erforderlichkeit entscheidet im Rahmen der Ver-
hältnismäßigkeit und im Rahmen von § 11 Abs. 2 der 
Prüfungsordnung allein der zuständige Prüfer.

(3) Akten, Schriftstücke, Stellungnahmen, Unterlagen 
der Finanzbuchhaltung sowie der Personalverwal-
tung und Personalbuchhaltung als auch sonstige Do-
kumente sind dem Sachgebiet 4 in schriftlicher oder 
digitalisierter Form auf Verlangen innerhalb der vom 
Prüfer festgesetzten Frist vorzulegen und auf Wunsch 
auszuhändigen. In Personal- und Gehaltsakten darf 
gemäß § 11 Abs. 2 der Prüfungsordnung Einsicht ge-
nommen werden; sie unterliegen den geltenden 
Schutzbestimmungen.

(4) Dem Sachgebiet 4 sind die erforderlichen Zugangs-, 
Zugriffs- und Auswertungsrechte auf IT-Fachanwen-
dungen einzuräumen, sofern diese für die Prüfungs-
handlungen notwendig erscheinen. Weiterhin ist das 
Sachgebiet 4 berechtigt, Erhebungen und Auswer-
tungen von den Prüfungseinrichtungen anzufordern.

(5) Darüber hinaus ist das Sachgebiet 4 jederzeit berech-
tigt, Ortsbesichtigungen durchzuführen. Den Prü-
fern ist der Zutritt zu allen Grundstücken, Gebäuden 
und Räumen der geprüften Einrichtung sowie das 
Öffnen von Behältnissen zu gestatten.

(6) Prüfungsberichte können in den zuständigen Gre-
mien durch die Prüfer des Sachgebiets 4 vorgestellt 
werden.

(7) Unabhängig davon unterrichten und beteiligen die 
Verantwortlichen der geprüften Einheiten zur Sicher-
stellung der Aufgabenerfüllung das Sachgebiet 4 un-
ter Darlegung des Sachverhalts umgehend über alle 
Unregelmäßigkeiten (insbesondere dolose Handlun-
gen, Kassendifferenzen/-fehlbeträge, sonstige schä-
digende Handlungen zum Nachteil der geprüften 
Einrichtung, außergewöhnliche Vorkommnisse in 
der Buchhaltung oder strafrechtlich relevante Hand-
lungen), die festgestellt werden oder bei denen ein 
konkreter Verdacht besteht.

(8) Dem Sachgebiet 4 sind die Namen und Funktionsbe-
zeichnungen (ggf. durch Übergabe eines Organi-
gramms), Unterschriftsproben sowie die aktuell gül-
tige Zuständigkeitsmatrix auszuhändigen, aus der die 
Verfügungs-, Anordnungs- und Zeichnungsberechti-
gung der Bediensteten hervorgehen.

§ 2 
Prüfungsdurchführung

(1) Das Sachgebiet 4 wählt ihre Prüfungsmethode sowie 
Gegenstand, Umfang und Zeitfolge der Prüfung nach 
eigenem Ermessen im Rahmen des festgelegten Prü-
fungsplans. Das Sachgebiet 4 kann sich bei der Prü-
fung auf Teilbereiche, Stichproben und Schwer-
punkte beschränken.

(2) Das Sachgebiet 4 kündigt die Prüfung rechtzeitig bei 
der Leitung der zu prüfenden Einrichtung an, sofern 
der Prüfungszweck dem nicht entgegensteht. Bei der 
Prüfung von katholischen Kirchengemeinden kann 
in der Regel von der Prüfungsankündigung bei der 
katholischen Kirchengemeinde selbst abgesehen 
werden, da die fachliche Betreuung über das Verwal-
tungszentrum erfolgt. In diesem Fall genügt die Prü-
fungsankündigung bei dem zuständigen Verwal-
tungszentrum.

(3) Die Ankündigung kann bereits Anforderungen be-
züglich vorzulegender, einzureichender oder beim 
Prüfbesuch bereitzuhaltender Unterlagen in schrift-
licher oder elektronischer Form sowie eventuelle 
weitere Anforderungen für die Vorbereitung der Prü-
fung enthalten.

(4) Befinden sich Buchführung, Belege oder die für die 
Prüfung erforderlichen Akten und sonstige Vorgänge 
in einem Zustand, der eine ordnungsgemäße und 
wirtschaftlich vertretbare Prüfung nicht zulässt, 
kann die Prüfung – im Einvernehmen mit der Lei-
tung des Sachgebiets 4 – feststellen, dass die Prüfung 
nicht durchgeführt werden kann. Mit der zu prüfen-
den Stelle ist unverzüglich zu vereinbaren, wie der 
ordnungsgemäße Zustand der Prüfungsakten erreicht 
werden kann.

(5) Das Sachgebiet 4 kann bei seiner Prüfung auf vor-
handene Prüfungsergebnisse sonstiger mit einer Prü-
fung beauftragter Stellen zurückgreifen.

(6) Im Einzelfall kann das Sachgebiet 4 mit Genehmi-
gung der Abteilungsleitung Sachverständige zu Prü-
fungsarbeiten heranziehen.

§ 3 
Prüfungsbericht und Schlussbesprechung

(1) Die Prüfer fertigen über die Prüfungsergebnisse ei-
nen aussagefähigen Prüfungsbericht an. Der Entwurf 
des Berichts ist der geprüften Einrichtung bekannt zu 
machen. Die Verantwortlichen haben innerhalb einer 
durch die Prüfer gesetzten Frist die Möglichkeit, eine 
Stellungnahme zum Berichtsentwurf abzugeben. Er-
folgt keine Stellungnahme innerhalb der gesetzten 
Frist, gilt der Prüfungsberichtsentwurf als inhaltlich 
anerkannt.

(2) Mit der geprüften Stelle ist in der Regel ein Ab-
schlussgespräch zu führen, bei dem die wesentlichen 
Prüfungsergebnisse besprochen werden, es sei denn, 
die Verantwortlichen der geprüften Stelle verzichten 
auf dieses Gespräch oder dieses ist aus Sicht der Prü-
fung wegen lediglich geringfügiger Beanstandungen 
entbehrlich.

(3) Bei der Prüfung von katholischen Kirchengemein-
den, die durch ein Verwaltungszentrum fachlich 
 betreut werden, kann die Schlussbesprechung in 
 vereinfachter Form mit der Leitung des Verwaltungs-
zentrums erfolgen.

(4) Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit oder aus ande-
ren Gründen (z. B. Infektionsschutz) kann eine 
Schlussbesprechung sowohl persönlich als auch auf 
elektronischem Weg erfolgen.

(5) Die endgültige Ausfertigung des Prüfungsberichts ist 
von der Prüfung, bei Prüfergruppen von allen betei-
ligten Prüfern, zu unterzeichnen. Sofern der Bericht 
an die geprüfte Stelle auf digitalem Weg zugestellt 



Kirchliches Amtsblatt Rottenburg-Stuttgart 2023, Nr. 1, 16.01.2023 33

wird, kann auf eine Unterschrift verzichtet werden, 
sofern der/die Ersteller/in des Prüfungsberichts auf 
elektronische Weise nachvollzogen werden kann.

(6) Die Verantwortlichen der geprüften Einheit haben 
dafür Sorge zu tragen, dass den gesetzlichen Vertre-
tern der geprüften Einheit der Prüfungsbericht sowie 
die Prüfungsfeststellungen unverzüglich und voll-
umfänglich offengelegt werden.

§ 4 
Weitergabe von Berichten

(1) Die Prüfungsberichte und -feststellungen des Sach-
gebiets 4 sind für die geprüften Stellen sowie deren 
jeweiligen Dienstvorgesetzten bestimmt, grundsätz-
lich intern zu verwenden und vertraulich zu be-
handeln. Eine Weiterleitung an Dritte bedarf eines 
sachlichen Grundes und ist ohne die vorherige Zu-
stimmung des Prüfers nicht gestattet.

(2) Das Sachgebiet 4 ist berechtigt, Prüfungsberichte so-
wie Prüfungsfeststellungen anderen Stellen inner-
halb des Bischöflichen Ordinariats zugänglich zu 
machen, sofern dies zur Erfüllung der Aufgaben die-
ser Stellen von Bedeutung ist.

§ 5 
Erledigung von Prüfungsbeanstandungen

(1) Das Sachgebiet 4 erstellt ein Berichtsraster, welches 
eine Zusammenfassung der Prüfungsfeststellungen 
und -empfehlungen sowie der Erledigungsfrist ent-
hält. Dieses wird den für die Umsetzung Verantwort-
lichen zur Verfügung gestellt.

(2) Die geprüfte Stelle hat der Prüfung eine Ansprech-
person zu benennen, die für die Erledigung der Prü-
fungsfeststellungen verantwortlich ist bzw. die die 
Erledigung der Prüfungsfeststellungen koordiniert. 
Wird kein Ansprechpartner genannt, erfolgt die Wei-
terleitung in der Regel an die Leitung des Verwal-
tungszentrums.

(3) Die Prüfungsfeststellungen werden der geprüften 
Stelle durch das Sachgebiet 4 zugeleitet. Diese hat 
dafür Sorge zu tragen, dass die Prüfungsergebnisse 
und -feststellungen den gesetzlichen Vertretern of-
fengelegt, fristgerecht erledigt und umgesetzt wer-
den.

§ 6 
Kategorisierung der Prüfungsbeanstandungen

(1) Die Prüfungsfeststellungen werden durch das Sach-
gebiet 4 je nach Schwere des Mangels in 5 Kategorien 
eingestuft:
• F0: Kein Mangel vorhanden
• F1: Geringer Mangel
• F2: Noch geringer Mangel
• F3: Wesentlicher Mangel
• F4: Schwerwiegender Mangel
Die Einstufung in die jeweilige Kategorie erfolgt 
durch die Prüfer auf Grundlage des geprüften Sach-
verhalts.

(2) Wird ein Mangel, der bereits in der vorangegangenen 
Prüfung festgestellt und dokumentiert wurde, bei ei-
ner Folgeprüfung erneut festgestellt, erfolgt die Ein-
stufung dieses Mangels regelmäßig in die nächst hö-
here Kategorie.

§ 7 
Umgang mit Prüfungsbeanstandungen

(1) Mängel der Kategorien F1 und F2 sind nach Möglich-
keit im Verlauf der Prüfung, ansonsten innerhalb der 
durch die Prüfer genannten Frist auszuräumen. Die 
Frist, welche in der Regel zwei Kalendermonate be-
trägt, beginnt mit Zugang der Prüfungsfeststellungen 
bei der geprüften Stelle. Die Erledigung der Mängel 
ist der Prüfung anzuzeigen und nachzuweisen.

(2) Mängel der Kategorien F3 und F4 sind durch die ge-
prüfte Stelle innerhalb einer durch den Prüfer vorge-
gebenen Frist zu erledigen. Diese beginnt mit Zugang 
der Prüfungsfeststellungen bei der geprüften Stelle 
und beträgt in der Regel zwei Kalendermonate. Die 
Erledigung der Mängel ist der Prüfung anzuzeigen 
und nachzuweisen.

(3) Sofern die Behebung der Mängel innerhalb der vor-
gegebenen Frist nicht möglich ist, kann durch die 
geprüfte Stelle beim Sachgebiet 4 eine maximal 
zweimalige Fristverlängerung beantragt werden, die 
in Summe längstens zwei Monate betragen darf. Die 
Fristverlängerung muss vor Ablauf des ursprünglich 
vorgegebenen Erledigungszeitpunktes beantragt 
werden. Die Entscheidung über die Gewährung der 
Fristverlängerung liegt im Ermessen der Prüfer.

(4) Sofern der Nachweis, dass die beanstandeten Mängel 
behoben wurden, trotz zweimaliger Aufforderung 
durch das Sachgebiet 4 innerhalb der gesetzten Frist 
bzw. der angemessenen Nachfrist(en) nicht erbracht 
wird, ist das Sachgebiet 4 berechtigt, eine nochma-
lige Prüfung durchzuführen, in deren Rahmen fest-
gestellt wird, ob bzw. inwieweit die Mängel zwi-
schenzeitlich behoben wurden. Über die nicht 
bearbeiteten Feststellungen bzw. die Nichteinhaltung 
der Fristen erfolgt eine Information an die jeweiligen 
Dienstvorgesetzten der für die Umsetzung verant-
wortlichen Stellen bzw. Personen bzw. an die verant-
wortlichen Gremien.

§ 8 
Folgen nicht umgesetzter Prüfungsfeststellungen

(1) Unterlässt die geprüfte Stelle beharrlich die nach dem 
Prüfungsbericht gebotene Maßnahme innerhalb der 
Frist gemäß § 7 Abs. 1 bis 3 oder wird vom Kirchen-
gemeinderat bzw. Dekanatsrat ein gebotener Be-
schluss nicht gefasst, können bei der geprüften Stelle 
folgende Maßnahmen eingeleitet werden:
– Aussetzung der Bewilligung von Zuschüssen,
– Aussetzung der Bewilligung von personellen 

Anträgen,
– Aussetzung der Bewilligung von baulichen An-

trägen (sofern keine Gefahr im Verzug ist).
(2) Folgende unter Abs. 1 genannte Maßnahmen können 

eingeleitet werden, wenn Mängel der nachstehenden 
Kategorien nicht bearbeitet bzw. umgesetzt werden:
– Mangel der Kategorien F3 und F4:

• Aussetzung der Bewilligung von Zuschüs-
sen,

• Aussetzung der Bewilligung von personel-
len Anträgen,

• Aussetzung der Bewilligung von baulichen 
Anträgen (sofern keine Gefahr im Verzug 
ist).
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(3) Die unter Abs. 2 aufgeführten Folgen können ab dem 
Zeitpunkt zurückgenommen bzw. aufgehoben wer-
den, zu dem die unter § 7 Abs. 1 und 2 festgestellten 
Mängel nachweislich behoben wurden und die Erle-
digung dem Sachgebiet 4 angezeigt wurde.

(4) Sofern sich bei der Prüfung von verwaltungszent-
rumsinternen Sachverhalten der diözesanen Verwal-
tungszentren Mängel der Kategorien F3 und F4 erge-
ben, die innerhalb der unter § 7 Abs. 3 genannten 
Fristen nicht bearbeitet werden, ergeben sich für die 
Verwaltungszentren in Abweichung zu Abs. 1 und 2 
abweichende Folgen. In diesem Fall wird unmittelbar 
die Person, welche die Dienstvorgesetzteneigen-
schaft für das Verwaltungszentrum innehat, über den 
Sachverhalt informiert. Diese hat unverzüglich ein 
Dienstgespräch mit der Leitung des Verwaltungszen-
trums zu führen und einen Plan zu erstellen, wie die 
Beseitigung der Mängel erfolgt. Dieser ist dem Sach-
gebiet 4 unverzüglich zur Verfügung zu stellen.

(5) Ungeachtet der Regelungen des Abs. 1 und 2 kann der 
Diözesanverwaltungsrat anordnen, dass die jeweilige 
Maßnahme innerhalb einer angemessenen Frist 
durchgeführt oder der jeweilige Beschluss innerhalb 
einer angemessenen Frist gefasst wird, sofern die ge-
prüfte Stelle die nach dem Prüfungsbericht gebotene 
Maßnahme innerhalb der Frist gemäß § 7 Abs. 1 bis 
3 unterlässt oder ein vom Kirchengemeinderat gebo-
tener Beschluss nicht gefasst wird. Bei Gefahr im 
Verzug bedarf es keiner Fristsetzung.

(6) Kommt die geprüfte Stelle einer Anordnung inner-
halb der Frist gemäß § 1 Abs. 1 bis 3 nicht nach, kann 
der Diözesanverwaltungsrat beanstandete Beschlüsse 
aufheben und angeordnete Maßnahmen anstelle und 
auf Kosten der katholischen Kirchengemeinde 
 durchführen oder durchführen lassen.

(7) In dringenden Fällen und bei gravierenden Mängeln 
kann der Diözesanverwaltungsrat ohne vorherige 
Fristsetzung Anordnungen treffen.

(8) Reichen die vorstehenden Befugnisse des Sachge-
biets 4 nicht aus, um eine geordnete Verwaltung zu 
gewährleisten oder wiederherzustellen, so kann der 
Diözesanverwaltungsrat einen Sachwalter bestellen, 
der alle oder einzelne Aufgaben der geprüften Stelle 
auf Kosten der katholischen Kirchengemeinde wahr-
nimmt. Sein Aufgabenbereich und seine Vollmach-
ten sind in einer Bestellungsurkunde festzulegen.

§ 9 
Zuständigkeitsmatrix

(1) Im Zuge der Verlagerung der Kassengeschäfte in die 
Verwaltungszentren ist durch jedes Verwaltungszen-
trum zu gewährleisten, dass die Trennung von An-
ordnung und Vollzug dauerhaft eingehalten wird. 
Weiterhin ist die allgemeine Funktionstrennung bei 
der Vergabe von Aufgaben, Zuständigkeiten und 
Vollmachten innerhalb der Verwaltungszentren re-
gelmäßig zu beachten.

(2) Aus diesem Grund wurde von der Abteilung Kir-
chengemeinden/RPA eine Zuständigkeitsmatrix ent-
wickelt. Jedes Verwaltungszentrum ist verpflichtet, 
diese Zuständigkeitsmatrix zu befüllen und mindes-
tens jährlich auf ihre Aktualität hin zu überprüfen 
und bei Bedarf anzupassen. Die jeweils aktuelle Zu-
ständigkeitsmatrix ist im Organisationshandbuch der 
Abteilung Kirchengemeinden/RPA abrufbar.

(3) Durch die Zuständigkeitsmatrix wird auf einen Blick 
sichtbar, welche Person welche Vollmachten innehat 
und ob diese konform zu den Vorschriften der Haus-
halts- und Kassenordnung, Kirchengemeinde-
ordnung und der sonstigen Vorschriften geregelt 
wurden. Das Sachgebiet 4 wird diese Zuständigkeits-
matrix regelmäßig in ihre Prüfungshandlungen ein-
beziehen.

§ 10 
Bestätigung der Ordnungsmäßigkeit der 

Geschäftsführung
(1) Jede katholische Kirchengemeinde ist berechtigt, bei 

ihrem zuständigen Verwaltungszentrum jährlich 
eine Bestätigung der Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung für das abgelaufene Rechnungsjahr 
zu beantragen.

(2) Die Vergabe der Bestätigung erfolgt zum einen auf 
der Grundlage eines Fragebogens, der von der katho-
lischen Kirchengemeinde beantwortet und durch den 
Kirchengemeinderat zu beschließen ist. Zum anderen 
erfolgt eine Beurteilung der Zusammenarbeit zwi-
schen der katholischen Kirchengemeinde und dem 
Verwaltungszentrum, welche durch das Verwal-
tungszentrum dokumentiert wird.

(3) Sofern keine Versagensgründe entgegen stehen, be-
stätigt das zuständige Verwaltungszentrum der ka-
tholischen Kirchengemeinde die ordnungsgemäße 
Erledigung seiner Aufgaben.

(4) In Fällen, bei denen der Gesamtkirchenpfleger 
gleichzeitig die Leitung des Verwaltungszentrums 
innehat, wird zur Vermeidung von Interessenskon-
flikten der Bestätigungsprozess durch das Sachge-
biet 4 durchgeführt.

§ 11 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Prüfungsdurchführungsverordnung ist im Kirchli-
chen Amtsblatt für die Diözese Rottenburg-Stuttgart be-
kannt zu machen. Sie tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ordnung für die 
Durchführung von Prüfungen der katholischen örtlichen 
kirchlichen Rechtspersonen sowie der katholischen De-
kanate vom 04.10.2021 (KABl 2021, S. 469) außer Kraft.
Rottenburg a. N., den 9. Dezember 2022
Dr. Clemens Stroppel
Generalvikar
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BO-Nr. 6282 – 28.11.2022 
PfReg. F 1.9

Anpassung der Stundensätze für 
nebenberufliche Kirchenmusiker/innen im 

Rahmen eines Werkvertrags oder des 
Übungsleiterfreibetrags

Zum 01.01.2023 setzen wir von Aufsichts wegen die 
neuen Stundenvergütungssätze für nebenamtliche Kir-
chenmusiker fest. Die seit 2018 unveränderten Stunden-
sätze wurden um die seither erfolgten Tariferhöhungen 
angepasst. Darüber hinaus wurde der Stundensatz um 
weitere 3 % erhöht, der Zuschlag zur regionalen Differen-
zierung dafür um 3 %-Punkte reduziert.
Qualifikation Kategorie Stunden- 

satz
+max. 17 % 
Stundensatz

Ohne Examen VI 26,00 € 30,40 €
Fachfremde  
Studiengänge

V 27,10 € 31,70 €

Teilbereichs-
qualifizierte

IV 31,80 € 37,20 €

C-Musiker III 36,70 € 42,95 €
B-Musiker II 43,85 € 51,30 €
A-Musiker I 50,95 € 59,60 €

Eine unterjährige oder rückwirkende Anpassung der 
Stundensätze findet nicht statt. Zukünftig werden die 
Sätze der nebenberuflichen Kirchenmusiker/innen dyna-
misiert, indem die Tarifsteigerungen (bezogen auf das 
Gesamtvolumen) zum 01.01. eines Jahres übernommen 
und spätestens im Dezember des Vorjahres bekannt gege-
ben werden. Die künftigen Steigerungen erfolgen centge-
nau.
Auf die weiteren Erläuterungen im Erlass Nr. 2521, KABl 
2016, Nr. 7, S. 196 ff. und im Erlass Nr. 133, KABl. 2018, 
Nr. 3, S. 39–40, wird verwiesen.
Rottenburg a. N., den 28. November 2022
Dr. Clemens Stroppel
Generalvikar

Außerkraftsetzung von Dienstsiegeln
Die folgenden Pfarramtssiegel werden mit sofortiger 
Wirkung außer Kraft gesetzt:

BO-Nr. 6386 – 05.12.2022 
PfReg. D 5.5

Dienstsiegel des Katholischen Pfarramts Maria Königin 
des Friedens in Stuttgart-Büsnau (Stadtdekanat Stuttgart)

Form: kreisrund; Durchmesser: 32 mm

BO-Nr. 6387 – 05.12.2022 
PfReg. D 5.5

Dienstsiegel des Katholischen Pfarramts Zur Heiligen Fa-
milie in Stuttgart-Rohr (Stadtdekanat Stuttgart)

Form: kreisrund; Durchmesser: 35 mm

BO-Nr. 6388 – 05.12.2022 
PfReg. D 5.5

Dienstsiegel des Katholischen Pfarramts Christus König 
in Stuttgart-Vaihingen (Stadtdekanat Stuttgart)

Form: kreisrund; Durchmesser: 34 mm
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BO-Nr. 6389 – 05.12.2022 
PfReg. D 5.5

Dienstsiegel des Katholischen Pfarramts Maximilian 
Kolbe in Stuttgart-Vaihingen (Stadtdekanat Stuttgart)

Form: kreisrund; Durchmesser: 30 mm

Die folgenden Dienstsiegel werden mit sofortiger Wir-
kung außer Kraft gesetzt:

BO-Nr. 6445 – 07.12.2022 
PfReg. C 5.1

Dienstsiegel des Katholischen Dekanats Stuttgart-Mitte

Form: kreisrund; Durchmesser: 30 mm

BO-Nr. 6446 – 07.12.2022 
PfReg. C 5.1

Dienstsiegel des Katholischen Dekanats Stuttgart-Nord

Form: kreisrund; Durchmesser: 40 mm

Rottenburg a. N., den 9. Dezember 2022
Dr. Clemens Stroppel
Generalvikar

Inkraftsetzung von Dienstsiegeln
Die folgenden Pfarramtssiegel werden mit sofortiger 
Wirkung in Kraft gesetzt:

BO-Nr. 6390 – 05.12.2022 
PfReg. D 5.5

Dienstsiegel des Katholischen Pfarramts Maria Königin 
des Friedens in Stuttgart-Büsnau (Stadtdekanat Stuttgart)

BO-Nr. 6391 – 05.12.2022 
PfReg. D 5.5

Dienstsiegel des Katholischen Pfarramts Zur Heiligen Fa-
milie in Stuttgart-Rohr (Stadtdekanat Stuttgart)
 

BO-Nr. 6392 – 05.12.2022 
PfReg. D 5.5

Dienstsiegel des Katholischen Pfarramts Christus König 
in Stuttgart-Vaihingen (Stadtdekanat Stuttgart)
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BO-Nr. 6393 – 05.12.2022 
PfReg. D 5.5

Dienstsiegel des Katholischen Pfarramts Maximilian 
Kolbe in Stuttgart-Vaihingen (Stadtdekanat Stuttgart)
 

Rottenburg a. N., den 8. Dezember 2022
Dr. Clemens Stroppel
Generalvikar

BO-Nr. 6400 – 05.12.2022

Bestellung zur 
Diözesandatenschutzbeauftragten als Leiterin 

der Datenschutzaufsicht
Auf Vorschlag des Verwaltungsrats des Katholischen 
 Datenschutzzentrums Frankfurt/Main gemäß § 7 Abs. 1 
lit. e) der Satzung des Datenschutzzentrums hat der Bi-
schof von Rottenburg-Stuttgart, Dr. Gebhard Fürst, Frau 
Ursula Becker-Rathmair gemäß § 42 Abs. 1 KDG zur 
Diözesandatenschutzbeauftragten als Leiterin der Daten-
schutzaufsicht für die Diözese Rottenburg-Stuttgart für 
den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2027 
bestellt.
Rottenburg a. N., den 9. Dezember 2022
Prof. Dr. Felix Hammer
Kanzler der Diözesankurie

BO-Nr. 5858 – 09.11.2022 
PfReg. M 11.9 (nur für beteiligte Pfarreien)

missio-Sonntage 2024
Die außerordentlichen missio-Sonntage finden in der Zeit 
vom 7. Januar bis 21. Juli 2024 in allen Pfarreien und 
Seelsorgeeinheiten der folgenden Dekanate statt:
Balingen, Heilbronn-Neckarsulm, Rottweil, Saulgau, 
Stuttgart.
Zur Vorbereitung dieser missio-Sonntage werden in den 
jeweiligen Dekanaten im Jahr 2023 Dekanatskonferen-
zen stattfinden, in denen nähere Einzelheiten über die 
Thematik und Durchführung mit Unterstützung der 
 missio-Diözesanstelle besprochen und geklärt werden. 
Diese Sonntage sollen dem Verständnis für den Missions-
auftrag und die weltweite Gemeinschaft der Kirche sowie 
der Werbung für die Solidarität mit den Ortskirchen im 
Süden dienen.
Wir bitten die Seelsorgerinnen und Seelsorger, diese An-
liegen mit ihrer Arbeit zu unterstützen.

BO-Nr. 6384 – 05.12.2022 
PfReg. H 7.4 c

Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen

Aktuelle Freistellungsdaten kirchlicher Hilfswerke 
und Rechtspersonen

Nachfolgend wird die aktualisierte Übersicht (Stand: 
05.12.2022) über die Freistellungsdaten einzelner kirchli-
cher Hilfswerke und Rechtspersonen veröffentlicht.
Diese Freistellungsangaben sind bei der Ausstellung von 
Zuwendungsbestätigungen durch kirchliche Durchlauf-
stellen (z. B. Kirchengemeinden) in den Fällen zu verwen-
den, in denen Zuwendungen von Spendern nicht über das 
Bistum Rottenburg-Stuttgart, sondern von den Durch-
laufstellen direkt an die kirchlichen Hilfswerke und 
kirchlichen Rechtspersonen zu deren steuerbegünstigten 
Zweckverwendung gegeben werden (z. B. im Rahmen der 
Sternsingeraktion an das Kindermissionswerk „Die 
Sternsinger“ e. V. etc.).
Für Zuwendungen, die im Rahmen der angeordneten 
Sonderkollekten (z. B. Adveniat, missio, Misereor, Reno-
vabis usw.) über das Bistum Rottenburg-Stuttgart an die 
kirchlichen Hilfswerke und kirchlichen Rechtspersonen 
weitergeleitet werden, sind die Freistellungsangaben des 
Letztempfängers nicht anzugeben; in diesen Fällen sind 
die Zuwendungsbestätigungen von den kirchlichen 
Durchlaufstellen wie folgt zu formulieren:
„Die Zuwendung wird entsprechend den Angaben des 
Zuwendenden an das Bistum Rottenburg-Stuttgart (An-
stalt des öffentlichen Rechts) weitergeleitet zur weiteren 
Verwendung durch ………………………………... (z. B. 
Misereor)“.
Auf die Ausführungen in Hinweise zur Führung der 
Pfarramtskasse im Orga-Handbuch wird ergänzend ver-
wiesen.
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Übersicht über aktuelle Freistellungsangaben kirchlicher Hilfswerke und Rechtspersonen zur 
Verwendung bei der Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen durch kirchliche  

Durchlaufstellen ab 2023 
(Stand: 01.12.2022)

Bezeichnung der kirchlichen 
Hilfswerke und Rechtspersonen

Steuerbegünstigter Zweck Finanzamt StNr. Datum des 
Freistel- 
lungs- 
bescheids

Bischöfliche Aktion  
Adveniat e. V. 
Gildehofstr. 2 
45127 Essen

Kirchliche Zwecke 
Mildtätige Zwecke 
Gemeinnützige Zwecke 
(= Förderung von: Wissenschaft u. 
Forschung; der Jugendhilfe; der Al-
tenhilfe; der Erziehung; der Volks- u. 
Berufsbildung einschl. Studenten-
hilfe; internationaler Gesinnung, der 
Toleranz auf allen Gebieten der Kul-
tur und des Völkerverständigungsge-
dankens; der Entwicklungszusam-
menarbeit; des bürgerschaftlichen 
Engagements)

Essen-Nord-
Ost

111/5727/3767 30.09.2021
(gültig bis: 
29.09.2026)

Bonifatiuswerk der deutschen  
Katholiken e. V. 
Kamp 22 
33098 Paderborn

Kirchliche Zwecke Paderborn 339/5794/0212 14.11.2019 
(gültig bis: 
13.11.2024)

Caritasverband der Diözese  
Rottenburg-Stuttgart e. V. 
Strombergstr. 11 
70188 Stuttgart

Mildtätige Zwecke 
Gemeinnützige Zwecke 
(= Förderung des Wohlfahrtswesens)

Stuttgart-Kö 99015/01121 05.10.2022 
(gültig bis: 
04.10.2027)

Deutscher Caritasverband e. V. 
Caritas International 
Karlstr. 40 
79104 Freiburg

Mildtätige Zwecke 
Gemeinnützige Zwecke 
(= Förderung des Wohlfahrtswesens, 
Förderung des bürgerschaftlichen 
 Engagements)

Freiburg-Stadt 06469/46596 18.03.2022 
(gültig bis: 
17.03.2027)

Misereor e. V. 
Bischöfliches Hilfswerk 
Aktion gegen Hunger und  
Krankheit in der Welt 
Mozartstr. 9 
52064 Aachen

Kirchliche Zwecke 
Mildtätige Zwecke 
Gemeinnützige Zwecke  
(= Förderung der Entwicklungs- 
zusammenarbeit, Förderung der Hilfe 
für politisch, rassistisch oder religiös 
Verfolgte, für Flüchtlinge und Ver-
triebene, Förderung des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege)

Aachen-Stadt 201/5900/5748 28.09.2021 
(gültig bis: 
27.09.2026)

missio Internationales Katholi- 
sches Missionswerk e. V. 
Goethestr. 43 
52064 Aachen

Kirchliche Zwecke 
Mildtätige Zwecke 
Gemeinnützige Zwecke  
(= Förderung der Religion)

Aachen-Stadt 201/5902/3488 07.04.2022
(gültig bis: 
06.04.2027)

Kindermissionswerk  
„Die Sternsinger“ e. V.  
Stephanstr. 35 
52064 Aachen

Kirchliche Zwecke 
Mildtätige Zwecke 
Gemeinnützige Zwecke  
(= Förderung der Religion, der Ju-
gendhilfe, der Volks- und Berufsbil-
dung einschließlich der Studenten-
hilfe, der Entwicklungs- 
zusammenarbeit)

Aachen-Stadt 201/5902/3626 08.11.2022
(gültig bis: 
07.11.2027)

Renovabis e. V. 
Kardinal-Döpfner-Haus  
Domberg 27 
85354 Freising

Kirchliche Zwecke 
Mildtätige Zwecke 
Gemeinnützige Zwecke  
(= Förderung der Entwicklungs- 
zusammenarbeit)

Freising 115/110/40177 13.09.2021
(gültig bis: 
12.09.2026)

Hinweis:
Bezüglich Zuwendungen an Zuwendungsempfänger, die mehrere steuerbegünstigte Zwecke verfolgen, bestehen keine 
Bedenken, in Zuwendungsbestätigungen alle den Zuwendungsempfänger betreffende steuerbegünstigte Zwecke zu 
benennen.
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BO-Nr. 6484 – 08.12.2022 
PfReg. F 1.1 a

Wahlprotokoll zur Wahl des Vorstands 
der Arbeitsgemeinschaft der 

Mitarbeitervertretungen im verfassten 
Bereich (DiAG-MAV-A)

in Rottenburg am 07.12. und 08.12.2022
Das Wahllokal wurde am 08.12.2022 um 9:30 Uhr geöff-
net und um 12:30 Uhr geschlossen. Unmittelbar vor Be-
ginn der Wahlhandlung stellte der Wahlausschuss fest, 
dass sich die Wahlurne in ordnungsgemäßem Zustand 
befand. Nach Abschluss der Wahl wurde das Wahlergeb-
nis von den Mitgliedern des Wahlausschusses wie folgt 
ermittelt:
1. Von den 176 verteilten Briefwahlunterlagen waren 

118 fristgerecht am 07.12.2022 mit Absenderangaben 
beim Wahlausschuss eingegangen. Davon war bei 
2 Briefwahlunterlagen keine Erklärung zur Brief-
wahl enthalten und somit ungültig.
Der Wahlausschuss entnahm den übrigen 116 Wahl-
briefen die Stimmzettelumschläge. Zudem prüfte er 
das Vorliegen der unterschriebenen Erklärung. Dabei 
wurden 0 ungültige Erklärungen verzeichnet. Die 
Stimmabgabe vermerkte er im Wählerverzeichnis. 
Am Ende des Wahltags wurde die Wahlurne mit 116 
Stimmzettelumschlägen versiegelt.

2. Am Tag nach dem Wahltag (08.12.2022) wurde die 
Wahlurne geöffnet und die Stimmzettelumschläge 
gezählt. Es befanden sich 116 Stimmzettelumschläge 
in der Wahlurne.

3. Die Stimmzettel wurden den Umschlägen entnom-
men und gezählt. Es wurde eine Übereinstimmung 
der Zahl der Wahlumschläge mit der Zahl der Stimm-
zettel festgestellt.
Jeder Wahlumschlag enthielt nur einen Stimmzettel.

4. Es wurden keine Stimmzettel als ungültig bewertet.
5. Die für die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten 

abgegebenen Stimmen auf den Stimmzetteln wurden 
gezählt und für das Wahlergebnis ausgewertet.

6. Zur DiAG-MAV-A sind 12 Mitglieder zu wählen. 
24 Kandidatinnen und Kandidaten standen zur Wahl. 
Drei Entscheidungen per Los waren notwendig, da 
6 Kandidaten die gleiche Anzahl an gültigen Stim-
men hatten.

7. Das Wahlergebnis wird nachstehend veröffentlicht.
Rottenburg a.N., den 8. Dezember 2022
Der Wahlausschuss
Lea Letzgus
Michaela Helm
Kathrin Hilchenbach



40 Kirchliches Amtsblatt Rottenburg-Stuttgart 2023, Nr. 1, 16.01.2023

BO-Nr. 6485 – 08.12.2022 
PfReg. F 1.1 a

Bekanntmachung über das Ergebnis der Wahl des Vorstands der Arbeitsgemeinschaft der 
Mitarbeitervertretungen im verfassten Bereich (DiAG-MAV-A)

am 07.12. und 08.12.2022 bei der Diözese Rottenburg-Stuttgart
1. Wahlberechtigte: 176
2. davon haben gewählt: 118
3. Zahl der gültigen Stimmzettel: 116
4. Zahl der gültigen Stimmen: 1089
5. Zahl der ungültigen Stimmzettel 0

Name, Vorname Tätigkeit Rechtsträger/Einrichtung Stimmen

Baumgärtner, Ellen Kindergartenleitung
Zweckverband Kath. Kindergärten im Dekanat 
Rottenburg, 
Kath. Kindergarten St. Wolfgang, Rottenburg

65

Csernai-Weimer, 
Akos KAB-Sekretär

Kath. Arbeitnehmer-Bewegung, 
Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart e. V. 
KAB Regionalsekretariat Göppingen

72

Eberhardt, Horst Architekt Diözese Rottenburg-Stuttgart,
Bischöfliches Ordinariat, Rottenburg 37

Fels-Kessler, Petra Erzieherin Kath. Kirchengemeinde St. Stephanus,
Kath. Kindergarten St. Franziskus, Schwendi 46

Fischer, Heike Kindergartenleitung Stadtdekanat Stuttgart,
Kath. Kindergarten St. Ottilia, Stuttgart-Münster 36

Jäkh, Renate Sozialpädagogin
Vinzenz von Paul gGmbH 
Region Göppingen 
Rupert-Mayer-Haus

54

Hepp-Edel, Andrea Verwaltungsmitarbeiterin Diözese Rottenburg-Stuttgart,
Psychologische Beratungsstelle Horb 34

Hutter, Gabriele ständig stellvertretende 
Kindergartenleitung

Kath. Kirchengemeinde St. Bernhard,
Kath. Kindergarten St. Georg, Heubach 18

Kellerer, Benedikt Bildungsreferent Diözese Rottenburg-Stuttgart,
Bischöfliches Jugendamt, Wernau 38

Nagel, Regina Gemeindereferentin
Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Seelsorgeeinheit Schöntal  
Dekanat Hohenlohe

66

Nowack, Bernd Jugendreferent
Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Kath. Jugendreferat 
Dekanat Rottenburg

58

Opalke, Michael Mesner/Hausmeister Kath. Kirchengemeinde St. Bonifatius,
Böblingen 40

Peter, Knut Lehrer Schule St. Klara,
Rottenburg 45

Picco, Manuela Verwaltungsangestellte
Diözese Rottenburg-Stuttgart,
Kath. Jugendreferat,  
Dekanate Böblingen und Calw

22

Pierro, Anette Lehrerin Kath. Freies Bildungszentrum St. Kilian,  
Heilbronn 51

Pils, Tanja Hotelfachfrau
Kirchlicher Eigenbetrieb der Bildungshäuser der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
Bildungshaus Kloster Schöntal

77

Ruthofer, Gernot Verwaltungsmitarbeiter Stadtdekanat Stuttgart, 
Verwaltungszentrum 61

Seruga, Janine stellvertretende Kindergarten-
leitung

Kath. Kirchengemeinde St. Petrus
Kath. Kindergarten St. Franziskus, 
Gerlingen

30
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Name, Vorname Tätigkeit Rechtsträger/Einrichtung Stimmen

Senn, Markus IT-Sachbearbeiter Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Bischöfliches Ordinariat, Stuttgart 32

Urban, Jacqueline Erzieherin Kath. Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt,
Kath. Eichhalde-Kindergarten, Königsbronn 30

Warneck, Knut Hausmeister Kath. Gesamtkirchengemeinde Esslingen,
Gemeinde St. Maria Berkheim, Esslingen 35

Witt, Neele Erzieherin
Kath. Kirchengemeinde St. Petrus und Paulus,
Kath. Kindergarten St. Petrus und Paulus, 
Schwieberdingen

22

Zahner, Martin Betriebsseelsorger Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
Betriebsseelsorge Ludwigsburg 88

Zeberer, Tanja Erzieherin
Kath. Gesamtkirchengemeinde Ludwigsburg,
Kath. Kinder- und Familienzentrum Eden,
Ludwigsburg

32

Es sind 12 Mitglieder zu wählen. Gewählt sind die Kan-
didaten, welche die meisten gültigen Stimmen erhalten 
haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
Es sind daher folgende Kandidatinnen und Kandidaten 
gewählt:
1. Zahner, Martin mit 88 Stimmen
2. Pils, Tanja mit 77 Stimmen
3. Csernai-Weimer, Akos mit 72 Stimmen
4. Nagel, Regina mit 66 Stimmen
5. Baumgärtner, Ellen mit 65 Stimmen
6. Ruthofer, Gernot mit 61 Stimmen
7. Nowack, Bernd mit 58 Stimmen
8. Jäkh, Renate mit 54 Stimmen
9. Pierro, Anette mit 51 Stimmen
10. Fels-Kessler, Petra mit 46 Stimmen
11. Peter, Knut mit 45 Stimmen
12. Opalke, Michael mit 40 Stimmen
Jede wahlberechtigte Mitarbeitervertretung sowie jeder 
kirchliche Rechtsträger im Sinne des § 1 Abs. 1 und 2 
Bistums-KODA-Ordnung hat das Recht, die Wahl wegen 
eines Verstoßes gegen geltendes Recht innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahl-
ergebnisses schriftlich anzufechten, es sei denn, dass 
durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht geändert oder 
beeinflusst werden konnte. Die Anfechtung durch eine 
oder einen Wahlberechtigten setzt des Weiteren voraus, 
dass zuvor eine Berichtigung erfolglos beantragt wurde.
Der Wahlausschuss entscheidet über die Anfechtungser-
klärung
Für den Wahlausschuss – Die Vorsitzende
Lea Letzgus

Bischöfliches Offizialat

Dekret 
Ernennung zum Kirchenanwalt

Hiermit ernenne ich gemäß can. 1435 CIC (Artt. 34 § 1 
und 54 DC) Herrn Lic. iur. can. Dipl.-Theol. Otto Ziegler 
mit Wirkung vom 1. Dezember 2022 zum Kirchenanwalt 
in der Diözese Rottenburg-Stuttgart.
Rottenburg a. N., den 1. Dezember 2022
+ Dr. Gebhard Fürst
Bischof

Personalangelegenheiten

Personalnachrichten

Personalveränderungen 
bei Priestern und Diakonen

Der Bischof von Rottenburg-Stuttgart hat folgende 
Wahlen bestätigt und die Gewählten mit der 

Führung der Amtsgeschäfte beauftragt:
Pfarrer David Pankiraj in Wiernsheim zum Dekan des 
Dekanats Mühlacker (13.12.2022).

Der Bischof von Rottenburg-Stuttgart hat verliehen:

Investitur
Pfarrer Damian Lothar Bednarek zum Pfarrer in den 
Kirchengemeinden St. Briccius in Wurmlingen, St. Mag-
nus in Altingen, St. Ursula in Oberndorf, St. Stephanus in 
Poltringen und St. Katharina in Wendelsheim und zum 
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leitenden Pfarrer der Seelsorgeeinheit 2 „Pfaffenberg“, 
Dekanat Rottenburg (27.11.2022).

Ernennungen
Pfarrer Dr. Sebastian Mukoma zum Stellvertretenden 
Kommissarischen Dekan des Dekanats Böblingen 
(18.11.2022).
Pfarrer Lawrence Ndiwalana zum Pfarrvikar mit dem 
Titel Pfarrer in der Italienischen Kath. Kirchengemeinde 
Comunitá Santi Sposi Maria e Giuseppe (60 %), in den 
Kirchengemeinden St. Elisabeth in Tailfingen und der 
Filialkirchengemeinde St. Maria in Onstmettingen 
(40 %), Seelsorgeeinheit 6 „Talgang“, Dekanat Balingen 
(15.11.2022).

Weitere Personalveränderungen
Diakon Jörg Stein zusätzlich wie ein „Diakon im Zivil-
beruf“ in der Seelsorgeeinheit 6 „St. Josef Starzach“, De-
kanat Rottenburg (01.12.2022).
Diakon Thomas Lerner zum Diakon im Zivilberuf in den 
Kirchengemeinden St. Johannes Evangelist in Warthau-
sen, St. Nikolaus in Reute, Mariä Himmelfahrt in Ring-
schnait, St. Cornelius und Cyprian in Mittelbiberach, 
St. Remigius in Stafflangen und der Filialkirchenge-
meinde St. Maria, Mutter der Christenheit in Birkenhard 
(in Seelsorgeeinheit mit der Kroatischen Kath. Gemeinde 
Sveti Nikola Tavelić in Biberach), Seelsorgeeinheit 9b 
„Biberach Umland“, Dekanat Biberach und mit Schwer-
punkt der Tätigkeit in der Notfallseelsorge im Dekanat/ 
Landkreis Biberach sowie in der „Betrieblichen Sozialbe-
ratung“ der Firma Liebherr (01.12.2022).
Priester Stjepan Prtenjača wird für ein Studium freige-
stellt (01.11.2022).

Todesfälle
02.09.2022 Pfarrer i. R. Natalio Lopez de Gamarra Ruz 

in Malaga, 93 Jahre.
R.I.P.

Promotion
Die Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Geor-
gen in Frankfurt am Main hat Herrn Pastoralreferent 
 Georg Hummler (Schömberg) aufgrund der Dissertation 
„Lazarus, komm heraus! Mit der Provokativen Therapie 
Frank Farrellys auf den Spuren der Erlösung“ zum Dok-
tor der Theologie promoviert (01.11.2022).

Stellenausschreibung für Priester
Detailinformationen zu den einzelnen Stellen sind in der 
Hauptabteilung V – Pastorales Personal bei Herrn Wiest 
(Tel. 07472 169-1651; E-Mail: BWiest@bo.drs.de) zu er-
halten. Ein Gespräch mit Herrn Diakon Dr. Michael Wol-
lek, Referent für die Priester, ist rechtzeitig vor einer Be-
werbung erforderlich (Tel.: 07472 169-1661; E-Mail: 
MWollek@bo.drs.de).
Die neue Fassung der „Ausschreibung, Bewerbung und 
Vergabe von Stellen für Priester“ ist zu beachten (KABl. 
2012, Nr. 10, S. 325 ff.).
Die mit * gekennzeichnete Pfarrei ist der Wohnsitz des 
Pfarrers aller Gemeinden einer Seelsorgeeinheit.
Bewerbungsfrist bis zum 28. Februar 2023
Folgende Stellen sind zur Besetzung ausgeschrieben:

Stellen für Pfarrer

Dekanat Seelsorgeeinheit
Balingen Oberes Schlichemtal 

St. Petrus und Paulus* in Schömberg, St. Verena in Dautmergen, St. Matthäus in Dormettin-
gen, St. Martinus in Dotternhausen, St. Petrus und Paulus in Hausen am Tann, St. Afra in 
Ratshausen, St. Gallus in Schörzingen, St. Nikolaus in Weilen u. d. R. und St. Jakobus in 
Zimmern unter der Burg

Biberach St. Benedikt Ochsenhausen 
St. Georg* (Basilika minor) in Ochsenhausen/Erlenmoos, St. Blasius in Bellamont, St. Jo-
seph in Mittelbuch, St. Mauritius in Rottum und Mariä Himmelfahrt in Steinheim an der 
Rottum 

Böblingen Aidlingen-Ehningen-Gärtringen 
St. Michael* in Gärtringen, Maria Himmelfahrt in Aidlingen und St. Elisabeth in Ehningen

Böblingen Leonberg-Höfingen/Gebersheim 
St. Johannes Baptist* in Leonberg und St. Michael in Höfingen (in Seelsorgeeinheit mit der 
Italienischen Gemeinde Santissimi cuori di Gesù e di Maria und der Kroatischen Gemeinde 
Sveti Nikola Tavelić in Leonberg)

Böblingen Zur Heiligen Familie in Magstadt und St. Anna in Maichingen
Böblingen Zur Hl. Dreifaltigkeit*, Maria Königin des Friedens in Sindelfingen und Christus König in 

Dagersheim (in Seelsorgeeinheit mit der Italienischen Gemeinde Santa Maria di Lourdes in 
Sindelfingen und der Kroatischen Gemeinde Gospa Velikog Hrvatskog Zavjeta in Sindelfin-
gen)

Böblingen Sindelfingen 
St. Joseph in Sindelfingen (in Seelsorgeeinheit mit der Portugiesischen Gemeinde Nossa Se-
nhora de Fátima in Sindelfingen)

Calw Oberes Nagoldtal 
St. Petrus und Paulus* in Nagold, Heilig Geist in Altensteig, St. Remigius in Gündringen, 
St. Georg in Vollmaringen und FilialKG St. Johannes der Täufer in Rohrdorf (in Seelsorge-
einheit mit der Kroatischen Gemeinde Sveti Nikola Tavelić in Nagold)

mailto:BWiest@bo.drs.de
mailto:MWollek@bo.drs.de
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Dekanat Seelsorgeeinheit
Calw Calw-Bad Liebenzell 

St. Josef* in Calw und St. Lioba in Bad Liebenzell (in Seelsorgeeinheit mit der Italienischen 
Gemeinde Maria Santissima delle grazie in Calw, der Kroatischen Gemeinde Sveti Josip in 
Calw und der Portugiesischen Gemeinde Santo Antonio de Lisboa in Bad Liebenzell)

Esslingen-Nürtingen Leinfelden-Echterdingen 
St. Petrus und Paulus* in Leinfelden und St. Raphael in Echterdingen

Esslingen- 
Nürtingen

Guter Hirte – Kolumban 
St. Kolumban* in Wendlingen-Unterboihingen und Zum Guten Hirten in Köngen und 
 Unterensingen

Freudenstadt Steinachtal 
Mariä Geburt* in Altheim, St. Konrad in Grünmettstetten, Heilig Geist in Talheim und 
 FilialKG St. Georg in Bittelbronn

Freudenstadt Horb – miteinander unterwegs 
Zum Heiligen Kreuz* in Horb, St. Konrad in Ahldorf, Zur Schmerzhaften Muttergottes in 
Bildechingen, St. Gallus in Mühringen, St. Mauritius in Nordstetten, St. Johann Baptist in 
Rexingen, St. Stephanus in Wiesenstetten und FilialKG Zum Heiligen Herz Jesu in Mühlen

Heilbronn-Neckarsulm Über dem Salzgrund 
St. Alban* in Heilbronn-Kirchhausen, St. Cornelius uns Cyprian in Heilbronn-Biberach und 
St. Michael in Heilbronn-Neckargartach

Hohenlohe Öhringen-Neuenstein 
St. Joseph* in Öhringen und Christus König in Neuenstein

Ludwigsburg Rund um den Hohenasperg 
Heilig Geist* in Markgröningen, St. Bonifatius in Asperg und St. Petrus in Tamm (in Seel-
sorgeeinheit mit der Italienischen Gemeinde Santo Padre Pio in Markgröningen)

Mergentheim Zum Kostbaren Blut* in Weikersheim und Fronleichnam in Creglingen (in Seelsorgeeinheit 
mit St. Margareta in Laudenbach und St. Johannes Evangelist in Niederstetten)

Ostalb Ipf 
St. Joseph* in Bopfingen, St. Nikolaus in Aufhausen, St. Antonius in Baldern, St. Ottilia in 
Kerkingen, Christus König in Oberdorf am Ipf, Mariä Himmelfahrt in Unterriffingen und 
der FilialKG St. Gallus in Itzlingen

Ostalb Schwäbischer Wald 
St. Blasius* in Spraitbach, St. Andreas in Schlechtbach und St. Cyriakus in Zimmerbach

Rems-Murr Remstaltor 
St. Anna* in Beutelsbach, St. Andreas in Endersbach, Heilig Kreuz in Kernen im Remstal 
und St. Michael in Remshalden

Rems-Murr Herz-Jesu Plüderhausen / St. Marien Urbach 
Zum Heiligsten Herzen Jesu in Plüderhausen und St. Marien in Urbach

Rems-Murr Winnenden-Schwaikheim-Leutenbach 
St. Karl Borromäus* in Winnenden, St. Jakobus in Leutenbach und St. Maria, Hilfe der 
Christen in Schwaikheim

Rottenburg Oberes Gäu 
Heilig Geist* in Ergenzingen und St. Anastasia in Baisingen

Stellen für Pfarrvikare

Dekanat Seelsorgeeinheit
Heidenheim Heidenheim 

St. Maria*, Zur Heiligsten Dreifaltigkeit in Heidenheim und Christus König in Heidenheim-
Mergelstetten (in Seelsorgeeinheit mit der Kroatischen Gemeinde Srce Isusovo in Heiden-
heim)

Rems-Murr Rems-Mitte 
Heilig Geist* in Schorndorf und Mariä Himmelfahrt in Winterbach (in Seelsorgeeinheit mit 
der Italienischen Gemeinde San Marco Evangelista in Schorndorf und der Kroatischen 
 Gemeinde Blaženi Alojzije in Schorndorf)

Saulgau Göge-Donau-Schwarzachtal 
St. Michael* in Hohentengen, St. Oswald in Herbertingen, St. Martinus in Hundersingen, 
St. Nikolaus in Marbach und St. Petrus und Paulus in  Mieterkingen 

Kategorialstelle
Leitung der Klinikseelsorge in Ulm
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Beauftragungen und Weihen 2023

Diakonenweihe
Weihbischof Matthäus Karrer wird am Samstag, 4. März 
2023, um 9:30 Uhr in Stuttgart, Konkathedrale St. Eber-
hard, die Alumnen des Priesterseminars zu Diakonen 
weihen.

Priesterweihe
Bischof Dr. Gebhard Fürst wird am Samstag, 8. Juli 2023, 
um 9:30 Uhr in Rottenburg, Dom St. Martin, die Diakone 
des Weihekurses 2023 zu Priestern weihen.

Weihe der Ständigen Diakone
Bischof Dr. Gebhard Fürst wird am Samstag, 27. Mai 
2023, um 10:00 Uhr in Zwiefalten, Münster Mariä Ge-
burt, die Kandidaten des Weihekurses 2023 zu Ständigen 
Diakonen weihen.

Beauftragung der Pastoralreferentinnen und 
-referenten

Weihbischof Thomas Maria Renz wird am Samstag, 
1. Juli 2023, um 14:30 Uhr in Reute, St. Petrus und Paulus, 
die Beauftragung der Pastoralreferentinnen und Pastoral-
referenten vornehmen.

Beauftragung der Gemeindereferentinnen und 
-referenten

Weihbischof Dr. Gerhard Schneider wird am Samstag, 
15. Juli 2023, um 14:00 Uhr in Böblingen, Vater-Unser-
Gemeinde, die Beauftragung der Gemeindereferentinnen 
und Gemeindereferenten vornehmen.

Verleihung der Missio canonica
Bischof Dr. Gebhard Fürst wird am Sonntag, 2. Juli 2023, 
um 10:00 Uhr in der Stiftskirche St. Nikolaus auf der 
Comburg in Schwäbisch Hall und Weihbischof Dr. Ger-
hard Schneider am Sonntag, 9. Juli 2023, um 10:00 Uhr, 
in der Stadtpfarrkirche St. Martinus und St. Maria in Bi-
berach, die Missio canonica an Religionslehrerinnen und 
Religionslehrer verleihen.

Mitteilungen

Wichtiger Hinweis zum Internet-Auftritt 
pfarrei-deutschland.de

Der Internet-Auftritt pfarrei-deutschland.de ist eine pri-
vate Internet-Seite, die keinerlei offiziellen, von der ka-
tholischen Kirche in Deutschland anerkannten Charakter 
besitzt, es bestehen auch keinerlei organisatorische Be-
ziehungen zwischen dem Verband der Diözesen Deutsch-
lands, deutschen Diözesen oder Pfarreien und den Betrei-
bern dieses Internetauftritts. Er enthält Inhalte, die teils 
fehlerhaft sind, teils kirchlichen Überzeugungen wider-
sprechen. Daher raten wir dringend davon ab, diesem 
Internet-Auftritt oder seinen Betreibern Informationen 
oder Daten zur Einstellung dort zukommen zu lassen, in 
eigenen Internet-Auftritten auf diesen hinzuweisen, ihn 
gar zu empfehlen oder Links auf diesen aufzunehmen. 
Werden neue Tatsachen über diesen Internet-Auftritt be-
kannt, werden wir hierüber informieren.

Fastenhirtenbrief – Vorankündigung
Anfang/Mitte Februar wird der Hirtenbrief von Bischof 
Dr. Gebhard Fürst zur österlichen Bußzeit 2023 erschei-
nen.
Der Fastenhirtenbrief wird in diesem Jahr wieder am 
 ersten Fastensonntag, den 26. Februar 2023, in allen 
Gottesdiensten, einschließlich der Vorabendgottes-
dienste, verlesen.
Bitte beachten Sie, dass Ihnen die im Jahr 2021 bzw. in 
den Vorjahren bestellte Anzahl der Sonderdrucke des 
Hirtenwortes automatisch zugeschickt wird.
Sollten Sie eine Änderung der Bestellmenge der Fasten-
hirtenbriefe wünschen, ist dies bis 23.01.2023 an E-Mail: 
amtsblatt@bo.drs.de möglich. Spätere Meldungen kön-
nen nicht mehr berücksichtigt werden.

Bußgottesdienst in der Fastenzeit 2023

Aus Wasser und Heiligem Geist geboren auferstehen 
zum neuen Leben

Für die österliche Bußzeit 2023 bietet der Fachbereich 
 Liturgie (Hauptabteilung VIIIa) wieder die Vorlage für 
einen Bußgottesdienst an. Darin werden Impulse zu ver-
schiedenen Dimensionen des Wassers und der Taufe als 
Reflexion auf das eigene Leben aufgegriffen. Der Gottes-
dienst kann als Vorbereitung auf besonders intensives 
Erleben der Tauffeiern und des Taufgedächtnisses in der 
heiligen Osternacht dienen.
Die Vorlage für den Bußgottesdienst wird, wie schon jene 
für den Bußgottesdienst im vergangenen Advent, aus-
schließlich digital zur Verfügung gestellt. Sie kann aus 
dem Mitarbeiterportal (Publikationen/Liturgische Ar-
beitshilfen) und von der Homepage des Fachbereichs 
 (https://liturgie.drs.de/) heruntergeladen und vor Ort ver-
vielfältigt werden.

http://pfarrei-deutschland.de
mailto:amtsblatt@bo.drs.de
https://liturgie.drs.de/
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Aktion für Paare und Familien in der 
Fastenzeit 2023 

7 Wochen GUT GEWÜRZT
Was macht unser Zusammenleben würzig? Wie kommt 
mehr Geschmack in unsere Beziehungen? Gibt es auch 
eine Überwürzung?
Darum und um vieles mehr geht es bei der deutschland-
weiten Fastenaktion für Paare und Familien. Nutzen Sie 
die Zeit von Aschermittwoch bis Ostern für Ihre Bezie-
hungen.
Wie Paare und Familien teilnehmen können:
Paare, die an der Aktion teilnehmen wollen, können sich 
auf der Website 7wochengutgewuerzt.de anmelden.
Familien, die an der Aktion teilnehmen möchten, melden 
sich auf der Website elternbriefe.de/7Wochen an.

Die Aktion startet am 25.02.2023 (erstes Wochenende in 
der Fastenzeit).
Werbekarten für die Aktion können unter ehe-familie@
bo.drs.de beim Fachbereich Ehe und Familie bestellt wer-
den (bitte Anzahl angeben).
Plakate zum Ausdrucken gibt es unter: kirche-und-ge-
sellschaft.drs.de/paar-familie-alleinerziehende/veran-
staltungen-und-aktionen/7wochen.html
Weitere Infos bei 
HA XI – Fachbereich Ehe und Familie
Mechthild Alber 
Tel. 0711 9791-1040
E-Mail: ehe-familie@bo.drs.de
kirche-und-gesellschaft.drs.de/paar-familie-alleinerzie-
hende.html

Angebote der Diözesanstelle Berufe der Kirche

Alle Kurse sind mit ausführlicher Beschreibung auf der Homepage berufe-der-kirche-drs.de zu finden. 
Wir bitten um Anmeldung per E-Mail unter: berufe-der-kirche@drs.de

Datum Titel Anmeldung Zielgruppe Ort
01.03.2023 Digitaler Infoabend – Pastorale Berufe 

und Religionslehrer/in
Junge 
Erwachsene

Online, Zugangslink über 
unsere Homepage

11.03.2023 Workshop „Entschieden entscheiden“ bis 03.03.2023 Junge 
Erwachsene

Johanneum in Tübingen

24.03.–
27.03.2023

Find your vision! – Was will ich 
 wirklich leben?

bis 03.03.2023 bei 
philip.heger@drs.de

Junge 
Erwachsene

Kloster Sießen

Diözesanstelle Berufe der Kirche
Brunsstr. 19, 72074 Tübingen
Tel.: 07071 569-448 (Sekretariat: Frau Tollkühn)
E-Mail: berufe-der-kirche@drs.de
Internet: berufe-der-kirche-drs.de

Angebote des Instituts für Fort- und Weiterbildung

Alle Kurse sind mit ausführlicher Beschreibung auf der Homepage zu finden. 
Wir bitten um Online-Anmeldung unter: institut-fwb.de

Datum Nr. Titel Zielgruppe
04.02.2023 23001 Einführungskurs Kommunionhelfer/innen Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen

04.02.2023 23055 Biblische Texte für den Gottesdienst erschließen 
(Aufbaukurs Wortgottesfeier)

Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen

04.03.2023 23031 Einführungskurs Beauftragung Wortgottesfeier Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen

21.03.2023 23370 Einführung in das diözesane Konzept der 
 Lektoren, Fortbildung für Multiplikator/innen 
in Dekanaten

Hauptamtliche Pastorale Mitarbeiter/innen, 
Dekanatsreferent/innen, Kirchenmusiker/innen

23.03.2023 23371 Einführung in das diözesane Konzept der 
 Lektoren, Fortbildung für Multiplikator/innen 
in Dekanaten

Hauptamtliche Pastorale Mitarbeiter/innen, 
Dekanatsreferent/innen, Kirchenmusiker/innen

24.03.2023 23050 Verkünden ist mehr als Vorlesen  
(Aufbaukurs Wortgottesfeier)

Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen

18.04.2023 23236 Grundkurs Modul 3 für Pfarramts-
sekretär/innen – Aus der Praxis

Pfarramtssekretär/innen

25.04.2023 23244 Zusammenarbeit im Pfarrbüro der 
 Seelsorgeeinheit

Pfarramtssekretär/innen

26.04.2023 23317 Moderne Korrespondenz Mitarbeiter/innen in einem Verwaltungsberuf, 
Pfarramtssekretär/innen

http://www.7wochengutgewuerzt.de
http://www.elternbriefe.de/7Wochen
mailto:ehe-familie@bo.drs.de
mailto:ehe-familie@bo.drs.de
https://kirche-und-gesellschaft.drs.de/paar-familie-alleinerziehende/veranstaltungen-und-aktionen/7wochen.html
https://kirche-und-gesellschaft.drs.de/paar-familie-alleinerziehende/veranstaltungen-und-aktionen/7wochen.html
https://kirche-und-gesellschaft.drs.de/paar-familie-alleinerziehende/veranstaltungen-und-aktionen/7wochen.html
mailto:ehe-familie@bo.drs.de
https://kirche-und-gesellschaft.drs.de/paar-familie-alleinerziehende.html
https://kirche-und-gesellschaft.drs.de/paar-familie-alleinerziehende.html
http://www.berufe-der-kirche-drs.de
mailto:berufe-der-kirche@drs.de
mailto:philip.heger@drs.de
mailto:berufe-der-kirche@drs.de
http://www.berufe-der-kirche-drs.de
http://www.institut-fwb.de
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Einladung zur außerordentlichen 
Mitgliedervertreterversammlung des 

St. Martinus Priestervereins der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart

– Kranken- und Sterbekasse (KSK) – VVaG
Sehr geehrte liebe Mitglieder,
am 16. Februar 2023 findet um 14:00 Uhr eine außer-
ordentliche Mitgliedervertreterversammlung des 
St. Martinus Priestervereins statt.
Ort: Haus der Katholischen Kirche (Eugen-Bolz-Saal) 
Königstr. 7, 70173 Stuttgart.
Bitte beachten Sie, dass die außerordentliche Mitglieder-
vertreterversammlung beschlussfähig ist, wenn zwei 
Drittel aller Stimmberechtigten (Mitgliedervertreter) an-
wesend sind.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass für den Fall, 
dass diese Versammlung nicht beschlussfähig ist eine 
zweite Versammlung, die frühestens zwei Wochen später 
stattfinden kann und für die nur eine Einladungsfrist von 
einer Woche einzuhalten ist, stattfinden wird.
Diese zweite Versammlung wäre dann auf alle Fälle be-
schlussfähig (§ 22 (81) der Satzung).
Nach § 16 (56) der Satzung des St. Martinus Priesterver-
eins sind die Mitglieder des Vereins berechtigt, an den 
Mitgliedervertreterversammlungen als Zuhörer teilzu-
nehmen. Ausdrücklich laden wir die Mitglieder ein, diese 
Gelegenheit zu nutzen, sich über die aktuellen Entwick-
lungen zu informieren, und bitten bei Interesse um An-
meldung per E-Mail an info@stmartinusvvag.de bis 
5. Februar 2023.

Tagesordnung
TOP 1.  Begrüßung und Eröffnung der außerordentli-

chen Mitgliedervertreterversammlung
Feststellung der Beschlussfähigkeit der Mit-
gliedervertreterversammlung

TOP 2.  „Übertragung des Kranken- und Pflegeversi-
chertenbestandes des St. Martinus Priester-
vereins – Kranken- und Sterbekasse (KSK) – 
VVaG Stuttgart auf die Debeka Kranken-
versicherungsverein a. G. sowie Auflösung 
des St. Martinus Priestervereins – Kranken- 
und Sterbekasse (KSK) – VVaG Stuttgart 
zum 1. Januar 2024.“

  –  Informationen des Vorstands und des 
Aufsichtsrats

  – Sachstandsbericht
  –  Beschlussfassung über die, die Bestands-

übertragung und die Auflösung vorberei-
tende Beschlussanträge

Der Vorstand
20. Dezember 2022

Einladung zur außerordentlichen 
Mitgliederversammlung des St. Martinus 
Priestervereins der Diözese Rottenburg-

Stuttgart

Verbundene Hausratversicherung (VHV) VVaG 
Stuttgart 

– vormals Brandkasse (BK) VVaG –
Sehr geehrte liebe Mitglieder,
am 16. Februar 2023 findet ab ca. 15:30 Uhr eine außer-
ordentliche Mitgliederversammlung (im Anschluss an 
die außerordentliche Mitgliedervertreterversammlung 
der KSK) der Verbundene Hausratversicherung statt.
Ort: Haus der Katholischen Kirche (Eugen-Bolz-Saal) 
Königstr. 7, 70173 Stuttgart.
Wir bitten um zahlreiche Teilnahme.

Tagesordnung
TOP 1.  Begrüßung und Eröffnung der außerordentli-

chen Mitgliederversammlung
Feststellung der Beschlussfähigkeit der Mit-
gliederversammlung

TOP 2.  Auflösung der Verbundene Hausratversiche-
rung (VHV) des St. Martinus Priestervereins 
VVaG Stuttgart der Diözese Rottenburg-
Stuttgart

  – Information über den Sachstand
Der Geschäftsführer
21. Dezember 2022

mailto:info@stmartinusvvag.de
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St. Martinus Priesterverein 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

– Kranken- und Sterbekasse (KSK) – VVaG, 
Stuttgart

Hohenzollernstr. 23, 70178 Stuttgart

Bericht über das Geschäftsjahr 2021
Inhaltsverzeichnis
1. Die Organe des Versicherungsvereins
2. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021
3. Bericht des Aufsichtsrats
4. Jahresabschluss

– Bilanz zum 31. Dezember 2021
– Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 

1. Januar bis zum 31. Dezember 2021
5. Anhang für das Geschäftsjahr 2021
6. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschluss-

prüfers

1. Die Organe des Versicherungsvereins

Mitgliedervertreterversammlung:
Die Rechte und Pflichten der Mitgliedervertreterver-
sammlung sind in § 16 der Satzung geregelt. In jedem 
Dekanat der Diözese Rottenburg-Stuttgart wird von den 
ordentlichen Mitgliedern aus ihrer Mitte ein Mitglieder-
vertreter gewählt.
Die Wahl erfolgt nach einer von der Mitgliedervertreter-
versammlung beschlossenen Wahlordnung (§ 16 Zif-
fer 44 der Satzung).
Aufsichtsrat:
Dem Aufsichtsrat gehören bzw. gehörten folgende Mit-
glieder an, die nach § 18 Ziffer 59 der Satzung nicht 
gleichzeitig Mitglieder der Kranken- und Sterbekasse 
sein müssen:
Dr. Christian Hermes
Stadtdekan, Msgr., Stuttgart
Aufsichtsratsvorsitzender
Andreas Schardt
Oberfinanzrat, Stuttgart
Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
Dr. Horst Ayasse
Sindelfingen
Jutta Becker-Achenza
Spiegelberg
ab 01.08.2021
Klaus Henkel
Dipl.-Betriebswirt, Rutesheim
Paul Hildebrand
Domkapitular, Msgr., Rottenburg
vom Bischof bestellt
Paul Magino
Dekan, Wendlingen
Dr. Gerhard Schneider
Weihbischof, Rottenburg

Paul Zeller
Pfarrer, Zwiefalten
verstorben am 24.03.2021
Vorstand:
Bernhard Mayer
Justiziar, Pliezhausen
Karl Wolf
Dipl. Soz. Päd. (FH), Remseck
bis 16.10.2021
Volker Altenähr
Dipl.-Math., Aktuar DAV, Beilstein
ab 01.08.2021

2. Lagebericht des Vorstands 
für das Geschäftsjahr 2021

Rahmenbedingungen und Grundlagen 
des St. Martinus Priestervereins

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung1

Wie einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesam-
tes (Pressemitteilung Nr. 020 vom 14. Januar 2022) zu 
entnehmen ist, ist das preisbereinigte Bruttoinlandspro-
dukt in dem Jahr 2021 nach ersten Berechnungen des Sta-
tistischen Bundesamts um 2,7 % höher als im Jahr 2020 
(auch kalenderbereinigt). Dabei geht der Präsident des 
Statistischen Bundesamts, Herr Dr. Georg Thiel, wie er 
bei der Pressekonferenz „Bruttoinlandsprodukt 2021“ in 
Wiesbaden mitgeteilt hat, davon aus, dass die konjunktu-
relle Entwicklung auch im Jahr 2021 stark abhängig vom 
Corona-Infektionsgeschehen und den damit einhergehen-
den Schutzmaßnahmen war.
Nach Veröffentlichung des Jahresgutachtens des Sach-
verständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung mit dem Titel „Transformation 
gestalten: Bildung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit“ am 
10. November 2021 hat der Sachverständigenrat bedingt 
durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine 
am 30. März 2022 eine „Aktualisierte Konjunkturprog-
nose 2022 und 2023“ veröffentlicht.
Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine belastet die 
Aussichten für die Weltwirtschaft und bringt auch nach 
Ansicht des Sachverständigenrats große politische Unsi-
cherheit mit sich. Anhaltend hohe Preise für Energie und 
Rohstoffe sowie der Ausfall von Nahrungsmittel- und 
Düngemittelexporten aus der Ukraine und Russland sind 
nach Aussage des Sachverständigenrats wahrscheinliche 
Folgen. Der Sachverständigenrat führt aus, dass der rus-
sische Angriffskrieg die Unsicherheit über die wirtschaft-
liche Entwicklung beträchtlich erhöht, das Wachstum 
dämpft und zum Anstieg der Energie- und Verbraucher-
preise beiträgt. Für Deutschland erwartet der Sachver-
ständigenrat eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts 
um 1,8 % für 2022 und 3,6 % in dem Jahr 2023 bei Infla-
tionsraten von 6,1 % und 3,4 %. Da nach Auffassung des 
Sachverständigenrats die große Abhängigkeit von russi-
schen Energielieferungen das erhebliche Risiko einer ge-
ringeren Wirtschaftsleistung und höheren Inflation birgt, 

1 Die Ausführungen beruhen im Wesentlichen auf der „Aktu-
alisierten Konjunkturprognose 2022 und 2023“, die der 
Sachverständigenrat am 30. März 2022 veröffentlicht hat, 
sowie der Internetseite zu der Pressekonferenz des Statisti-
schen Bundesamtes (Pressemitteilung Nr. 020) vom 14. Ja-
nuar 2022.
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spricht der Sachverständigenrat die Empfehlung aus, dass 
Deutschland umgehend Maßnahmen ergreifen sollte, um 
sich gegen einen Lieferstopp zu wappnen und die Abhän-
gigkeit zu beenden.

Die Private Krankenversicherung
Wie der Vorsitzende des PKV-Verbandes Dr. Ralf Kantak 
anlässlich der Jahrespressekonferenz des Gesamtver-
bands der Deutschen Versicherungswirtschaft am 27. Ja-
nuar 2022 mitgeteilt hat, hat der Versicherungsbestand 
aller PKV-Unternehmen in 2021 um fast 1 Million auf 
37,1 Millionen zugelegt. Auch im vierten Jahr in Folge 
sind demnach mehr Menschen von der gesetzlichen 
Krankenversicherung in die Private Krankenversiche-
rung gewechselt als in die umgekehrte Richtung. Aller-
dings sei die Zahl der Vollversicherten weiterhin rückläu-
fig.
Der Zuwachs war erneut ausschließlich auf den Bereich 
der Zusatzversicherungen zurückzuführen. Ihre Zahl 
wuchs um 3,4 % auf 28,4 Millionen. Hingegen sank die 
Zahl der Kunden in der Vollversicherung, also dem Kern-
geschäft der PKV um 0,1 % auf 8,7 Millionen. Das ent-
spricht einem Rückgang von rund 5.900 Versicherten.
Wie Herr Dr. Kantak des Weiteren mitteilte, hat die Bran-
che in 2021 Beitragseinnahmen von 45 Mrd. Euro zu ver-
zeichnen, ein Anstieg um 5 %. Davon seien 40,5 Mrd. 
Euro auf die Krankenversicherung (+ 4,7 %) und 4,5 Mrd. 
Euro auf die Private Pflegeversicherung (+ 7,3 %) entfal-
len.
Dagegen sind die Versicherungsleistungen mit einem 
Wachstum von 2 % auf 31,4 Mrd. Euro deutlich geringer 
angestiegen als die Beitragseinnahmen. In der Kranken-
versicherung hätte die Branche einen leichten Anstieg um 
0,9 % auf 29,3 Mrd. Euro verzeichnet. In der Pflegeversi-
cherung sei das Plus dagegen mit 19,6 % auf 2,1 Mrd. Euro 
deutlicher ausgefallen.
Herr Dr. Kantak erläuterte, dass sich in diesen Daten ne-
ben den gestiegenen Leistungsausgaben auch die Kosten 
der Corona-Rettungsschirme zeigen würden. Nach Anga-
ben des PKV-Verbandes haben die Versicherer bis Ende 
2021 insgesamt 1,2 Mrd. Euro für die Hygienepauschale 
bei niedergelassenen Ärzten und Zahnärzten bezahlt.

Gesundheitspolitische Aspekte
Wie bereits in dem Lagebericht zu dem Geschäftsjahr 
2020 unter „Gesundheitspolitische Aspekte“ angedeutet, 
hatte eine Vielzahl der letztendlich in 2021 in Kraft ge-
tretenen Bundesgesetze und Rechtsverordnungen in dem 
Bereich Gesundheitswesen die Zielsetzung, einer wirksa-
men Bekämpfung bzw. Eindämmung der Ausbreitung 
der Corona-Pandemie in ihren diversen Mutationsmoda-
litäten.
Beispielhaft sollen hier das Gesetz zur Stärkung der 
Impfprävention gegen Covid-19 und Veränderungen 
 weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit der Covid-
19-Pandemie, das am 12. Dezember 2021 in Kraft getre-
ten ist, das Gesetz zur Änderung des Infektions-
schutzgesetzes und weiterer Gesetze anlässlich der 
Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite, in Kraft getreten am 24. November 
2021, die Hygienepauschale-Verordnung – HygPV (In-
krafttreten: 29. Dezember 2021) sowie die Pandemiekos-
ten-Erstattungsverordnung-PKEV, die am 23. September 
2021 in Kraft getreten ist, angeführt werden.

Ebenso in 2021 in Kraft getreten sind die DRG – Entgelt-
katalogverordnung 2022 – DRG – EKV 2022, die Verord-
nung zu den Entgeltkatalogen für DRG-Krankenhäuser 
für das Jahr 2022 und zur Liquiditätssicherung der Kran-
kenhäuser (Inkrafttreten: 23. November 2021), die Ge-
sundheits-IT Interoperabilitätsverordnung – GIV, eine 
Verordnung für die Förderung der Interoperabilität zwi-
schen informationstechnischen Systemen im Gesund-
heitswesen (Inkrafttreten: 3. November 2021), die Medi-
zinischer Bedarf Versorgungssicherstellungsverordnung 
– MedBVSV, einer ersten Verordnung zur Änderung der 
medizinischer Bedarf Verordnungssicherstellungsver-
ordnung (Inkrafttreten: 1. Mai 2021), das Gesundheits-
versorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) das am 
20. Juli 2021 in Kraft getreten ist, das Digitale Versor-
gung und Pflege-Modernisierungs-Gesetz (DVPMG), in 
Kraft getreten am 9. Juni 2021, das Versorgungsverbesse-
rungsgesetz (GPVG), in Kraft getreten am 1. Januar 2021 
sowie weitere berufsständische Bundesgesetze bzw. 
Rechtsverordnungen.
Bereits von dem Bundestag beschlossen und vom Bun-
desrat gebilligt sind Änderungen des Infektionsschutzge-
setzes (IfSG), mit denen die Regelungsbefugnisse der 
Länder wieder ausgeweitet werden.
Noch in 2021 vorbereitet wurde die partielle Impfpflicht 
für Personal von Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, 
Arztpraxen und im Rettungsdienst, die nun in Kraft trat. 
Bis zum 15. März 2022 mussten sämtliche in diesen Be-
reichen tätigen Personen vom Reinigungsdienst bis zum 
medizinischen Personal geimpft oder genesen sein, es sei 
denn, es besteht im Einzelfall eine medizinische Kontra-
indikation für die Impfung. Anfang 2022 ist auch der 
Kreis der zum Impfen berechtigten Personen erweitert 
worden. Zum Impfen berechtigt sind zukünftig auch 
Apotheker, Zahn- und Tierärzte.
Änderungen im Gesundheitswesen betreffen in erster 
 Linie verwaltungstechnische Aspekte im Zuge der Digi-
talisierung des Gesundheitswesens, aber auch die Organ-
spende und den Schutz der Bürger vor gesundheitsschäd-
lichen Stoffen. Seit dem 1. Januar 2022 erhalten gesetzlich 
Versicherte in der Arztpraxis für verschreibungspflich-
tige Arzneimittel nur noch elektronische Rezepte. Ab 
dem 1. Juli 2022 werden Arbeitgeber von den Ärzten eine 
elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erhal-
ten.
Zum 1. Januar 2022 trat zudem die Pflegereform in Kraft. 
Hierbei wird der Beitrag in der gesetzlichen Pflegeversi-
cherung ab dem vollendeten 23. Lebensjahr für Kinder-
lose auf 0,35 % angehoben. Zum Ausgleich zahlt die Pfle-
geversicherung künftig differenzierte Zuschläge zu dem 
Eigenanteil an den Pflegekosten in der vollstationären 
Pflege, die im vierten Pflegejahr auf bis zu 70 % steigen; 
eine spürbare finanzielle Entlastung pflegedürftiger Per-
sonen.

Das geschäftliche Betätigungsfeld des 
St. Martinus Priestervereins

Das geschäftliche Betätigungsfeld des St. Martinus Pries-
tervereins beschränkt sich auf die Versicherungsarten:
• Krankheitskostenversicherung
• Pflegepflichtversicherung
Der St. Martinus Priesterverein ist zudem auf der Rechts-
grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrags die von 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart beauftragte Beihilfeab-
rechnungsstelle für Geistliche.
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Rechtsform und wesentliche rechtliche Aspekte
Der St. Martinus Priesterverein ist als kleines Versiche-
rungsunternehmen im Sinne von § 211 Abs. 1 und 2 VAG 
anerkannt und innerhalb der Grenzen des Landes Baden-
Württemberg zugelassen.
Der St. Martinus Priesterverein ist des Weiteren aufgrund 
seines bestimmungsgemäß sachlich, örtlich und dem Per-
sonenkreis nach eng begrenztem Wirkungskreis ein klei-
nerer Verein im Sinne des § 210 VAG.
Zweck des Versicherungsvereins ist es, den Mitgliedern 
bei Krankheit materielle Hilfe und für den Todesfall ein 
Sterbegeld zu sichern. Bei Pflegebedürftigkeit erbringt 
die Kranken- und Sterbekasse die in den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Private Pflegepflicht-
versicherung (MB/PPV) festgeschriebenen Leistungen 
für ambulante und stationäre Pflege.
Der St. Martinus Priesterverein ist nicht als „Unterneh-
men im öffentlichen Interesse“ im Sinne des § 316a HGB 
eingestuft.
Versicherungsgeschäfte werden ausschließlich mit Mit-
gliedern getätigt.

Internetauftritt
Der Internetauftritt des St. Martinus Priestervereins wird 
regelmäßig aktualisiert. Unter der Rubrik „News“ werden 
Hinweise auf für den Mitgliederbestand zugeschnittene 
gesetzliche Neuerungen vorgehalten sowie praxisorien-
tierte Anregungen an unsere Mitglieder weitergegeben.
Die Homepage des St. Martinus Priestervereins ist unter 
stmartinusvvag.de aufrufbar.

Gesundheitsförderungsangebot für Mitglieder
Ein besonderes Anliegen des St. Martinus Priestervereins 
ist es, in Kooperation mit dem Bischöflichen Ordinariat 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart das Projekt „Gesund-
heitsförderung unserer Priester“ wie schon seit vielen 
Jahren weiter zu unterstützen und zu fördern.

Wirtschaftsbericht

Versichertenbestand
Im Verlauf des Geschäftsjahres verringerte sich der Mit-
gliederbestand von 753 auf 728 Mitglieder.
39 Abgängen (i. V. 29) stehen 14 Zugänge (i. V. 9) gegen-
über. Die Abgänge setzen sich wie folgt zusammen:
• 29 Abgänge durch Tod
• 10 Abgänge durch Kündigung des Versicherungsver-

hältnisses aufgrund Ausscheidens aus dem Kreis der 
Mitglieder gemäß § 5 der Satzung.

Der St. Martinus Priesterverein verzeichnet seit Jahren 
rückläufige Mitgliederzahlen. In der Mitgliedervertreter-
versammlung am 21. Juli 2021 wurde daher nach ausführ-
licher Erörterung mit den Mitgliedervertretern der ein-
stimmige Beschluss gefasst, dass der Vorstand des 
St. Martinus Priestervereins Verhandlungen mit einem 
großen privaten Krankenversicherer zur Übernahme des 
Bestands führen soll.
Im Geschäftsjahr 2021 haben erste Gespräche zu Alter-
nativen der Strukturierung einer solchen Maßnahme zwi-
schen dem St. Martinus Priesterverein und einer großen 
privaten Krankenversicherung stattgefunden. Den aktu-

ellen Sachstand der Verhandlungen haben wir im Ab-
schnitt „Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022 und künf-
tige Entwicklung des St. Martinus Priestervereins“ am 
Ende dieses Lageberichts dargestellt.

Beitragseinnahmen
Die Bruttobeiträge im Geschäftsjahr 2021 belaufen sich 
auf EUR 2.924.201,47 (i. V. TEUR 2.971).
Im Geschäftsjahr 2021 wurde zum 1. Juli 2021 eine Bei-
tragsanpassung in der Pflegepflichtversicherung durch-
geführt.

Leistungsaufwendungen
Die Leistungsaufwendungen für Versicherungsfälle für 
eigene Rechnung (einschließlich der Regulierungsauf-
wendungen) haben sich im Geschäftsjahr 2021 mit 
EUR 2.377.874,50 gegenüber dem Vorjahr (TEUR 2.161) 
um EUR 216.576,20 erhöht.
Die Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versiche-
rungsfälle ist in 2021 mit EUR 679.067,68 (i. V. TEUR 693) 
um EUR 13.471,60 gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Versicherungstechnische Rückstellungen
Der Deckungsrückstellung waren im Geschäftsjahr nach 
versicherungsmathematischer Berechnung 
EUR 34.715,22 (i. V. TEUR 272) kumuliert zuzuführen. 
Der deutliche Rückgang an Zuführungsbedarf in die De-
ckungsrückstellung ist Folge des Rückgangs des Versi-
cherungsbestandes und erhöht das Rohergebnis entspre-
chend.
Auf die Zuführung entfallen EUR 47.645,63 (i. V. 
TEUR 108) auf die Krankheitskostenversicherung und 
EUR 15.392,03 (i. V. TEUR 165) auf die Pflegepflichtver-
sicherung. Der Deckungsrückstellung in der Sterbegeld-
versicherung waren EUR 22.036,00 (i. V. TEUR 19) zu 
entnehmen.

Verwaltungskosten
Die Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb sind 
mit EUR 190.891,64 (i. V. TEUR 218) gegenüber dem 
Vorjahr um EUR 26.754,42 oder 12,3 % gesunken. Die 
Verwaltungskostenquote gemäß Verbandsformel verrin-
gert sich auf 6,6 % (i. V. 7,4 %). Die über alle Funktions-
bereiche verteilten gesamten Verwaltungsaufwendungen 
unter Einbeziehung der Aufwendungen für die Regulie-
rung von Versicherungsfällen, für die Verwaltung der 
Kapitalanlagen und für das Unternehmen als Ganzes sind 
um EUR 66.659,93 bzw. 6,9 % auf EUR 902.823,70 (i. V. 
TEUR 969) gesunken.

Entwicklung der Kapitalanlagen
Der buchmäßige Bestand der Kapitalanlagen erhöhte 
sich im Geschäftsjahr um EUR 269.852,66 auf 
EUR 16.719.643,07 (i. V. TEUR 16.450). Ihre Zusammen-
setzung und Entwicklung sind auf Seite 23 innerhalb des 
Anhangs zum Jahresabschluss 2021 dargestellt.
An Erträgen aus den Kapitalanlagen wurden 
EUR 458.598,65 (i. V. TEUR 414) erzielt.
Die Nettoverzinsung beträgt für das Geschäftsjahr 2021 
1,78 % (i. V. 1,52 %). Der Anstieg der Nettoverzinsung 
begründet sich trotz leicht gesunkener laufender Erträge 
aus den Kapitalanlagen in einer Wertaufholung bei den 
Grundstücken, nachdem aufgrund zwischenzeitig gestie-

http://www.stmartinusvvag.de
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gener Zeitwerte eine im Jahr 2017 erfolgte außerordentli-
che Abschreibung zeitanteilig wieder zugeschrieben 
wurde.
Zur Bildung dieser Kennzahl werden von sämtlichen Er-
trägen aus Kapitalanlagen die gesamten Aufwendungen 
für Kapitalanlagen abgezogen und durch den durch-
schnittlichen Kapitalanlagenbestand geteilt. Die Kenn-
zahl Nettoverzinsung misst den Erfolg des Versicherers 
am Kapitalmarkt in einem Jahr. Die Nettoverzinsung lie-
fert eine realistische Bewertung des Ergebnisses aus Ka-
pitalanlagen und ist eine wichtige Kennzahl für die Er-
tragskraft eines Versicherungsunternehmens.

Ergebnis
In dem Geschäftsjahr 2021 betrug das Rohergebnis vor 
und nach Steuern EUR 292.862,47 (i. V. TEUR 112). 
Hiervon wurden EUR 237.127,17 den Rückstellungen für 
Beitragsrückerstattung zugeführt. Von diesem Betrag 
entfielen EUR 17.555,04 auf im Geschäftsjahr dem 
St. Martinus Priesterverein nach AMNOG erstattete Arz-
neimittelrabatte.
Nach der gesetzlich vorrangigen Zuführung des Über-
schusses zu den Rückstellungen für Beitragsrückerstat-
tung wird ein Jahresüberschuss von EUR 54.682,35 aus-
gewiesen, der satzungsgemäß der Verlustrücklage 
zugeführt wurde.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Der St. Martinus Priesterverein beschäftigte in dem Be-
richtsjahr sechs Mitarbeiterinnen, die in einem aktiven 
Beschäftigungsverhältnis standen.
Fünf der in 2021 aktiv tätigen Mitarbeiterinnen waren in 
Vollzeit tätig, eine Mitarbeiterin in Teilzeit.

Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Auch in dem Geschäftsjahr 2021 konnte der St. Martinus 
Priesterverein auf das Engagement und die Kompetenz 
seiner Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter vertrauen. Für ihr 
besonderes Engagement und den weit über obligatori-
schen Einsatz, die Bereitschaft sich jederzeit für den 
St. Martinus Priesterverein persönlich einzubringen, 
sprechen wir allen Beteiligten unseren herzlichen Dank 
und unsere Anerkennung aus.

Chancen- und Risikobericht

Aufgaben des Risikomanagements
Ziel des Risikomanagements ist es, wirtschaftlich rele-
vante Risiken zu erkennen, zu bewerten und entspre-
chend zu handhaben.
Die Gesamtverantwortung für das Risikomanagement 
obliegt dem Vorstand. Der Aufgabenbereich Risikoma-
nagement ist im Geschäftsjahr 2021 auf Herrn Volker 
Altenähr übergegangen. Angepasst an die Geschäftsstra-
tegie existiert eine Risikostrategie, welche auf den am 
15. Oktober 2021 aktualisierten Leitlinien für das Risiko-
management basiert.

Risikosteuerung
Auf der Grundlage der Geschäfts- und Risikostrategie 
werden die wirtschaftlich relevanten Risiken einer regel-
mäßigen Inventur unterzogen. Als wesentlich werden für 
den St. Martinus Priesterverein das versicherungstechni-

sche Risiko (Krankheitskostenrisiko), das Adressausfall-
risiko sowie das Zinsänderungsrisiko im Bereich der Ka-
pitalanlagen und das operationelle Risiko (Kostenrisiko 
aufgrund fehlenden Wachstums) bewertet.
Aus der Risikostrategie leitet sich ein definiertes Risiko-
tragfähigkeitskonzept ab. Ziel dieses Risikotragfähig-
keitskonzetps ist es, grundsätzlich alle als wesentlich 
beurteilten Risiken über ein einfaches Limitsystem zu 
steuern.
Im Geschäftsjahr 2021 war ein Betrag von EUR 600.000,00 
als jährliche Gesamt-Risikodeckungsmasse bereitge-
stellt. Davon werden EUR 350.000,00 für die Limitierung 
des Risikos aus Kapitalanlagen reserviert, die vollständig 
den Zinsänderungsrisiken zugeordnet sind. Da das Kre-
ditrisiko im Rahmen der Steuerung der Zinsänderungsri-
siken über Marktwerte bereits mit indiziert ist, erfolgt für 
dieses eine ergänzende Steuerung anhand von Ratings in 
einer Nebenbetrachtung, ohne dass es einer weiteren be-
traglichen Limitierung bedarf. Ein Betrag von 
EUR 250.000,00 dient der Limitierung der Krankheits-
kostenrisiken. Für die Limite sind gestaffelte Vorwarn-
stufen eingerichtet, ab deren Erreichen der Vorstand 
Maßnahmen einleiten muss (z. B. Erarbeitung von Vor-
schlägen für risikoreduzierende Maßnahmen).
Das Risikotragfähigkeitskonzept wurde im Geschäfts-
jahr 2021 quartalsweise zur Risikosteuerung eingesetzt, 
es fließt in den quartalsweisen Risikobericht des Vor-
stands an den Aufsichtsrat ein. Zum 30. September 2021 
erfolgte eine Anpassung des Modells im Kapitalanlage-
bereich. Es wurden neben der in der Ampega Investment 
GmbH, Köln (Ampega), verwalteten Kapitalanlagen auch 
die selbst verwalteten Kapitalanlagen einschließlich lau-
fender Konten bei Banken einbezogen. Hierdurch werden 
Schwankungen aus vorübergehend nicht durch Ampega 
angelegten Mitteln eliminiert. Die als Limits vorgegebe-
nen Risikodeckungsmassen wurden im ersten Halbjahr 
2021 teilweise überschritten, konnten nach der Modell-
anpassung und einer positiven Entwicklung der Kapital-
märkte aber im weiteren Jahresverlauf 2021 in den bereit-
gestellten Rahmen zurückgeführt werden.
Das operationelle Risiko sowie das Liquiditätsrisiko wur-
den nicht in das Risikotragfähigkeitskonzept einbezogen, 
hier erfolgt eine eigenständige Steuerung.
Das Kapitalanlagemanagement ist unter Vorgabe der 
 „Internen Anlagerichtlinien“ des St. Martinus Priester-
vereins an die Ampega übertragen. Die in den Anlage-
richtlinien definierten Kapitalanlagegrundsätze und ge-
gebenenfalls Grenzwerte sind zwingend zu beachten. Die 
„Internen Anlagerichtlinien“ sind neben der Beachtung 
der gesetzlichen Vorgaben für Ampega verbindlich vor-
gegeben und bestimmen somit das Anlageverhalten end-
scheidend mit. Auftragsgemäß übermittelt Ampega an 
den St. Martinus Priesterverein monatlich das Kapitalan-
lagegitter, Monatsreportings sowie zeitnahe Kapital-
marktberichte mit Erläuterungen und Empfehlungen. Die 
Unterlagen und Berichte werden für die Risikobewertung 
zur quartalsweisen Überwachung der Limite im Risiko-
tragfähigkeitskonzept vom St. Martinus Priesterverein 
herangezogen. Vertreter der Ampega nehmen im Regel-
fall einmal jährlich im Rahmen einer Anlageausschuss-
sitzung des Aufsichtsrats teil und erläutern die Anlage-
strategie.
Um den Anforderungen an ein Asset-Liability-Manage-
ment (ALM) entsprechen zu können, ist über die „Leitli-
nie für das Risikomanagement“ ein Regelaustauschver-
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fahren zwischen Vorstand, der Ampega und dem 
verantwortlichen Aktuar installiert.
Aufgrund des speziellen Geschäftsmodells des St. Marti-
nus Priestervereins, nämlich die Beschränkung auf die 
Zielgruppe Priester sowie die räumliche Begrenzung des 
Geschäftsgebiets, ergeben sich Risiken durch den konti-
nuierlich abnehmenden Bestand und zwar durch Vermin-
derung der Tragfähigkeit der Krankheitskostenrisiken 
sowie durch zunehmende Belastung von Verwaltungs- 
und Schadenregulierungskosten. Der Reduzierung dieser 
Kosten sind Grenzen gesetzt, sodass hier ein wesentliches 
operationelles Risiko zu sehen ist. In Verbindung mit dem 
anhaltenden Rückgang des Versichertenbestandes ist die 
Tragfähigkeit des Versicherungskollektivs zwischenzeit-
lich mittelfristig gefährdet. Dieses Risiko soll durch die 
angestrebte Bestandsübertragung gehandhabt werden. 
Der nachhaltige Rückgang der Mitglieder und gleichzei-
tiger nicht reduzierbarer Kosten des Geschäftsbetriebs 
können die Entwicklung des Versicherungsvereins beein-
trächtigen.

Versicherungstechnische Risiken
Diese Risikokategorie besteht aus Änderungsrisiken, wie 
Kosteninflation im Gesundheitswesen, Änderungen der 
biometrischen Grundlagen, sowie aus zufallsbedingten 
Erhöhungen des Schadenaufwands durch einzelne Groß-
schäden, welche bei der geringen Versichertenzahl stark 
ins Gewicht fallen können. Durch den St. Martinus Pries-
terverein ist das Krankheitskostenrisiko als wesentlich 
eingestuft und im Rahmen des Risikomanagements in 
das Risikotragfähigkeitskonzept einbezogen. Die Mes-
sung des Krankheitskostenrisikos für die Berechnung der 
Limitauslastung erfolgt quotal quartalsweise anhand des 
Standes der Finanzbuchhaltung. Die ermittelten Daten 
werden dem Fünf-Jahresmittelwert gegenübergestellt.
Mindestens einmal jährlich wird überprüft, ob die in den 
technischen Berechnungsgrundlagen kalkulierten Versi-
cherungsleistungen und biometrischen Grundlagen auch 
weiterhin angemessen sind. Falls ein Änderungsbedarf 
festgestellt wird und die rechtlichen Voraussetzungen ge-
geben sind, erfolgt nach Zustimmung eines unabhängi-
gen Treuhänders eine Beitragsanpassung bei der alle 
Rechnungsgrundlagen überprüft und gegebenenfalls den 
veränderten Gegebenheiten angepasst werden.
Zufallsbedingte Erhöhungen der Schadenaufwendungen 
durch außergewöhnliche Einzelschäden werden durch ei-
nen Exzedentenrückversicherungsvertrag bei der Gene-
ral Reinsurance AG, Köln (Gen Re), abgedeckt. Der Gen 
Re wird von den maßgeblichen Ratingagenturen eine her-
vorragende Bonität bescheinigt. Die derzeit bis Ende 
2022 abgeschlossene Rückdeckungsversicherung wird in 
den kommenden Wochen für die Zeit ab Anfang 2023 bis 
zum Vollzug der Bestandsübertragung verlängert wer-
den.

Marktrisiken
Die Marktpreise der Kapitalanlagen unterliegen ständi-
gen Schwankungen aufgrund der Veränderungen von 
preisbildenden Faktoren an den Finanzmärkten.
Ziel des St. Martinus Priestervereins ist bei deutlicher 
Priorisierung des Sicherheitsaspektes die Erzielung einer 
angemessenen Rendite.
Das Kapitalanlagemanagement ist an die Ampega ausge-
gliedert. Der Vorstand nimmt unmittelbar die bei ihm 

angesiedelten Beteiligungs-, Kontroll- und Überwa-
chungsfunktionen in der im Abschnitt „Risikosteuerung“ 
geschilderten Form in regelmäßigen Abständen wahr.

Zinsänderungsrisiko
Ein wesentliches Risiko für den St. Martinus Priesterver-
ein ist innerhalb der Ausprägungen des Marktrisikos das 
Zinsänderungsrisiko. Steigende Zinssätze führen zur 
Senkung des Zeitwerts von festverzinslichen Wertpapie-
ren, sinkende Zinsen zu Werterhöhung. Dieses wird im 
Rahmen des Risikomanagements in das Risikotragfähig-
keitskonzept einbezogen. Zur Messung des Zinsände-
rungsrisikos werden die von Ampega mitgeteilten Markt-
werte für Wertpapiere mit Zinsänderungsrisiken 
quartalsweise die Veränderung gegenüber dem Vorquar-
tal ermittelt. Die im Verlauf eines Kalenderjahres kumu-
lierte Veränderung der Marktwerte wird auf das verge-
bene Limit angerechnet.
Die Auswirkung des Krieges in der Ukraine auf die Ent-
wicklung des Wertpapiermarktes ist schon kurz nach 
Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 sichtbar geworden 
und hat in nahezu allen Wertpapiergattungen zu deutli-
chen Wertkorrekturen im Geschäftsjahr 2022 geführt 
(siehe Abschnitt „Ereignisse nach dem Bilanzstichtag“).

Bonitätsrisiko
Wertpapierpositionen sind neben dem Marktrisiko auch 
dem Bonitätsrisiko des Emittenten unterworfen. Boni-
täts- oder Kreditrisiko ist die Gefahr der Insolvenz, des 
Zahlungsverzugs oder von Bonitätsverschlechterungen 
eines Schuldners. Die Kapitalanlagestrategie des St. Mar-
tinus Priestervereins setzt darauf, Emittenten mit guter 
Bonität zu berücksichtigen.
Durch den St. Martinus Priesterverein ist das Bonitätsri-
siko (Kreditrisiko) als wesentlich eingestuft. Da das Kre-
ditrisiko im Rahmen der Steuerung der Zinsänderungsri-
siken über Marktwerte bereits mit indiziert ist, ist es nicht 
in das Risikotragfähigkeitskonzept einbezogen. Es er-
folgt eine ergänzende Steuerung anhand von Ratings in 
einer Nebenbetrachtung.
Aktuell verwendet Ampega Ratings von Moody’s, Stan-
dard & Poor’s, Fitch und Scope. Diese sind alle von der 
europäischen Bankenaufsicht klassifiziert.

Liquiditätsrisiko
Das Liquiditätsrisiko wird durch den Vorstand selbst ge-
steuert. Sämtliche Zahlungsströme aus dem versiche-
rungstechnischen Geschäft, dem Kapitalanlagengeschäft 
und Kostenzuschlägen sind einbezogen. Zur operativen 
Steuerung ist ein Betrag von EUR 1,0 Mio. als Mindest-
umfang von flüssigen Mitteln in Form von großen Ver-
mögen festgesetzt.
Zum 31. Dezember 2021 bestehen freie Bankguthaben 
von TEUR 472 und nicht dem Sicherungsvermögen zuge-
ordnete Kapitalanlagen von TEUR 1.446 (Buchwert), so-
dass der Mindestumfang an Liquidität um TEUR 918 
deutlich überschritten wird.
Die laufende Zahlungsfähigkeit des St. Martinus Pries-
tervereins ist durch fortlaufend zufließende Beitragsein-
nahmen und Kapitalerträge sichergestellt.
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Operationelle Risiken
Mit operationellem Risiko wird das Verlustrisiko be-
zeichnet, welches sich aus unzulänglichen oder fehlge-
schlagenen internen Prozessen, aus mitarbeiter- und sys-
tembedingten Verfehlungen oder aber aus externen 
Vorfällen ergibt. Auch Rechtsrisiken gehören zu den ope-
rationellen Risiken.
In erster Linie geht es um die jederzeitige operative Leis-
tungserbringung durch die Mitarbeiter und durch die Ge-
schäftspartner, die für unseren Versicherungsverein im 
Rahmen von Funktionsausgliederungen Aufgaben über-
nehmen. Dazu gehören IT-Systeme und Anwendungen, 
Datenschutz und Informationssicherheit. Die Reproduk-
tion erfasster Daten und die Dokumentation der Abläufe 
ist sichergestellt. IT-Notfalltests werden in Zusammenar-
beit mit dem damit beauftragten Unternehmen in regel-
mäßigen Abständen durchgeführt. Regelmäßig wird die 
vertragliche Aufgabenerfüllung durch die Geschäftspart-
ner überprüft.
Vereinsintern wird eine Schadensfalldatenbank geführt, 
die mittel- bis langfristig als Indikator für eine Steuerung 
betreffender operationeller (Teil-)Risiken genutzt werden 
kann.
Als kleines Versicherungsunternehmen mit geringem 
Personalbestand besteht für den St. Martinus Priesterver-
ein die Gefahr, dass bei Ausfall von Mitarbeitern, insbe-
sondere von solchen mit speziellem Wissen (sogenannte 
„Kopfmonopole“), beeinträchtigt wird. Diesem Risiko 
wird in der Weise begegnet, dass interne Vertretungsre-
gelungen geschaffen wurden, sodass bei Ausfall einer 
Mitarbeiterin ein Ersatz für die Dauer des Ausfalls ge-
währleistet ist.

Solvabilitätsanforderungen
Die Solvabilität entspricht den aufsichtsrechtlichen An-
forderungen. Die Solvabilitätsspanne ist zum Bilanz-
stichtag in Höhe von 218 % (Vorjahr 208 %) mit Eigen-
mitteln bedeckt.

Externe Risiken
Hier sind Eingriffe des Gesetzgebers in die Geschäftstä-
tigkeit der Privaten Krankenversicherung als Risiko zu 
nennen. Aufgrund der besonderen Situation des St. Mar-
tinus Priestervereins als ausschließlicher Beihilfeversi-
cherer für katholische Priester schätzen wir dieses Risiko 
als gering ein.

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag 
Nach dem Bilanzstichtag verschärfte sich die sogenannte 
„Ukraine-Krise“ und mündete am 24. Februar 2022 in 
einen offenen Krieg. Die weitere Entwicklung dieser 
kriegerischen Auseinandersetzung in Europa sowie deren 
weltwirtschaftliche Implikationen - insbesondere vor 
dem Hintergrund der umfassenden Sanktionen gegen-
über Russland - sind nicht absehbar. Die wirtschaftlichen 
Auswirkungen mit entsprechenden Auswirkungen auf 
den Kapitalanlagemarkt sind zu berücksichtigen. Für den 
St. Martinus Priesterverein dürften die Auswirkungen 
der Sanktionen, die gegen Russland bzw. das russische 
Bank- und Wirtschaftssystem beschlossen und umgesetzt 
worden sind, keine Auswirkung auf den Versicherungs-
betrieb haben. Für die weitere Entwicklung an den Kapi-
talmärkten wird die allgemeine Unsicherheit über das 
Wirtschaftswachstum sowie die Zinsentwicklung von 

Bedeutung sein. Der Finanzstressindikator der Europäi-
schen Zentralbank (EZB) für den Euro-Raum ist seit Fe-
bruar 2022 deutlich gestiegen. Diese Zinsentwicklung hat 
für den St. Martinus Priesterverein sehr hohe Bedeutung. 
Bis zum 30. September 2022 verzeichneten wir in diesem 
Umfeld daher Marktwertrückgänge in unseren Kapital-
anlagen in Wertpapieren von rd. EUR 1,7 Mio. und da-
durch aufgebaute stille Lasten im Wertpapierbestand von 
rd. EUR 1,2 Mio.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022 und  
künftige Entwicklung  

des St. Martinus Priestervereins
Unter den Prämissen, dass in dem Geschäftsjahr 2022 der 
Mitgliederbestand keine weitere deutliche – seitens des 
St. Martinus Priestervereins nicht beeinflussbare – nega-
tive Entwicklung aufweist, das Verhältnis von Beitrag 
und Einnahmen zu Leistungsaufwendungen sich entspre-
chend den aktuellen Hochrechnungen bzw. Prognosen 
auf der Grundlage der Finanzbuchhaltung per Ende Au-
gust 2022 fortentwickeln wird, erwarten wir bei vorsich-
tiger Betrachtungsweise für das Geschäftsjahr 2022 ei-
nen leicht positiven Überschuss, jedoch unter dem Niveau 
des Geschäftsjahres 2021. Zum Zeitpunkt der abschlie-
ßenden Aufstellung dieses Lageberichts haben sich die 
Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Ent-
wicklung des Wertpapiermarkts deutlich negativ auf den 
Kapitalanlagebestand des St. Martinus Priestervereins 
ausgewirkt, da zwischenzeitlich stille Lasten von 
EUR 1,2 Mio. im Wertpapierbestand entstanden sind. Im 
Geschäftsjahr 2022 sind nach heutigem Kenntnisstand 
aus diesen Wertminderungen keine außerordentlichen 
Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen 
anzunehmen, für das Geschäftsjahr 2023 kann dies der-
zeit nicht abgeschätzt werden.
Vor dem Hintergrund des weiteren Rückgangs der Mit-
gliederzahl sehen wir nur wenig Möglichkeiten, die Kos-
ten für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs 
nachhaltig zu reduzieren. Der nachhaltige Rückgang der 
Mitglieder und gleichzeitig nicht reduzierbare Kosten des 
Geschäftsbetriebs können die Entwicklung des Versiche-
rungsvereins beeinträchtigen. Wir verhandeln deswegen 
derzeit mit einem großen Privaten Krankenversicherer 
über eine Übertragung unseres Mitgliederbestands auf 
diesen. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Bestandsüber-
tragung möglichst zeitnah umzusetzen. Eine vertragliche 
Vereinbarung konnte noch nicht erreicht werden, da noch 
Klärungsbedarf hinsichtlich der steuerlichen Behandlung 
der Bewertungsreserven besteht. Vor Ende 2023 ist mit 
einem Ergebnis und Vollzug der Bestandsübertragung 
nicht zu rechnen. Gleichwohl haben wir schon vorberei-
tende Maßnahmen getroffen, insbesondere die Flexibili-
sierung der Kündigungsfristen der externen Dienstleister 
durch kürzere Fristen. Mit der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht sind wir im Gespräch. Gemein-
sam mit der Diözese Rottenburg-Stuttgart finden derzeit 
Überlegungen zur Weiterführung des von St. Martinus 
betriebenen Dienstleistungsbetriebs (Beihilfeabrech-
nung) statt.
Stuttgart, 20. Oktober 2022
St. Martinus Priesterverein
der Diözese Rottenburg-Stuttgart
– Kranken- und Sterbekasse (KSK) – VVaG
Volker Altenähr, Vorstand
Bernhard Mayer, Vorstand
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3. Bericht des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands 
auf der Grundlage regelmäßiger schriftlicher und münd-
licher Berichterstattung überwacht und sich über die 
Lage und Geschäftsentwicklung der Kranken- und Ster-
bekasse jeweils zeitnah unterrichtet. Sitzungen des Ge-
samtaufsichtsrats fanden statt am 25. Februar, am 20. Mai, 
am 21. Juli (im Vorfeld der Mitgliedervertreterversamm-
lung) sowie am 21. Oktober 2021. Daneben hat der Auf-
sichtsrat bedarfsweise Beschlüsse außerhalb von Sitzun-
gen gefasst. Solche Beschlüsse werden regelmäßig in der 
Niederschrift der nachfolgenden ordentlichen Sitzung 
dokumentiert.
Am 24. März 2021 ist das Mitglied des Aufsichtsrats Pfr. 
Paul Zeller unerwartet verstorben; er hatte seit 1989 dem 
Aufsichtsrat angehört. Die Mitgliedervertreterversamm-
lung hat am 21. Juli 2021 gemäß § 18 (Rn. 62) der Satzung 
eine Ersatzwahl für den Rest der Amtszeit des Aufsichts-
rats vorgenommen und die langjährige und erfahrene 
ehemalige freie Mitarbeiterin des St. Martinus Priester-
vereins, Fr. Jutta Becker-Achenza, mit Wirkung zum 
1. August 2021 in den Aufsichtsrat gewählt, die mit Ertei-
lung der Unbedenklichkeitserklärung der BaFin vom 
19. Januar 2022 ihr Amt ausübt.
Am 8. Juli 2021 hat Bischof Dr. Gebhard Fürst Msgr. Paul 
Hildebrand ungeachtet seiner Zurruhesetzung als Mit-
glied der Diözesanleitung als von ihm persönlich be-
stimmtes Mitglied des Aufsichtsrats gemäß § 18 (Rn. 59) 
der Satzung für drei Jahre bestätigt.
Der Aufsichtsrat hat gemäß §§ 19 (Rn. 69) und 20 (Rn. 71) 
Satz 2 der Satzung am 21. Juli 2021 Herrn Volker  Altenähr 
mit Wirkung zum 1. August 2021 zum dritten Vorstands-
mitglied bestellt, der seine Funktion mit Vorlage der 
 Unbedenklichkeitserklärung der BaFin vom 24. August 
2021 ausübt.
Der St. Martinus Priesterverein musste im Jahr 2021 
ebenfalls Abschied nehmen von Vorstand Karl Wolf, der 
nach siebzehnjähriger Tätigkeit für den St. Martinus 
Priesterverein am 16. Oktober sein Amt als Vorstands-
mitglied niedergelegt hat und nach langer und schwerer 
Krankheit am 22. November 2021 verstorben ist. Mit der 
Beendigung der Vorstandstätigkeit von Herrn Karl Wolf 
besteht seit dem 17. Oktober 2021 der Vorstand wieder 
aus zwei Mitgliedern.
Neben den regelmäßigen Berichten zum Geschäftsver-
lauf und zum Risikomanagement sowie der eingehenden 
Beratung von Geschäftsbericht und Prüfbericht hat sich 
der Aufsichtsrat im Berichtsjahr vor allem mit den The-
menbereichen Geschäftsstrategie, Geschäftsfortfüh-
rungsplan des St. Martinus Priestervereins (Notfall-
management), Internes Kontrollsystem, Geschäftsordnung 
und Geschäftsverteilung im Vorstand sowie befristetes 
Sonderzuschlagsrecht in der privaten Pflegepflichtversi-
cherung („Corona-Umlage“) befasst. Der Aufsichtsrat 
nimmt weiterhin gesamthaft die Aufgabe des „Anlage-
ausschusses“ wahr.
Wesentlich befasst war der Aufsichtsrat mit der Weiter-
entwicklung des St. Martinus Priestervereins. Dazu fan-
den am 13. Januar 2021 und am 10. Mai 2021 unter Lei-
tung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats Sitzungen des 
„Zukunftsausschusses“ statt, um die Beratung des Auf-
sichtsrats vorzubereiten. Der Aufsichtsrat berät und un-
terstützt den Vorstand bei der Umsetzung des Beschlus-
ses der Mitgliedervertreterversammlung vom 21. Juli 

2021 zur Bestandsübertragung des Krankenversicherten-
bestandes.
Der Aufsichtsratsvorsitzende führte regelmäßig zwischen 
den Sitzungen des Aufsichtsrats − im Berichtsjahr 2021 
fünfmal − mit dem Vorstand Regelgespräche zum Zwe-
cke des Informations- und Meinungsaustausches durch. 
Einer transparenten Kommunikation diente ein informel-
ler Austausch des Vorsitzenden des Aufsichtsrats mit den 
Mitarbeiterinnen. Am 14. Juli hatten der Vorsitzende und 
Mitglieder des Aufsichtsrats sowie der Vorstand Gelegen-
heit, die Weiterentwicklung des St. Martinus Priesterver-
eins mit Bischof Dr. Gebhard Fürst und Generalvikar Prl. 
Dr. Clemens Stroppel zu beraten.
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz GmbH 
& Co. KG, Kronenstraße 30, 70174 Stuttgart, hat den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 
des Lageberichts geprüft und den uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk erteilt. Von dem Prüfungsergebnis 
haben wir zustimmend Kenntnis genommen. Wir haben 
den Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft und er-
heben keine Einwendungen. Wir billigen den vom Vor-
stand aufgestellten Jahresabschluss und haben ihn zur 
Übernahme und Feststellung durch die Mitgliedervertre-
terversammlung empfohlen.
Für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit 
spricht der Aufsichtsrat dem Vorstand und allen Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen seinen Dank und seine Aner-
kennung aus − dies umso mehr, als Vorstand und Mitar-
beiterinnen angesichts der Corona-Pandemie und der 
Vorbereitung der Bestandsübertragung besonders her-
ausgefordert waren und sind. Dem verstorbenen Mitglied 
des Aufsichtsrats Pfr. Paul Zeller sowie dem verstorbenen 
Vorstand Karl Wolf werden der Aufsichtsrat und der 
Priesterverein St. Martinus ein dankbares Andenken be-
wahren.
Stuttgart, den 27. Oktober 2022
St. Martinus Priesterverein
der Diözese Rottenburg-Stuttgart
– Kranken- und Sterbekasse (KSK) – VVaG
Für den Aufsichtsrat
Monsignore Dr. Christian Hermes
Aufsichtsratsvorsitzender
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4. Jahresabschluss

A k t i v s e i t e 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR TEUR

A.  Immaterielle Vermögensgegenstände

      Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 
      Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
      Lizenzen an sonstigen Rechten und Werten 7.952,02 16

B.  Kapitalanlagen

     I.  Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte
         und Bauten einschließlich der Bauten
         auf fremden Grundstücken 1.052.694,93 1.013

     II.  Sonstige Kapitalanlagen

         1.  Aktien, Anteile oder Aktien an
              Investmentvermögen und andere 
              nicht festverzinsliche Wertpapiere 2.930.790,50 2.931
         2.  Inhaberschuldverschreibungen und andere
              festverzinsliche Wertpapiere 10.392
         3.  Sonstige Ausleihungen
              a) Namensschuldverschreibungen 500.000,00 500
              b) Schuldscheinforderungen und Darlehen 1.039.877,19 1.539.877,19 1.028
         4.  Einlagen bei Kreditinstituten 713.105,08 583
         5.  Andere Kapitalanlagen 2.500,00 15.666.948,14 3

16.719.643,07 16.450
C.  Forderungen

      I.  Forderungen aus dem selbst abgeschlossenen
          Versicherungsgeschäft gegenüber Versicherungs-
          nehmern 3.891,17 4
      II. Sonstige Forderungen 219.401,03 134

223.292,20 138
D.  Sonstige Vermögensgegenstände

      I.  Sachanlagen und Vorräte 34.845,80 36
      II. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten,
          Schecks und Kassenbestand 471.732,73 690

506.578,53 726
E.   Rechnungsabgrenzungsposten

      Abgegrenzte Zinsen und Mieten 101.962,69 112

17.559.428,51 17.442

Stuttgart, den 31. Oktober 2022

Der Treuhänder
Thomas Rückert

10.480.675,37

Ich bestätige hiermit entsprechend § 128 Abs. 5 VAG, dass die im Vermögensverzeichnis aufgeführten Vermögensanlagen den 
gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Anforderungen gemäß angelegt und vorschriftsmäßig aufbewahrt werden.

Bilanz der St. Martinus Priesterverein der Diözese Rottenburg-Stuttgart
- Kranken- und Sterbekasse (KSK) - VVaG, Stuttgart,

zum 31. Dezember 2021
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P a s s i v s e i t e 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR EUR TEUR

A.  Eigenkapital

     Gewinnrücklagen

     1.  Verlustrücklage gemäß § 193 VAG 565.102,64 510
     2.  Andere Gewinnrücklagen 751.597,85 752

1.316.700,49 1.262
B.  Versicherungstechnische Rückstellungen

     I.   Deckungsrückstellung 14.585.613,78 14.551

     II.  Rückstellung für noch nicht abgewickelte
          Versicherungsfälle 679.067,68 693

     III. Rückstellung für erfolgsabhängige und 
          erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung

         1. erfolgsabhängige 691.450,14 541
         2. erfolgsunabhängige 58.579,21 780.029,35 40

16.014.710,81 15.825

C.  Andere Rückstellungen

     Sonstige Rückstellungen 125.110,00 108

D.  Andere Verbindlichkeiten

    I. Verbindlichkeiten aus dem selbst abgeschlossenen 
       Versicherungsgeschäft gegenüber Versicherungsnehmern 1.874,19 0

    II. Sonstige Verbindlichkeiten 101.033,02 247
102.907,21 247

17.559.428,51 17.442

Stuttgart, den 31. März 2022

Der Verantwortliche Aktuar
Wolfgang Engel - Aktuar (DAV)

Es wird bestätigt, dass die in die Bilanz einzustellende Deckungsrückstellung zum 31. Dezember 2021 unter Beachtung von § 156 
Abs. 2 Nr. 1 VAG sowie § 18 KVAV berechnet wurde.
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2021 2021 2020
EUR EUR TEUR

I.  Versicherungstechnische Rechnung

   1.  Verdiente Beiträge für eigene Rechnung
        a)  Gebuchte Bruttobeiträge 2.924.201,47 2.971
        b)  Abgegebene Rückversicherungsbeiträge -22.000,00 -22

2.902.201,47 2.949

    2.  Beiträge aus der Brutto-Rückstellung 
         für Beitragsrückerstattung 69.043,00 168

    3.  Erträge aus Kapitalanlagen

         a) Erträge aus anderen Kapitalanlagen
              aa) Erträge aus Grundstücken, grundstücks-
                   gleichen Rechten und Bauten einschließlich
                   der Bauten auf fremden Grundstücken 145.961,28 145
              bb) Erträge aus anderen Kapitalanlagen 211.446,80 245
         b)  Erträge aus Zuschreibungen 69.262,20 0
         c)  Gewinne aus dem Abgang von 
              Kapitalanlagen 31.928,37 24

458.598,65 414

    4.  Sonstige versicherungstechnische Erträge
         für eigene Rechnung 0,00 0

    5.  Aufwendungen für Versicherungsfälle
         für eigene Rechnung

         a)  Zahlungen für Versicherungsfälle
              Bruttobetrag 2.377.874,50 2.161
         b)  Veränderung der Rückstellung für noch
              nicht abgewickelte Versicherungsfälle -13.471,60 155

2.364.402,90 2.316

    6.  Veränderung der übrigen versicherungs-
         technischen Netto-Rückstellungen

         Deckungsrückstellung -34.715,22 -272

    7.  Aufwendungen für erfolgsabhängige und
         erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattungen
         für eigene Rechnung

         a)  erfolgsabhängige 219.572,13 79
         b)  erfolgsunabhängige 18.607,99 13

238.180,12 92
Übertrag 792.544,88 851

für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung
der St. Martinus Priesterverein der Diözese Rottenburg-Stuttgart

- Kranken- und Sterbekasse (KSK) - VVaG, Stuttgart,
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2021 2021 2020
EUR EUR TEUR

Übertrag 792.544,88 851

    8.  Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb
         für eigene Rechnung

         Verwaltungsaufwendungen 190.891,64 218

    9.  Aufwendungen für Kapitalanlagen

         a)   Aufwendungen für die Verwaltung von Kapital-
               anlagen, Zinsaufwendungen und sonstige
               Aufwendungen für die Kapitalanlagen 132.857,02 122
         b)   Abschreibungen auf Kapitalanlagen 30.000,63 43

162.857,65 165
    10. Versicherungstechnisches Ergebnis
          für eigene Rechnung 438.795,59 468

II. Nichtversicherungstechnische Rechnung

    1. Sonstige Erträge 203.738,92 179

    2. Sonstige Aufwendungen 587.749,16 628
-384.010,24 -449

    3. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 54.785,35 19

    4. Sonstige Steuern 103,00 0

    5. Jahresüberschuss 54.682,35 19

    6. Einstellung in Gewinnrücklagen
        in die Verlustrücklage gemäß § 193 VAG 54.682,35 19

    7. Bilanzgewinn 0,00 0



58 Kirchliches Amtsblatt Rottenburg-Stuttgart 2023, Nr. 1, 16.01.2023

5. Anhang für das Geschäftsjahr 2021

A. Maßgebliche Rechtsvorschriften 
und Bewertungsänderungen

Der Jahresabschluss wie auch der Lagebericht für das Ge-
schäftsjahr 2021 wurden nach den für Versicherer und 
gesellschaftsrechtlich geltenden Vorschriften des Han-
delsgesetzbuches (HGB), des Versicherungsaufsichtsge-
setzes (VAG) und der Verordnung über die Rechnungsle-
gung von Versicherungsunternehmen (RechVersV) sowie 
der Satzung erstellt.
Bei den Grundstücken und Gebäuden war im Vorjahres-
abschluss eine Bewertungseinheit des Teileigentums an 
neun Wohneinheiten in Meckenbeuren gebildet, um für 
drei davon im Jahr 2000 erworbene Wohneinheiten eine 
außerplanmäßige Abschreibung nach § 341b Abs. 1 Satz 1 
i. V. m. § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB in Höhe der Differenz 
ihres Restbuchwerts zum niedrigeren Zeitwert zu ver-
meiden. Auf der Grundlage von im Geschäftsjahr gutach-
terlich ermittelter gestiegener Verkehrswerte erfolgte 
eine höhere Zeitwertfestsetzung betreffender Grundstü-
cke und Gebäude in Meckenbeuren und handelsrechtlich 
eine Auflösung der seit 2004 gebildeten Bewertungsein-
heit.
Im Rahmen der zum 1. Juli 2021 erfolgten Beitragsanpas-
sung in der Pflegepflichtversicherung wurde der Rech-
nungszins im Tarif PVB auf 2,0 % (i. V. 2,3 %) abgesenkt.
Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jah-
resabschlusses entsprechen mit Ausnahme des in der 
Pflegepflichtversicherung im Tarif PVB abgesenkten 
Rechnungszinses und der Auflösung einer Bewertungs-
einheit bei den Grundstücken und Gebäuden den Vorjah-
resgrundsätzen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensge-
genstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um 
planmäßige kumulierte Abschreibungen bewertet. Die 
Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhn-
liche Nutzungsdauer von drei bzw. fünf Jahren vorge-
nommen.
Die Grundstücke und Gebäude sind mit ihren Anschaf-
fungs-/Herstellungskosten vermindert um planmäßige 
Abschreibungen entsprechend den steuerlich zulässigen 
Sätzen aktiviert. Auf der Grundlage der im Geschäftsjahr 
gutachterlich für Grundstücke und Gebäude in Ötigheim 
neu ermittelten gestiegenen Verkehrswerte wurde gemäß 
§ 253 Abs. 5 HGB i. V. m. § 55 Abs. 4 Satz 2 RechVersV 
eine zeitanteilige Wertaufholung in Höhe von TEUR 69 
für ursprünglich im Jahr 2017 erfolgte außerplanmäßige 
Abschreibungen auf den damaligen niedrigeren Markt-
wert vorgenommen. In Vorjahren wurden zudem Sonder-
abschreibungen nach § 6b EStG vorgenommen.
Die Investmentanteile und die Genussrechte, die dauer-
haft gehalten werden sollen, sind dem Anlagevermögen 
zugeordnet und zu Anschaffungskosten bzw., sofern dau-
erhafte Wertminderungen vorliegen, zu niedrigeren Bör-
senkurswerten zum 31. Dezember 2021 bilanziert. Bei 
steigenden Börsenkurswerten wird das Wertaufholungs-
gebot beachtet und bis zu den Anschaffungskosten zuge-
schrieben. Inhaberschuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere sind ebenfalls dem Anlage-
vermögen zugeordnet und werden entsprechend des 

Wahlrechts nach § 341c Abs. 3 HGB mit den fortgeführ-
ten Anschaffungskosten bewertet.
Aktien sind dem Umlaufvermögen zugeordnet und wer-
den zum niedrigeren Börsenkurs zum 31. Dezember 2021 
bilanziert.
Die Bewertung der Schuldscheinforderungen und Darle-
hen, der übrigen Ausleihungen, der Einlagen bei Kredit-
instituten, der anderen Kapitalanlagen und der Forderun-
gen sowie der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt 
zudem mit Nennwerten. Wertberichtigungen waren nicht 
zu bilden.
Die Sachanlagen werden mit den steuerlich aktivierungs-
pflichtigen Anschaffungskosten angesetzt und, soweit 
abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wer-
den zu Nennwerten angesetzt. Die Vorräte sind zu An-
schaffungskosten bewertet.
Die Deckungsrückstellung wurde nach den in den techni-
schen Berechnungsgrundlagen der jeweiligen Tarife an-
gegebenen Formeln einzelvertraglich berechnet. Der 
rechnungsmäßige Zinssatz für die Krankheitskostenver-
sicherung beträgt tarifeinheitlich unverändert 1,4 %, in 
der Sterbegeldversicherung unverändert 3,0 % und für die 
Pflegepflichtversicherung unverändert im Tarif PVN 
2,4 % und im Tarif PVB 2,0 % (i. V. 2,3 %). Gemäß § 150 
Abs. 1 VAG wurde ein Zuschreibungsbetrag aus über-
rechnungsmäßigen Zinserträgen ermittelt, von dem zum 
Bilanzstichtag der Anteil gemäß § 150 Abs. 2 VAG der 
Deckungsrückstellung und der verbleibende Anteil ge-
mäß § 150 Abs. 4 VAG der Rückstellung für erfolgsunab-
hängige Beitragsrückerstattung zugeführt wurde. Der 
Vomhundertsatz nach § 150 Abs. 2 Satz 3 VAG beträgt im 
Geschäftsjahr 92 %.
Im Zuge der Beitragsanpassung in der Pflegepflichtver-
sicherung zum 1. Juli 2021 wurde im Tarif PBV der Über-
gang auf die aktuelle Sterbetafel „PKV 2021“ vollzogen. 
Im Tarif PVN kommt unverändert die Sterbetafel „PKV 
2020“ zur Anwendung. Für die Krankheitskostenversi-
cherung wird als Rechnungsgrundlage unverändert ta-
rifeinheitlich die Sterbetafel „PKV 2019“ und für die 
Sterbegeldversicherung unverändert die allgemeine Ster-
betafel 1949/51 Männer angewandt.
Die Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versiche-
rungsfälle in der Krankheitskosten-, Sterbegeld- und 
Pflegepflichtversicherung wird entsprechend § 341g 
Abs. 3 HGB anhand eines statistischen Näherungsverfah-
rens ermittelt. Hierbei werden die in den ersten drei Mo-
naten des Folgejahres für das Geschäftsjahr geleisteten 
Schadenzahlungen berücksichtigt bzw. unter Berück-
sichtigung von Erfahrungswerten der Versicherungs-
leistungen der letzten fünf Jahre geschätzt. Im Nähe-
rungsverfahren wurde für den Monat März 2022 ein 
Durchschnittswert der letzten fünf Jahre berücksichtigt.
Die Teilrückstellung für Schadenregulierungsaufwen-
dungen wird entsprechend dem Erlass des Bundesminis-
teriums der Finanzen vom 2. Februar 1973 gebildet.
Die nicht versicherungstechnischen Rückstellungen be-
rücksichtigen alle erkennbaren Risiken sowie ungewissen 
Verpflichtungen und sind in Höhe des nach kaufmänni-
scher Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebil-
det.
Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bi-
lanziert.
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C. Erläuterungen zur Bilanz
1. Allgemein
Die gesondert dargestellte Entwicklung der Aktivpos-
ten A., B.I. und B.II. ist integraler Bestandteil des An-
hangs.
2. Immaterielle Vermögensgegenstände
Bei den immateriellen Wirtschaftsgütern handelt es sich 
im Wesentlichen um ein Abrechnungsprogramm für die 
Kranken- und Pflegepflichtversicherung und Beihilfeab-
rechnung sowie Lizenzierungen des Servers.
3. Kapitalanlagen
Der Bilanzwert der von der Kranken- und Sterbekasse im 
Rahmen ihrer Tätigkeit selbst genutzten Grundstücke 
und Bauten beträgt EUR 5.984,01.

Der Zeitwert der nach dem Anschaffungskostenwert-
prinzip aktivierten Kapitalanlagen (mit Grundstücken 
und Bauten) beträgt EUR 20.589.380,14; die Bewertungs-
reserve beläuft sich nach Abzug der stillen Lasten 
(EUR 63.235,85) von den Zeitwertreserven 
(EUR 3.932.972,92) auf EUR 3.869.737,07.
Der Zeitwert für das Objekt Stuttgart, Hohenzollern-
straße 23, wurde durch Wertermittlung des Gutachter-
ausschusses der Landeshauptstadt Stuttgart vom 31. Ja-
nuar 2019 entsprechend § 55 RechVersV ermittelt. Die 
Zeitwerte der Mietwohngrundstücke, Meckenbeuren, 
Max-Eyth-Straße 43, wurden durch Wertermittlung des 
Gutachterausschusses des Östlichen Bodenseekreises 
vom 16. Dezember 2021 festgestellt. Der Zeitwert der 
Pflegeappartements in Ötigheim, Händelstraße 3, wurde 
mit Verkehrswertgutachten vom 26. Januar 2022 durch 
das Sachverständigenbüro Weiss, Ettlingen, festgestellt.

Für die ausgewiesenen Kapitalanlagen bestehen im Einzelnen folgende Zeitwerte:

Die sonstigen Ausleihungen setzen sich wie folgt zusammen:

Die Namensschuldverschreibung der Wasser und Gas Westfalen GmbH, Bochum, hat eine Laufzeit von zwölf Jahren 
und wird mit 1,50 % verzinst. Eine vorzeitige Rückzahlung ist nicht möglich.
4. Eigenkapital
Die Verlustrücklage gemäß § 193 VAG hat sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

Die anderen Gewinnrücklagen dotieren unverändert mit EUR 751.597,85.

Buchw ert Zeitw ert
TEUR TEUR

Grundstücke,  grundstücksgleiche Rechte und Bauten 1.052,7 4.377,0
Aktien,  Anteile oder Aktien an Investmentvermögen 
und andere nicht festverzinsliche W ertpapiere 2.930,8 3.057,7
Inhaberschuldverschreibungen und andere
 festverzinsliche W ertpapiere 10.480,6 10.882,0
Sonstige Ausleihungen 1.539,9 1.555,8
Einlagen bei Kreditinstituten 713,1 714,4
Andere Kapitalanlagen 2,5 2,5

16.719,6 20.589,4

G es chäfts jahr V orjahr
E UR E UR

Namens chuldvers chreibung W as s er und G as  
 W es tfalen G mbH,  B ochum 500.000,00 500.000,00
Darlehen an K irchlicher Hilfs fonds  der
 Diöz es e R ottenburg-S tuttgart 1.039.877,19 1.028.308,72

1.539.877,19 1.528.308,72

V ortrag z um 1.  Januar 2021 E UR 510.420,29
Zuführung Jahres übers chus s  2021 54.682,35

S tand am 31.  Dez ember 2021 E UR 565.102,64
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5. Versicherungstechnische Rückstellungen
I. Deckungsrückstellung

Die Deckungsrückstellung setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

II. Zerlegung der Rückstellung für Beitragsrückerstattung und Betrag gemäß § 150 VAG

Ein Teilbetrag in Höhe von EUR 252.953,00 der Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung ist zum 
Bilanzstichtag bereits festgelegt, aber noch nicht zugeteilt (gebundene Mittel).
Die sonstige Rückstellung für erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung enthält gewährte Rabatte für Arzneimittel, 
die zur Vermeidung oder Begrenzung von Prämienerhöhungen zu verwenden sind.
6. Sonstige Rückstellungen

Die nicht versicherungstechnischen sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR

Rückstellungen für die
 Krankheitskostenversicherung 10.818.328,96 10.770.683,33
 Sterbegeldversicherung 649.832,00 671.868,00
 Pf legepflichtversicherung 3.117.452,82 3.108.347,23

14.585.613,78 14.550.898,56

Pflegepflicht- Sonstige Betrag gemäß Sonstige
versicherung § 150 A bs. 4 VA G

EUR EUR EUR EUR

1. Bilanzwerte Vorjahr 121.914,19 419.006,82 15.885,89 24.085,33
2. Entnahme zur Verrechnung -52.405,42 -16.637,58 0,00 0,00
3. Zuführung 57.094,08 162.478,05 1.052,95 17.555,04

4. Bilanzwerte Geschäftsjahr 126.602,85 564.847,29 16.938,84 41.640,37

5.  Gesamter Betrag des Geschäftsjahres 
     gemäß § 150 VA G 15.441,79

Rückstellung für
erfolgsunabhängige 

Beitragsrückerstattung

Rückstellung für
erfolgsabhängige

Beitragsrückerstattung

E UR
S ons tige R ücks tellungen für
  Jahres abs chlus s prüfung und interne K os ten 77.410,00
  Urlaubs verpflichtungen/Übers tunden 37.800,00
  Übrige 9.900,00

125.110,00
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7. Verbindlichkeiten
Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.
8. Latente Steuern
Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen 
von Vermögensgegenständen, Schulden und Rückstellungen unter Berücksichtigung von steuerlichen Verlustvorträ-
gen ermittelt. Eine sich insgesamt ergebende Steuerbelastung würde in der Bilanz als passive latente Steuer angesetzt 
werden. Im Falle eines Überhangs aktiver latenter Steuern würde in Ausübung des Wahlrechts aus § 274 Abs. 1 Satz 2 
HGB keine Aktivierung erfolgen. Im Geschäftsjahr 2021 ergab sich insgesamt eine – nicht bilanzierte – aktive latente 
Steuer.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
1. Verdiente Beiträge

Siehe hierzu Abschnitt E.
2. Beiträge aus der Brutto-Rückstellung für Beitragsrückerstattung

Zur Finanzierung der Beitragsanpassung in der Pflegepflichtversicherung zum 1. Juli 2021 wurden EUR 62.183,00 
aus der Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung entnommen.
Zur Erhöhung des versicherten Sterbegelds um einen Bonus von 0,9 % wurden zudem im Vorjahr zu diesem Zweck 
gebundene Mittel in Höhe von EUR 6.860,00 der Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung ent-
nommen und der Deckungsrückstellung zugeführt.

3. Erträge aus Kapitalanlagen
In den Erträgen aus Kapitalanlagen sind Erträge aus Zuschreibungen in Höhe von EUR 69.262,20 enthalten, die 
sich in einer Wertaufholung von bei den Grundstücken und Gebäuden im Objekt Ötigheim aufgrund gutachterlich 
ermittelter wieder erhöhter Zeitwerte des Objekts begründen.

4. Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Netto-Rückstellungen – Deckungsrückstellung
Der Deckungsrückstellung waren im Geschäftsjahr nach versicherungsmathematischer Berechnung EUR 34.715,22 
(i. V. TEUR 272) kumuliert zuzuführen. Davon entfallen EUR 47.645,63 (i. V. TEUR 108) auf die Krankheitskos-
tenversicherung, EUR -22.036,00 (i. V. TEUR 19) auf die Sterbegeldversicherung und EUR 15.392,03 (i. V. 
TEUR 165) der Pflegepflichtversicherung sowie EUR -6.286,44 (i. V. TEUR 18) der Mitversicherung GPV.

5. Aufwendungen für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige  Beitragsrückerstattungen für eigene Rech-
nung
Gemäß § 151 Abs. 2 VAG und § 14 Ziffer 38 der Satzung wurde der Rückstellung für erfolgsabhängige Beitrags-
rückerstattung ein Betrag von EUR 219.572,13 (i. V. TEUR 79) zugeführt. Dieser Betrag umfasst die sich gemäß 
Poolvertrag ergebende poolrelevante Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung in Höhe von 
EUR 57.094,08 (i. V. TEUR 66).
Aus dem Überschuss des Geschäftsjahres wurden EUR 1.052,95 (i. V. TEUR 3) und unabhängig vom Ergebnis des 
Geschäftsjahres für erhaltene Arzneimittelrabatte über EUR 17.555,04 (i. V. TEUR 10) der Rückstellung für er-
folgsunabhängige Beitragsrückerstattung zugeführt.

G es chäfts jahr V orjahr
E UR E UR

V erbindlichkeiten aus  Lieferungen und Leis tungen 45.393,31 49.135,68
V erbindlichkeiten gegenüber dem B is chöflichen
 Ordinariats  und aus  W eiterleitungs verpfichtungen
 von Arz neimittelrabatten 27.549,54 167.445,92
Ums atz s teuer 15.852,06 10.807,35
S ons tige V erbindlichkeiten 12.238,11 19.942,62

101.033,02 247.331,57
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6. Provisionen und sonstige Bezüge der Versicherungsvertreter, Personalaufwendungen

7. Aufwendungen für Kapitalanlagen
In den Aufwendungen für Kapitalanlagen sind planmäßige Abschreibungen auf Grundstücke von EUR 29.307,63 
(i. V. TEUR 28) und außerplanmäßige Abschreibungen auf Aktien in Höhe von EUR 693,00 (i. V. TEUR 15) ent-
halten.
Die Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen betragen im Geschäftsjahr EUR 156.855,29 (i. V. 
TEUR 151).

8. Rückversicherungssaldo
Der Rückversicherungssaldo als Saldo aller Aufwendungen und Erträge für das in Rückdeckung gegebene Versi-
cherungsgeschäft beträgt EUR 22.000,00 (i. V. TEUR 22).

9. Honorar für Leistungen des Abschlussprüfers (einschließlich Umsatzsteuer)

G es chäfts jahr V orjahr
E UR E UR

1.  Löhne und G ehälter 335.906,73 321.336,34
2.  S oz iale Abgaben und Aufwendungen
    für Unters tütz ung 63.783,15 63.822,66
3.  Aufwand für Alters vers orgung 18.314,21 17.213,73

4.  Aufwendungen ins ges amt 418.004,09 402.372,73

TEUR 

Davon für 
V orjahre 

TEUR

A bs chlus s prüferleis tungen 91 45

S teuerberatungs leis tungen 9 2

S ons tige Leis tungen 17 0

Ges amthonorar 117 47
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F. Sonstige Angaben
Im Geschäftsjahr beschäftigte der Versicherungsverein 
durchschnittlich 6,0 Mitarbeiter.
Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats des 
Vereins sind auf Seite 1 genannt.
Die Bezüge des Vorstands betrugen im Geschäftsjahr 
EUR 118.444,71.
Die Bezüge des Aufsichtsrats betrugen im Geschäftsjahr 
EUR 1.350,00.
Hinsichtlich der Anzahl der versicherten Mitglieder zum 
31. Dezember des Geschäfts- und des Vorjahres in den 
einzelnen Versicherungszweigen wird auf Abschnitt E. 
verwiesen.
Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen über-
wiegend aus unbefristet geschlossenen Softwarepflege-
Verträgen in Höhe von jährlich EUR 241.951,17.
Der Versicherungsverein ist Mitglied des Verbandes der 
privaten Krankenversicherung e. V., Köln.

G. Nachtragsbericht
Nach dem Bilanzstichtag verschärfte sich die sogenannte 
„Ukraine-Krise“ und mündete am 24. Februar 2022 in 
einen offenen Krieg. Die weitere Entwicklung dieser 
kriegerischen Auseinandersetzung in Europa sowie deren 
weltwirtschaftliche Implikationen – insbesondere vor 
dem Hintergrund der umfassenden Sanktionen gegen-
über Russland – sind aktuell nicht absehbar. Die wirt-
schaftlichen Auswirkungen mit entsprechenden Aus-
wirkungen auf den Kapitalanlagemarkt sind zu 
berücksichtigen. Für den St. Martinus Priesterverein 
dürften die Auswirkungen der Sanktionen, die gegen 
Russland bzw. das russische Bank- und Wirtschaftssys-
tem beschlossen und umgesetzt worden sind, keine Aus-
wirkung auf den Versicherungsbetrieb haben. Für die 
weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten wird die 
 allgemeine Unsicherheit über das Wirtschaftswachstum 
sowie die Zinsentwicklung von Bedeutung sein. Der 
 Finanzstressindikator der Europäischen Zentralbank 
(EZB) für den Euro-Raum ist seit Februar 2022 deutlich 
gestiegen. Die aktuelle Zinsentwicklung hat für den 
St. Martinus Priesterverein sehr hohe Bedeutung. Bis 
zum 30. September 2022 verzeichneten wir in diesem 
Umfeld daher Marktwertrückgänge in unseren Kapital-
anlagen in Wertpapieren von EUR 1,7 Mio. und dadurch 
aufgebaute stille Lasten im Wertpapierbestand von rd. 
EUR 1,2 Mio.
Über weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, über 
die an dieser Stelle zu berichten wäre, haben sich nicht 
ergeben.
Stuttgart, den 30. Mai/20. Oktober 2022

St. Martinus Priesterverein
der Diözese Rottenburg-Stuttgart

– Kranken- und Sterbekasse (KSK) – VVaG
Der Vorstand

Volker Altenähr Bernhard Mayer

6. Bestätigungsvermerk des unabhängigen 
Abschlussprüfers

An die St. Martinus Priesterverein der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart – Kranken- und Sterbekasse (KSK) – 
VVaG, Stuttgart

Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der St. Martinus Priester-
verein der Diözese Rottenburg-Stuttgart – Kranken- und 
Sterbekasse (KSK) – VVaG, Stuttgart, – bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließ-
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lage-
bericht der St. Martinus Priesterverein der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart – Kranken- und Sterbekasse (KSK) 
– VVaG, Stuttgart, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse 
– entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 

wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage des Versicherungsver-
eins zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertrags-
lage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2021 und 

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Versicherungs-
vereins. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungs-
mäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unse-
res Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Überein-
stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und be-
rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-
sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
zu dienen.
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Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter bzw. der Aufsichtsrat sind für 
die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonsti-
gen Informationen umfassen die übrigen Teile des Ge-
schäftsberichts, nicht aber den Jahresabschluss, den 
 Lagebericht und nicht unseren dazugehörigen Bestäti-
gungsvermerk.
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Infor-
mationen und dementsprechend geben wir weder ein Prü-
fungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungs-
schlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die 
Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und 
dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
– wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, 

Lagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten 
Kenntnissen aufweisen oder

– anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Ar-
beiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche 
Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind 
wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir 
haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den 

Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, 
und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Versiche-
rungsvereins vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie 
in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 
haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-
möglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die ge-
setzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
des Versicherungsvereins zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die 
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä-
gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder recht-
liche Gegebenheiten entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Versicherungsvereins 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 

notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines La-
geberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen 
im Lagebericht erbringen zu können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung 
des Rechnungslegungsprozesses des Versicherungsver-
eins zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 
falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des Versiche-
rungsvereins vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte 
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-
lage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffe-
nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber 
hinaus
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-

licher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – fal-
scher Darstellungen im Jahresabschluss und im La-
gebericht, planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstel-
lungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen 
höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrüge-
risches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsich-
tigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellun-
gen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können;

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prü-
fung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-
trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys-
teme des Versicherungsvereins abzugeben;

– beurteilen wir die Angemessenheit der von den ge-
setzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
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gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden Angaben;

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemes-
senheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Er-
eignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fähigkeit des Versicherungsver-
eins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind 
wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü-
fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege-
benheiten können jedoch dazu führen, dass der Ver-
sicherungsverein seine Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann;

– beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau 
und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich 
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 
so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Versicherungsvereins vermittelt;

– beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit 
dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Versicherungsvereins;

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorien-
tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis 
ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise voll-
ziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsori-
entierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegen-
den Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortli-
chen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeit-
planung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststel-
lungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen 
Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung fest-
stellen.
Stuttgart, 24. Oktober 2022

Ebner Stolz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
Matthias Kopka Jens-Uwe Herbst
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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St. Martinus Priesterverein 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

Verbundene Hausratversicherung (VHV) –  
VVaG, Stuttgart

(vormals Brandkasse (BK) VVaG) 
Hohenzollernstr. 23, 70178 Stuttgart

Bericht über das Geschäftsjahr 2021
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1. Vorstand und Geschäftsführung des 
Versicherungsvereins

Vorstand:
Dem Vorstand gehörten bzw. gehören folgende Mitglie-
der an, die nach § 14 der Satzung nicht gleichzeitig Mit-
glieder der Verbundene Hausratversicherung (VHV) 
VVaG sein müssen:
Dr. Christian Hermes 
Stadtdekan, Msgr., Stuttgart 
Vorsitzender
Andreas Schardt
Oberfinanzrat, Stuttgart
Stellvertretender Vorsitzender 
Jutta Becker-Achenza
Spiegelberg
ab 1. August 2021
Dr. Horst Ayasse
Sindelfingen
Klaus Henkel
Dipl.-Bw., Rutesheim
Paul Hildebrand
Domkapitular, Msgr., Rottenburg
Paul Magino
Dekan, Wendlingen
Dr. Gerhard Schneider
Weihbischof und Dipl.-Bw.(FH), Rottenburg
Paul Zeller
Pfarrer, Zwiefalten
verstorben am 24. März 2021
Geschäftsführer:
Bernhard Mayer
Justiziar, Pliezhausen

2. Lagebericht des Vorstands für 
das Geschäftsjahr 2021

Rechtsform und wesentliche rechtliche Aspekte
Die Verbundene Hausratversicherung (VHV) ist in dem 
Berichtsjahr unter Anerkennung als kleiner Versiche-
rungsverein auf Gegenseitigkeit im Sinne des § 211 Abs. 1 
und 2 des Versicherungsaufsichtsgesetzes innerhalb des 
Landes Baden-Württemberg zugelassen und nach § 5 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes von der laufenden staat-
lichen Aufsicht freigestellt.
Der Kreis der ordentlichen Mitglieder des Versicherungs-
vereins ist auf Priester der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
beschränkt.
Zweck des Versicherungsvereins ist es, seinen Mitglie-
dern den Versicherungsschutz einer verbundenen Haus-
ratversicherung zu bieten.
Die Versicherungsverträge beruhen auf den Allgemeinen 
Bedingungen für die Neuwertversicherung des Hausrats 
gegen Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Beraubungs-, Lei-
tungswasser-, Sturm- und Glasbruchschäden (VHB 74).
Versicherungsgeschäfte werden ausschließlich mit Mit-
gliedern getätigt.

Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf
Mitgliederbestand
Die Anzahl der Mitglieder zum 31. Dezember 2021 be-
läuft sich auf 225 (im Vorjahr 236).
Hinsichtlich der Versicherungssumme ist im Geschäfts-
jahr eine Minderung um EUR 488.500,00 auf 
EUR 22.265.000,00 zu verzeichnen (im Vorjahr 
EUR 22.753.500,00).
Beitragseinnahmen
Die verdienten Bruttobeiträge vermindern sich gegen-
über dem Vorjahr (EUR 15.119,22) auf EUR 14.505,23.
Zum 1. Januar 2021 wurde keine Summenanpassung / 
Dynamisierung der Versicherungssummen umgesetzt.
Aufwendungen
Die Zahlungen für Versicherungsfälle 2021 weisen keine 
Schadensfälle (im Vorjahr EUR 0,00) aus.
Versicherungstechnische Rückstellungen
Der im Geschäftsjahr der Rückstellung für Beitragsrück-
erstattung entnommene Betrag über EUR 8.788,89 (im 
Vorjahr EUR 9.174,29) wurde für eine Rückerstattung in 
Höhe von 50 % der für das Jahr 2021 geleisteten Beiträge 
verwendet. Diese Rückerstattung wurde mit den Versi-
cherungsbeiträgen des Geschäftsjahres verrechnet. Der 
Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstat-
tung wurde im Geschäftsjahr entsprechend dem sat-
zungsgemäßen Wahlrecht kein Betrag zugeführt, da 
diese mit EUR 104.439,07 bereits dotiert ist.
Verwaltungskosten
Auch in dem Geschäftsjahr 2021 haben wir gemäß § 43 
RechVersV die verursachungsgerechte Verteilung der ge-
samten Verwaltungsaufwendungen auf die einzelnen 
Funktionsbereiche des Unternehmens durchgeführt. 
Demgemäß wurden die gesamten Verwaltungsaufwen-
dungen auf die Funktionsbereiche Verwaltung von Versi-
cherungsverträgen, Verwaltung von Kapitalanlagen und 
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Unternehmen als Ganzes verteilt. Regulierungsaufwen-
dungen fielen im Geschäftsjahr 2021 nicht an.
Die Bruttoaufwendungen für den Versicherungsbetrieb 
beliefen sich auf EUR 5.055,73 (im Vorjahr EUR 5.030,23).
Entwicklung der Kapitalanlagen
Der Bestand an Kapitalanlagen erhöhte sich im Ge-
schäftsjahr auf EUR 598.755,98 (im Vorjahr 
EUR 586.792,58).
Bei den Kapitalanlagen wurden zwei Wertpapiere in 2021 
endfällig. Für die Wiederanlage des freien Kapitals wurde 
ein Publikums-Immobilienfonds ausgewählt, welcher mit 
seinem Mix der Nutzungsarten und Stabilitätskriterien 
speziell für kirchliche Anleger geeignet ist.
Die laufende Bruttoverzinsung ist in dem Berichtsjahr 
auf 2,31 % gesunken (im Vorjahr 3,41 %). Die Nettover-
zinsung der Kapitalanlagen ist aufgrund der Zuschrei-
bung Wertaufholung wegen Werterhöhung beim Pflege-
appartement Ötigheim auf 3,91 % gestiegen, liegt somit 
über dem Wert des Vorjahres (2,81 %).
Geschäftsergebnis
Nach § 12 der Satzung waren 2021 der Verlustrücklage 
keine Beträge zuzuführen. Sie dotiert zum Bilanzstichtag 
satzungsgemäß mit EUR 122.930,00.
Der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von EUR 28.290,55 
wurde den anderen Gewinnrücklagen zugeführt, die sich 
auf EUR 417.863,99 erhöhten.
Ereignisse nach dem Abschlussstichtag
Nach dem Bilanzstichtag verschärfte sich die sogenannte 
„Ukraine-Krise“ und mündete am 24. Februar 2022 in 
einen offenen Krieg. Die weitere Entwicklung dieser 
kriegerischen Auseinandersetzung in Europa sowie deren 
weltwirtschaftliche Implikationen – insbesondere vor 
dem Hintergrund der umfassenden Sanktionen gegen-
über Russland – sind aktuell nicht absehbar. Die wirt-
schaftlichen Auswirkungen mit entsprechenden Aus-
wirkungen auf den Kapitalanlagemarkt sind zu 
berücksichtigen. Für den St. Martinus Priesterverein 
dürften die Auswirkungen der Sanktionen, die gegen 
Russland bzw. das russische Bank- und Wirtschaftssys-
tem beschlossen und umgesetzt worden sind, keine Aus-
wirkungen auf den Versicherungsbetrieb haben. Für die 
weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten wird die 
 allgemeine Unsicherheit über das Wirtschaftswachstum 
sowie die Zinsentwicklung von Bedeutung sein. Der 
 Finanzstressindikator der Europäischen Zentralbank 
(EZB) für den Euro-Raum ist seit Februar 2022 deutlich 
gestiegen. Die aktuelle Zinsentwicklung hat für den 
St. Martinus Priesterverein hohe Bedeutung. Bis zum 
30. April 2022 verzeichneten wir in diesem Umfeld daher 
einzelne Marktwertrückgänge in unseren Kapitalanlagen 
in Wertpapieren in Höhe von TEUR 20.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022
Voraussichtliche Entwicklung
Nach den uns vorliegenden Erkenntnissen über die ersten 
Monate des Geschäftsjahres 2022 ist auch in Zukunft eine 
unverändert günstige Geschäftsentwicklung der Verbun-
dene Hausratversicherung (VHV) zu erwarten.
Dementsprechend streben wir auch für das Geschäftsjahr 
2022 ein positives Ergebnis an.
Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung
Im versicherungstechnischen Bereich liegt das Risiko vor 
allem in einem zufallsbedingten Anstieg der Schadens-
aufwendungen einzelner versicherter Risiken, die bei 
dem geringen Versicherungsbestand in der Verbundenen 
Hausratversicherung über das Kollektiv schwer auszu-
gleichen sind. Dieses Risiko wird im Wesentlichen durch 
die Aufrechterhaltung des Schadensexzedenten-Rück-
versicherungsvertrages minimiert.
Im Kapitalanlagebereich besteht das wesentliche Risiko 
darin, dass ein für die Ertragslage nachhaltig erforderli-
cher Nettoertrag nicht erreicht wird. Diesem Risiko wird 
bei den Kapitalanlagen insofern begegnet, dass möglichst 
große Sicherheit und Rentabilität bei jederzeitiger Liqui-
dität erreicht werden soll.
Stuttgart, 17. Mai 2022

St. Martinus Priesterverein der  
Diözese Rottenburg-Stuttgart 

Verbundene Hausratversicherung (VHV) – VVaG 
– vormals Brandkasse (BK) VVaG –

Dr. Christian Hermes
Vorsitzender des Vorstands
Andreas Schardt
Stellv. Vorsitzender des Vorstands
Jutta Becker-Achenza
Mitglied des Vorstands
ab 1. August 2021
Dr. Horst Ayasse
Mitglied des Vorstands
Klaus Henkel
Mitglied des Vorstands
Paul Hildebrand
Mitglied des Vorstands
bestellt vom Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart
Paul Magino
Mitglied des Vorstands
Dr. Gerhard Schneider
Mitglied des Vorstands
Paul Zeller
Mitglied des Vorstands
verstorben am 24. März 2021
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3. Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2021

31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR EUR EUR

A .  Kapitalanlagen

 I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte
    und Bauten einschließlich der Bauten auf 
    fremden Grundstücken 118.366,75 106.833,09

 II. Sonstige Kapitalanlagen

     1.  A ktien, A nteile oder A ktien an
          Investmentvermögen und andere
          nicht festverzinsliche Wertpapiere 198.962,16 0,00
     2.  Inhaberschuldverschreibungen und
          andere festverzinsliche Wertpapiere 100.266,00 300.786,00
     3.  Sonstige A usleihungen
          Schuldscheinforderungen und Darlehen 178.661,07 176.673,49
     4.  A ndere Kapitalanlagen 2.500,00 480.389,23 2.500,00

598.755,98 586.792,58

B.  Sonstige Vermögensgegenstände

     Laufende Guthaben bei Kreditinstituten,
     Schecks und Kassenbestand 57.715,06 43.613,66

C.  Rechnungsabgrenzungsposten

     A bgegrenzte Zinsen und M iete 977,94 7.114,39

657.448,98 637.520,63

A  k  t  i v  s e i t  e
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3. Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2021

31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR EUR

A .  Eigenkapital

      Gewinnrücklagen

      1.  Verlustrücklage gemäß § 193 VA G 122.930,00 122.930,00

      2.  andere Gewinnrücklagen 417.863,99 389.573,44

540.793,99 512.503,44

B.   Versicherungstechnische Rückstellungen

      Rückstellung für erfolgsabhängige und 
      erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung 104.439,07 113.227,96

C.   A ndere Rückstellungen

      Sonstige Rückstellungen 2.975,00 2.558,50

D.  A ndere Verbindlichkeiten

      I.   A brechnungsverbindlichkeiten aus dem
           Rückversicherungsgeschäft 906,57 944,95      
      II.  Sonstige Verbindlichkeiten

           davon:
           aus Steuern: EUR 6,68 (Vorjahr EUR 0,68) 8.334,35 8.285,78

9.240,92 9.230,73

657.448,98 637.520,63

P a  s s i v  s e i t  e
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

 2020
EUR EUR EUR

I.  Versicherungstechnische Rechnung

    1.  Verdiente Beiträge für eigene Rechnung
         a)  Gebuchte Bruttobeiträge 18.131,52 18.899,02
         b)  A bgegebene Rückversicherungsbeiträge 3.626,29 3.779,80

14.505,23 15.119,22
    2.  A ufwendungen für den Versicherungs-
         betrieb für eigene Rechnung
         a)  Bruttoaufwendungen für den 
              Versicherungsbetrieb 5.055,73 5.030,23
         b)  davon ab:
              erhaltene Provisionen und Gewinnbe-
              teiligungen aus dem in Rückdeckung 
              gegebenen Versicherungsgeschäft 2.719,72 2.834,85

2.336,01 2.195,38
    3.  Versicherungstechnisches Ergebnis
         für eigene Rechnung 12.169,22 12.923,84

Übertrag 12.169,22 12.923,84

2021

2020
EUR

Übertrag 12.169,22 12.923,84

II. Nichtversicherungstechnische Rechnung

    1.  Erträge aus Kapitalanlagen
    a)   Erträge aus anderen Kapitalanlagen
          aa) Erträge aus Grundstücken, grundstücksgleichen
                Rechten und Bauten einschließlich der Bauten
                auf fremden Grundstücken 6.766,44 6.766,44
          bb) Erträge aus anderen Kapitalanlagen 20.753,57 13.232,57

27.520,01 19.999,01

    2.  A ufwendungen für Kapitalanlagen
    a)   A ufwendungen für die Verwaltung von 
          Kapitalanlagen, Zinsaufwendungen und 
          sonstige A ufwendungen für Kapitalanlagen 2.023,51 1.481,67
    b)   A bschreibungen auf Kapitalanlagen 2.318,78 2.041,73

4.342,29 3.523,40
23.177,72 16.475,61

     3.  Sonstige A ufwendungen 6.790,13 6.316,19

     4.  Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 28.556,81 23.083,26
     5.  Sonstige Steuern 266,26 277,15

     6.  Jahresüberschuss 28.290,55 22.806,11
     7.  Einstellung in die Gewinnrücklagen
            in die anderen Gewinnrücklagen 28.290,55 22.806,11

     8.  Bilanzgewinn 0,00 0,00

2021
EUR
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4. Anhang für das Geschäftsjahr 2021

A. Maßgebliche Rechtsvorschriften
Der Jahresabschluss wurde nach den für Versicherer und gesellschaftsrechtlich geltenden Vorschriften des Handels-
gesetzbuches (HGB), des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) und der Verordnung über die Rechnungslegung von 
Versicherungsunternehmen (RechVersV) sowie der Satzung erstellt.
Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Grundstücke und Gebäude sind mit ihren Anschaffungs-/Herstellungskosten vermindert um planmäßige Ab-
schreibungen entsprechend den steuerlich zulässigen Sätzen aktiviert. Im Geschäftsjahr 2021 wurde im Objekt Ötig-
heim auf der Grundlage des nach § 55 RechVersV ermittelten Zeitwerts gemäß § 253 Abs. 5 HGB i. V. m. § 55 Abs. 4 
Satz 2 RechVersV eine Wertaufholung in Höhe von EUR 13.852,44 für eine ursprünglich im Jahr 2017 erfolgte außer-
planmäßige Abschreibung in Höhe von EUR 15.000,00 vorgenommen.
Die Aktien, Anteile oder Aktien an Investmentvermögen oder andere nicht festverzinsliche Wertpapiere werden dem 
Anlagevermögen zugeordnet, da diese in Anwendung des Wahlrechts nach § 341b Abs. 2 HGB dazu bestimmt wurden, 
dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen.
Die Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere sind dem Anlagevermögen zugeordnet 
und zu Anschaffungskosten bilanziert. 
Die Bewertung der Schuldscheinforderungen und Darlehen, der anderen Kapitalanlagen, der laufenden Guthaben bei 
Kreditinstituten sowie der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt mit dem Nennwert. Wertberichtigungen waren nicht 
erforderlich.
Die nicht versicherungstechnischen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Ver-
pflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages 
bewertet. Nicht versicherungstechnische sonstige Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr be-
stehen nicht.
Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.
Der Jahresüberschuss wurde nach satzungsmäßiger Dotierung der Verlustrücklage nach § 193 VAG entsprechend des 
satzungsmäßigen Wahlrechts in voller Höhe in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt.

C. Erläuterungen zur Bilanz
Kapitalanlagen
Entwicklung des Aktivposten A. Kapitalanlagen des Geschäftsjahres 2021:

Die Grundstücke, grundstücksgleichen Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken be-
treffen eine Wohneinheit im Seniorenpflegeheim Ötigheim. Der Zeitwert der Wohneinheit wurde durch ein Gutachten 
vom 26. Januar 2022 durch das Sachverständigenbüro Weiss, Ettlingen, gemäß § 55 RechVersV ermittelt. Wertermitt-

Bilanzw erte Zugänge Abgänge Zuschrei- Abschrei- Bilanzw erte
Vorjahr bungen bungen Geschäftsjahr

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

I.   Grundstücke,  grundstücksgleiche
    Rechte und Bauten einschließ-
    lich der Bauten auf  fremden 
    Grundstücken 106.833,09 0,00 0,00 13.852,44 2.318,78 118.366,75

II.  Sonstige Kapitalanlagen

    1.  Aktien,  Anteile oder Aktien an
        Investmentvermögen und 
        anderen nicht festverzinslichen
        W ertpapiere 0,00 198.962,16 0,00 0,00 198.962,16
    2.  Inhaberschuldverschreibungen
        und andere festverzinsliche
        W ertpapiere 300.786,00 0,00 200.520,00 0,00 0,00 100.266,00
    3.  Sonstige Ausleihungen
        Schuldscheinforderungen
        und Darlehen 176.673,49 1.987,58 0,00 0,00 0,00 178.661,07
    4.  Andere Kapitalanlagen 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

586.792,58 200.949,74 200.520,00 13.852,44 2.318,78 598.755,98
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lungsstichtag war der 1. Dezember 2021. Auf der Grundlage gestiegener Zeitwerte erfolgte im Berichtsjahr eine Wert-
aufholung (Zuschreibung) in Höhe von EUR 13.852,44.
Die Aktien, Anteile oder Aktien an Investmentvermögen und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren betreffen 
Anteile an einem Immobilienfonds. Der Zeitwert der Immobilienfonds wurde entsprechend § 56 RechVersV anhand 
der Börsenkurse am Bilanzstichtag ermittelt und beträgt EUR 196.293,33. Die stillen Lasten belaufen sich zum Bi-
lanzstichtag auf EUR 2.668,83.
Die Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere betreffen einen Rentenwert zu nominal 
EUR 100.000,00. Im Berichtsjahr waren zwei weitere festverzinsliche Wertpapiere zu je nominal EUR 100.000,00 
endfällig. Der Zeitwert der Inhaberschuldverschreibungen und von anderen  festverzinslichen Wertpapieren wurde 
entsprechend § 56 RechVersV anhand des Börsenkurses am Bilanzstichtag ermittelt und beträgt EUR 119.790,00. Die 
Bilanzwerte der Schuldscheinforderungen und Darlehen sowie der anderen Kapitalanlagen entsprechen den Zeitwer-
ten, die nach § 56 RechVersV ermittelt wurden. Die Bewertungsreserve beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 
EUR 19.524,00.
Die Schuldscheinforderungen und Darlehen betreffen ein Hilfsfondsdarlehen der Diözese Rottenburg-Stuttgart, mit 
einer Verzinsung, welche zum 1. Juli 2021 von 1,25 % auf 1,0 % reduziert wurde.
Die anderen Kapitalanlagen betreffen Geschäftsanteile der Liga Bank e. G., Regensburg.
Eigenkapital
Die Verlustrücklage nach § 193 VAG ist gemäß § 12 der Satzung mit EUR 122.930,00 dotiert. Sie entspricht dem sat-
zungsmäßigen Sollbetrag, im Geschäftsjahr waren keine Zuführungen erforderlich.
Die anderen Gewinnrücklagen haben sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

Versicherungstechnische Rückstellungen
Zum Bilanzstichtag wurden alle bis zu diesem Zeitpunkt verursachten und angezeigten Schadensfälle reguliert.
Die Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung hat sich wie folgt entwickelt:

Andere Rückstellungen
Die nicht versicherungstechnischen Rückstellungen betreffen Jahresabschlussaufwendungen.
Andere Verbindlichkeiten
Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen den Verrechnungssaldo mit dem St. Martinus Priesterver-
ein der Diözese Rottenburg-Stuttgart – Kranken- und Sterbekasse (KSK) – VVaG.
Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb
Die Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb betreffen ausschließlich Verwaltungsaufwendungen. Aufwendun-
gen für den Abschluss von Versicherungsverträgen fielen nicht an.
Provisionen und sonstige Bezüge der Versicherungsvertreter, Personal-Aufwendungen

Rückversicherungssaldo
Der Rückversicherungssaldo als Saldo aller Aufwendungen und Erträge für das in der Rückdeckung gegebene Versi-
cherungsgeschäft beträgt EUR -906,57 (i. V. EUR -944,95).

Vortrag zum 1.  Januar 2021 EUR 389.573,44
Einstellung Jahresüberschuss 2021 28.290,55

Stand am 31.  Dezember 2021 EUR 417.863,99

Vortrag zum 1.  Januar 2021 EUR 113.227,96
Inanspruchnahme 8.788,89

Stand am 31.  Dezember 2021 EUR 104.439,07

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR

1.  Löhne und Gehälter 4.247,53 4.003,19
2.  Soziale Abgaben und Aufw endungen
    für Unterstützung 803,46 793,12
3.  Aufw and für Altersversorgung 234,02 217,15

4.  Aufw endungen insgesamt 5.285,01 5.013,46
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E. Sonstige Angaben
Die Verbundene Hausratversicherung (VHV) beschäftigt 
keine eigenen Mitarbeiter. Die Aufgaben werden durch 
die Kranken- und Sterbekasse (KSK) im Rahmen der Ge-
schäftsbesorgung wahrgenommen.
Die Mitglieder des Vorstands und der Geschäftsführung 
sind auf Seite 1 genannt.
Der Verbundenen Hausratversicherung sind im Ge-
schäftsjahr keine Aufwendungen für die Tätigkeit des 
Vorstands und des Geschäftsführers entstanden. Die Be-
züge des Geschäftsführers trägt die St. Martinus Priester-
verein Kranken- und Sterbekasse (KSK).
Zum 31. Dezember 2021 gehörten dem Versicherungsver-
ein 225 Mitglieder (i. V. 236) an. Alle Mitglieder erhielten 
Versicherungsschutz in der Verbundenen Hausratversi-
cherung.

F. Nachtragsbericht
Nach dem Bilanzstichtag verschärfte sich die sogenannte 
„Ukraine-Krise“ und mündete am 24. Februar 2022 in 
einen offenen Krieg. Die weitere Entwicklung dieser 
kriegerischen Auseinandersetzung in Europa sowie de-
ren weltwirtschaftliche Implikationen – insbesondere 
vor dem Hintergrund der umfassenden Sanktionen 
 gegenüber Russland – sind aktuell nicht absehbar. Die 
wirtschaftlichen Auswirkungen mit entsprechenden Aus-
wirkungen auf den Kapitalanlagemarkt sind zu berück-
sichtigen. Für den St. Martinus Priesterverein dürften die 
Auswirkungen der Sanktionen, die gegen Russland bzw. 
das russische Bank- und Wirtschaftssystem beschlossen 
und umgesetzt worden sind, keine Auswirkungen auf den 
Versicherungsbetrieb haben. Für die weitere Entwick-
lung an den Kapitalmärkten wird die allgemeine Un-
sicherheit über das Wirtschaftswachstum sowie die 
 Zinsentwicklung von Bedeutung sein. Der Finanzstress-
indikator der Europäischen Zentralbank (EZB) für den 
Euro-Raum ist seit Februar 2022 deutlich gestiegen. Die 
aktuelle Zinsentwicklung hat für den St. Martinus Pries-
terverein hohe Bedeutung. Bis zum 30. April 2022 
 verzeichneten wir in diesem Umfeld daher einzelne 
Marktwertrückgänge in unseren Kapitalanlagen in Wert-
papieren in Höhe von TEUR 20.
Stuttgart, 20. Mai 2022

St. Martinus Priesterverein der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart 

Verbundene Hausratversicherung (VHV) – VVaG 
– vormals Brandkasse (BK) VVaG –

Dr. Christian Hermes
Vorsitzender des Vorstands
Andreas Schardt
Stellv. Vorsitzender des Vorstands
Jutta Becker-Achzena
Mitglied des Vorstands
Ab 1. August 2021
Dr. Horst Ayasse
Mitglied des Vorstands
Klaus Henkel
Mitglied des Vorstands
Paul Hildebrand
Mitglied des Vorstands
bestellt vom Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Paul Magino
Mitglied des Vorstands
Dr. Gerhard Schneider
Rottenburg
Mitglied des Vorstands
Paul Zeller
Mitglied des Vorstands
verstorben am 24. März 2021

Bescheinigung des Wirtschaftsprüfers 
über die Erstellung mit Plausibilitätsbeurteilungen

Zu dem innerhalb Anlage 1 beigefügten Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2021 haben wir folgende Bescheini-
gung erteilt:
„An die St. Martinus Priesterverein der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart Verbundene Hausratversicherung 
(VHV) VVaG – vormals Brandkasse (BK) VVaG –, 
Stuttgart:
Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresab-
schluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie Anhang – der St. Martinus Priesterver-
ein der Diözese Rottenburg-Stuttgart Verbundene 
Hausratversicherung (VHV) VVaG – vormals Brand-
kasse (BK) VvaG –, Stuttgart, für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 unter Beach-
tung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften so-
wie der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. 
Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten 
Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftrags-
gemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt 
haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchfüh-
rung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahres-
abschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften sowie der ergänzenden Bestimmungen der 
Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter des Versicherungsvereins.
Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW 
Standards „Grundsätze für die Erstellung von Jahresab-
schlüssen (IDW S 7)“ durchgeführt. Dieser umfasst die 
Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buch-
führung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den 
anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten 
Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befra-
gungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, 
um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass 
diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine 
Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungs-
mäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf 
dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses 
sprechen.“
Stuttgart, 25. Mai 2022

Ebner Stolz Mönning Bachem
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte

Partnerschaft mbB
Matthias Kopka Jens-Uwe Herbst
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Aufruf der deutschen Bischöfe  
zur Fastenaktion Misereor 2023

Liebe Schwestern und Brüder,

die Welt ist voller Wunden, die wir Menschen ihr 
zugefügt haben. Es braucht Mutige und Enga-
gierte, die sich für eine Überwindung der Miss-
stände einsetzen. Oft sind es Frauen, die solche 
Veränderungen bewirken: Im gesellschaftlichen 
und politischen Leben entwickeln sie Visionen, 
sie kämpfen für eine gerechtere Welt. Und sie 
prägen auch die Kirche durch ihr Engagement in 
Pfarreien, Verbänden und Netzwerken.

Die diesjährige Misereor-Fastenaktion steht un-
ter dem Leitwort: „Frau. Macht. Veränderung.“ 
Mit der Fastenaktion setzt sich Misereor dafür 
ein, dass Frauen gleichberechtigt am Wandel 
mitwirken können. Beispielhaft zeigen das die 
Partner in Madagaskar, wo Frauen mutig für ei-
gene Landrechte kämpfen, wo sie als Kleinbäu-
erinnen die Ernährung der Dorfgemeinschaft 
sichern oder als Lehrerinnen den Kindern Aus-
bildung ermöglichen. In einem Land, das als ei-
nes der ärmsten Länder weltweit gilt, ist der Ein-
satz dieser Frauen überlebensnotwendig.

Deshalb: Unterstützen wir in dieser Fastenzeit 
das großartige Engagement der Misereor-Part-
nerorganisationen weltweit. Stellen wir uns an 

die Seite aller, die sich für die Gleichberechti-
gung von Männern und Frauen einsetzen. Blei-
ben wir wachsam für jedes Unrecht, setzen wir 
uns gegen die Zerstörung von Gottes Schöpfung 
ein. Nutzen wir die Wochen der Fastenzeit für 
eine Veränderung hin zu einer gerechteren Welt 
ohne Krieg, ohne Hunger und ohne Ausgren-
zung.

Teilen wir mit den Menschen im Globalen Süden 
unsere Hoffnungen, unsere Gebete und unser 
Engagement. Herzlich danken wir Ihnen auch 
für Ihre großherzige Spende für Misereor.

Fulda, den 29. September 2022

Für die Diözese Rottenburg-Stuttgart

+ Dr. Gebhard Fürst
Bischof

Dieser Aufruf soll am 4. Fastensonntag, dem 
19. März 2023, in allen Gottesdiensten (auch am 
Vorabend) verlesen werden. Die Kollekte am 
5. Fastensonntag, dem 26. März 2023, ist aus-
schließlich für das Bischöfliche Hilfswerk Mise-
reor e. V. bestimmt.
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